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1. Allgemeine Angaben 
 
 
Standort des Plangebietes: 
 
Land: Sachsen 
 
Landkreis:  Nordsachsen 
 
Stadt: Dahlen 
 
Gemarkung:  Großböhla 
 
Flurstücke: 1/22; 1/26; 1/37; 1/39; 1/40 
 
Plangebietsgröße: 3.321 m² 
 
Das Plangebiet befindet sich am östlichen Rand der Ortschaft Großböhla. 

 
Abb. 1: Die Lage des Untersuchungsgebietes (ohne Maßstab)  
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2. Projektbeschreibung und Aufgabenstellung 
 
Die Stadt Dahlen plant mit dem Bebauungsplan „Großböhla Ost“ die Ausweisung eines 
Wohngebietes im direkten Anschluss an die Ortslage Großböhla. 

Inhaltliche Schwerpunkte des Bebauungsplans sind die Ausweisung zweier Allgemeinen 
Wohngebiete (WA 1 und WA 2) gemäß § 4 BauNVO mit einer Grundflächenzahl von 0,25 im 
östlichen Teil (WA 1) und von 0,4 im westlichen Teil (WA 2). Eine Überschreitung der 
zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zulässig. Zwischen den 
beiden Wohngebieten wird eine 245 m² große Fläche als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 
[Quelle: Begründung zum B-Plan Großböhla Ost.]  

 
Im Bestand stellen sich die Flächen innerhalb des 3.321 m² großen Plangebietes größten-
teils als Wiesen und Rasenfläche (Hausgarten) dar. Die durch den B-Plan festgesetzte Er-
schließungsstraße ist im Bestand schon vorhanden und wasserdurchlässig befestigt. Auf der 
östlichen als WA 1 ausgewiesenen Fläche steht ein Container, auf der westlichen Fläche 
(WA 2) zwei Gartenhäuser aus Plastik. Eine Hainbuchenhecke verläuft an der westlichen 
Plangebietsgrenze. Nur wenige Einzelbäume und ein Großstrauch stehen auf dem Flurstück 
1/37. Im Westen und Süden grenzt an das Plangebiet der Siedlungsbereich von Großböhla, 
im Osten Ackerland und im Norden eine Kleinkläranlage und dahinter Wald an. 
 
Die beplanten Flächen liegen außerhalb relevanter Schutzgebiete und Biotope nach Natur-
schutzgesetz. 
Folgende Schutzgebiete befinden sich jedoch in der Nähe: 

- LSG „Wermsdorfer Forst“ - ca. 250 m südwestlich, 
- Baumdenkmal „Winterlinde“ - ca. 380 m nordwestlich, 
- FFH-Gebiet „Dahle und Tauschke“ - ca. 800 m nördlich, 
- NSG „Langes Holz und Radeland“ - ca. 1 km nordöstlich. 

[LRA Nordsachsen, SG Naturschutz, Stellungnahme Bebauungsplan „Großböhla Ost“, Aktenzeichen: 2017-06134]. 
 
Aufgrund der Nähe zu den Schutzgebieten und Schutzobjekten bzw. der derzeit im Bestand 
vorhandenen Biotopausstattung soll ein Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und eine FFH-
Erheblichkeitsabschätzung erstellt werden.  
 
In der vorliegenden Arbeit wird auf der Grundlage vorhandener Daten (Abfrage aus der Multi-
Base- und aus der Ornitho- Datenbank) und orientierender Ortsbegehungen sowie einer Bio-
top- und Flächennutzungskartierung ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag sowie eine FFH-
Erheblichkeitsabschätzung erstellt. 
 
Aufgabe des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ist es: 

- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-
schen Vogelarten i. S. Art. 1 VSchRL, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) und der 
nicht gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die gem. nationalem Recht streng 
geschützt sind, die durch das Vorhaben erfüllt werden können, zu ermitteln und dar-
zustellen und 

- die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 
gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen.  

Entsprechend dem in der Anlage 2 erläuterten § 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG gelten die Zu-
griffsverbote für die nach nationalem Recht besonders geschützten Arten für das zu prüfen-
de Vorhaben nicht. 
 
Bei der Erstellung der FFH-Erheblichkeitsabschätzung ist abzuschätzen, ob die Realisie-
rung der Planvorgaben den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Dahle und Tauschke“ ent-
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gegensteht. Im Ergebnis der FFH-Erheblichkeitsabschätzung ist festzustellen, ob erhebliche 
Auswirkungen auf das FFH-Gebiet offensichtlich ausgeschlossen werden können.  
 
 
3. Bestandsaufnahme 
 
Im September 2017 wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. Dabei erfolgten eine flächende-
ckende Biotopkartierung, eine Aufnahme der nachweisbaren Vegetation, eine Baumbe-
standserfassung mit Kontrolle der Gehölze bzgl. einer Ausstattung mit ökologisch wertge-
benden Strukturen (z.B. Baumhöhlen). Weiterhin wurde am 15.11.2017 das Gelände durch 
einen Ornithologen begangen, der die Lebensraumeignung des Plangebietes für die im 
Landschaftsraum nachweislich vorkommenden Vogelarten einschätzte. 
Bei den Ortsbegehungen war insbesondere die Fragestellung zu klären, ob im Plangebiet 
Lebensräume von gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen. Auch war zu klären, ob An-
haltspunkte für das Vorkommen besonders oder streng geschützter Tierarten vorliegen und 
ob geschützte Biotope nach § 21 SächsNatSchG oder § 30 BNatSchG vorhanden sind. 
 
3.1 Biotop- und Flächennutzungstypen; Aufnahme des Gehölzbestandes 
 
Im Untersuchungsgebiet kommen folgende Biotop- und Flächennutzungstypen vor: 

 

 Container / Gartenhaus 
Auf dem Flurstück 1/26 wurde ein Container aufgebaut. Im Südwesten des Plangebietes stehen auf dem 
Flurstück 1/37 zwei Gartenhäuser aus Plastik. 

 
 wasserdurchlässig befestigte Flächen 

Die Straße, welche im Zentrum des Plangebietes von Nord nach Süd verläuft, ist wasserdurchlässig be-
festigt. 

 
 wasserdurchlässig befestigte Flächen mit schütterer Vegetation 

Auf einer wasserdurchlässig befestigten Zufahrt zu einer Kleinkläranlage im Norden außerhalb des 
Plangebietes hat sich eine schüttere Ruderal- und Trittvegetation etabliert. 

 
 Rasenflächen / Hausgarten 

Im Süden des Flurstücks 1/37 befindet sich ein Hausgarten. Eine Rasenfläche mit junger Baumpflan-
zung (Obstbäume / Koniferen) sowie Spielgeräte, ein Spielhaus und Sitzbänke sind charakteristisch. 
 

 artenarme Glatthaferwiese 
Eine Wiese auf dem Flurstück 1/26 lässt sich in eine relativ artenarme Glatthaferwiese und in eine leicht 
ruderalisierte Glatthaferwiese unterteilen. Die artenarme Glatthaferwiese setzt sich südlich auf dem Flur-
stück 1/40 und 1/22 fort. Vorkommende Pflanzenarten vgl. Vegetationsaufnahmefläche 2. 
 

 leicht ruderalisierte Glatthaferwiese 
Große Teile des Plangebietes werden von diesem Biotoptyp eingenommen. Zum Teil werden diese Flä-
chen regelmäßig gemäht. Vorkommende Pflanzenarten vgl. Vegetationsaufnahmeflächen 3 und 4. 
 

 Ruderalflur 
Auf Teilen der Flurstücke 1/40 und 1/22 hat sich eine Ruderalflur etabliert. Auf diesen Flächen ist der 
Boden mit Schutt gemischt, die natürliche Bodenbildung ist gestört. Der Deckungsgrad der Vegetation 
beträgt ca. 75 %. Vorkommende Pflanzenarten vgl. Vegetationsaufnahmefläche 1. 
 

 Hecke 
An der westlichen Plangebietsgrenze steht eine Hainbuchenhecke. 
 

 Einzelbäume / Großsträucher 
Es erfolgte im gesamten Plangebiet eine Erfassung von Einzelbäumen ab einem Stammdurchmesser 
von 10 cm in 1,30 m Höhe sowie von solitären Großsträuchern ab 3 m Höhe. Das Ergebnis der Baum-
bestandsaufnahme ist in der folgenden Tabelle dargelegt. Die Lage der Bäume geht aus dem Plan 1 in 
der Anlage 4 hervor.  
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Tabelle 1:  Hecken, Einzelbäume und Großsträucher innerhalb des Plangebietes 
lf
d. 
N
r. 

Art Stamm-
Ø in 
1,30 m 
Höhe 

Höhe in 
m 

Kronen-
Ø in m 

Bemerkung 

1 Hainbuche (Carpinus 
betulus) 

- 2 - 
Hecke 

2 Vogelkirsche (Prunus 
avium) 

10, 8, 9 6 6 
mehrstämmig 

3 Korkenzieherweide (Salix 
matsudana ‚Totuosa‘)  

bis 5 4 2,5 
strauchartig wachsend;steht auf 
der Plangebietsgrenze 

4 Spitzahorn (Acer platano-
ides) 

15; 20; 
10; 10 

8 6 
Stamm gabelt sich 10 cm über 
dem Boden  

5 Bruchweide (Salix fragilis)  15; 15; 
12; 8; 
10; 10 

8 9 
mehrstämmig 

Legende zur Tabelle 1: 
 Großstrauch 
 Hecke 

 
Im Zuge der Gehölzerfassung wurden die Bäume auf das Vorhandensein von Strukturen 
untersucht, die eine besondere Eignung als Tierlebensraum vermuten lassen. Im Ergebnis 
ist festzustellen, dass an den Bäumen keine artenschutzrechtlich relevanten Strukturen wie 
Spalten, Risse oder Baumhöhlen vorhanden waren.  
 
Im September 2017 erfolgten auf repräsentativen Aufnahmeflächen Erfassungen der nach-
weisbaren Vegetation. Die Lage der einzelnen Aufnahmeflächen geht mit aus dem Be-
standsplan hervor, welcher sich in der Anlage 4 der vorliegenden Arbeit befindet. 
Die einzelnen Aufnahmeflächen können wie folgt charakterisiert werden: 
 

Tabelle 2: Charakterisierung der einzelnen Aufnahmeflächen  
Nr. Kurzbeschreibung  
1.  Ruderalflur 
2.  artenarme Glatthaferwiese 
3.  leicht ruderalisierte Glatthaferwiese im Nordosten des Plangebietes 
4.  leicht ruderalisierte Glatthaferwiese im Westen des Plangebietes 

 
Tabelle 3:  Nachgewiesene Pflanzen innerhalb des Plangebietes (geordnet nach Stetigkeit) 

Art wissenschaftlich 
 

Art deutsch 
 

Aufnahmefläche 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 

Arrhenatherum elatius Glatthafer X X X X 

Festuca rubra Rot-Schwingel X X X X 

Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer X X X X 

Plantago lanceolata Spitz-Wegerich X X X X 

Leontodon autumnalis Herbst-Löwenzahn X X X X 

Lolium perenne Deutsches Weidelgras X X X  

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel X X X  

Calamagrostis epigejos Land-Reitgras   X X 

Cerastium holosteoides Gemeines Hornkraut X X   

Dactylis glomerata Gemeines Knaulgras  
 

X X 

Hypochoeris radicata Gemeines Ferkelkraut  X X  

Lamium purpureum Purpurote Taubnessel X  X  

Vicia cracca Vogel-Wicke   X X 
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Art wissenschaftlich 
 

Art deutsch 
 

Aufnahmefläche 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 

Stellaria media Vogelmiere   X X 

Taraxacum officinale  Gemeine Kuhblume  X X  

Trifolium repens Weiß-Klee X  X  

Urtica dioica Große Brennessel X   X 

Vicia tetrasperma Viersamige Wicke  
X  X 

Achillea millefolium Gemeine Schafgarbe   X 
 

Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz    X 

Artemisia vulgaris Gemeiner Beifuß X    

Bromus hordeaceus Weiche Trespe  X   

Bromus sterilis Taube-Trespe    X 

Capsella bursa-pastoris Gemeines Hirtentäschel X    

Plantago major Breit-Wegerich X    

Chenopodium album Weißer Gänsefuß  
  X 

Sonchus oleraceus Kohl-Gänsedistel X    

Cirsium vulgare Lanzett-Kratzdistel X    

Conyza canadensis Kanadisches Berufkraut   X  

Daucus carota Wilde Möhre  
X   

Elytrigia repens Gemeine Quecke X    

Galeobdolon luteum Goldnessel    X 

Galinsoga parviflora Kleinblütiges Franzosenkraut X    

Galium aparine Kletten-Labkraut    X 

Geranium pyrenaicum Pyrenäen-Storchschnabel X    

Geum urbanum Echte Nelkenwurz   X  

Glecoma hederacea Gundermann  
X 

 
 

Lactuca serriola Kompaß-Lattich X    

Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse  
  X 

Malva neglecta Weg-Malve X    

Matricaria maritima Geruchlose Kamille X    

Myosotis spec. Vergissmeinnicht-Art   X 
 

Poa trivialis Gemeines Rispengras    X 

Potentilla argentea Silber-Fingerkraut  X   

Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut X    

Rumex crispus Krauser Ampfer X    

Tanacetum vulgare Rainfarn X    

Thlaspi arvense Acker-Hellerkraut X    

Trifolium pratense Rot-Klee    X 

Chelidonium majus Großes Schöllkraut    X 

 
Im Ergebnis der Bestandsaufnahmen steht fest: 
Besonders oder streng geschützte Pflanzenarten oder Pflanzen die in der Roten Liste 
Deutschlands/ Sachsens geführt werden, kommen innerhalb des Plangebietes nicht vor. 
Auch sind keine Lebensräume von gemeinschaftlicher Bedeutung oder nach § 21 
SächsNatSchG oder § 30 BNatSchG geschützten Biotope innerhalb des Plangebietes vor-
handen. 
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4. FFH - Erheblichkeitsabschätzung 
 
4.1 Beschreibung und Bedeutung des betroffenen Schutzgebietes 
 
Das FFH - Gebiet „Dahle und Tauschke“ umfasst ein strukturreiches Bachsystem im unteren 
Hügelland, naturnahe Bachabschnitte mit begleitenden Uferstaudenfluren und Erlen-Eschen-
Wald, Teiche mit Verlandungsvegetation sowie kleinflächig Pfeifengraswiesen. Es ist sied-
lungs- und verkehrsarm. 
Die Schutzwürdigkeit begründet sich in den typisch ausgeprägten Fließgewässern mit beglei-
tenden Auwaldgesellschaften, kleinflächig Nieder- und Zwischenmoor, Borstgrasrasen, Pfei-
fengraswiesen sowie Eichen-Hainbuchenwald, sowie in dem Lebensraum u.a. von Biber, 
Fischotter, Hirschkäfer und Eremit [https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/natura2000/1524.aspx] 
 
Insgesamt hat das FFH Gebiet eine Flächengröße von 788 ha. Im Gebiet sind 10 Lebens-
raumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie gemeldet, davon 2 prioritäre (*): 

Tabelle 4:  Im FFH-Gebiet „Dahle und Tauschke“ vorkommende Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse [ebd.] 

Lebensraumtyp Nr. 
Eutrophe Stillgewässer 3150 
Fließgewässer mit Unterwasservegetation 3260 
* Artenreiche Borstgrasrasen 6230 
Pfeifengraswiesen 6410 
Feuchte Hochstaudenfluren 6430 
Flachland-Mähwiesen 6510 
Übergangs- und Schwingrasenmoore 7140 
* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 91E0  
Hainsimsen-Buchenwälder 9110 
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 9160  

 
Weiterhin sind im Gebiet 4 Tierarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie gemeldet, davon eine 
prioritäre (*). 

Tabelle 5:  Im FFH-Gebiet „Dahle und Tauschke“ vorkommende Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse [ebd.] 
Tierart Nr. 
Biber (Castor fiber) 1337 
* Eremit (Osmoderma eremita) 1084 
Fischotter (Lutra lutra) 1355 
Hirschkäfer (Lucanus cervus) 1083 
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Abb. 2:  Grenzen des FFH - Gebietes im Umfeld des Plangebietes (ohne Maßstab) 
 
4.1.1 Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 
 
Im FFH - Gebiet „Dahle und Tauschke“ sind laut dem MAP folgende Lebensraumtypen von 
gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG anzutreffen: 
 
Tabelle 6:  Im FFH-Gebiet „Dahle und Tauschke“ vorkommende Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 

Nr. Lebensraumtyp Anzahl der 
Einzelflä-
chen 

Fläche in 
ha 

Flächenan-
teil im SCI 

3150 Eutrophe Stillgewässer 5 5,36 0,68 % 
3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation 9 8,92 1,13 % 
6230 * Artenreiche Borstgrasrasen 1 0,29 0,03 % 
6410 Pfeifengraswiesen 3 1,17 0,15 % 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren 11 8,89 1,13 % 
6510 Flachland-Mähwiesen 23 41,55 5,27 % 
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 2 0,26 0,03 % 
9110 Hainsimsen-Buchenwälder 1 0,66 0,08 % 
9160  Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 6 25,38 3,22 % 
91E0  * Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 10 13,56 1,71 % 
Gesamt: 71 106,00 13,43 % 

[Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/natura2000/ffh/Kurzfassung/201_MaP_KF_T.pdf] 

 
Eine Definition und Erläuterung zu den einzelnen Lebensraumtypen finden sich im Internet 
unter: www.bfn.de. 
 
Durch die Realisierung der Planvorgaben werden keine Lebensraumtypen von gemein-
schaftlichem Interesse direkt beansprucht. Nächstgelegene durch den Managementplan 
ausgewiesener Lebensraumtypen liegt ca. 960 m nördlich der Plangebietsgrenze, dabei 
handelt es sich um Flachland-Mähwiesen sowie Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder. 
[https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/natura2000/ffh/Uebersichtskarten/201_MaP_KF_K.pdf] 

 
 
4.1.2 Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse 
 
Im FFH - Gebiet „Dahle und Tauschke“ kommen keine Pflanzenarten von gemeinschaftli-
chem Interesse vor. 

Grenzen des 
FFH-Gebietes 

Lage des Plangebietes 
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4.1.3 Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse 
 
Im FFH - Gebiet „Dahle und Tauschke“ sind folgende Tierarten von gemeinschaftlichem Inte-
resse anzutreffen  
[Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/natura2000/ffh/Kurzfassung/201_MaP_KF_T.pdf]: 
 
Tabelle 7: Im FFH-Gebiet „Dahle und Tauschke“ vorkommende Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse 

Nr. Anhang II-Art Erhaltungszustand 
A B C 

Anzahl Fläche 
[ha] 

Anzahl Fläche 
[ha] 

Anzahl Fläche 
[ha] 

1337 Biber (Castor fiber) - - 2 37,42 - - 
1355 Fischotter (Lutra lutra) - - 1 788,0 - - 
1084 * Eremit (Osmoderma eremita) - - 1 5,77 - - 
1083 Hirschkäfer (Lucanus cervus) ohne Bewertung 

 
 
Erläuterung zur Bedeutung der Anhänge:  

 Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie): in Schutzgebiete zu 
schützende Vogelarten. 

 Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie): Tier- und Pflanzenarten von 
gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausge-
wiesen werden müssen. 

 Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie): Streng zu schützende Tier- 
und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse. 

 Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie): Tier- und Pflanzenarten von 
gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegen-
stand von Verwaltungsmaßnahmen sein können. 
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4.2. Erhaltungsziele und Schutzzweck des Gebietes 
 

In der Verordnung der Landesdirektion Leipzig zur Bestimmung des Gebietes von gemein-
schaftlicher Bedeutung „Dahle und Tauschke“ (SächsABl.SDr. S. S 1245 Fassung gültig ab: 
28.04.2011) werden im § 3 bzw. in der Anlage folgende Erhaltungsziele formuliert: 
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4.3. Auswirkung des Projektes auf Lebensräume und Arten von gemeinschaftli-

chem Interesse 
 
4.3.1 Beschreibung wesentlicher projektbezogener Wirkfaktoren 
 
Im Geltungsbereich ist planungsrechtlich die Überbauung von 1.252 m² (überbaubare 
Grundstücksfläche; Erschließungsstraße) Fläche, zulässig. Das entspricht etwa 38 % der 
Gesamtflächengröße. Im derzeitigen Bestand (September 2017) sind dagegen nur ca. 9 % 
der Flächen innerhalb des Plangebietes mit einem Container bzw. Gartenhaus überbaut oder 
wasserdurchlässig befestigt. 
 
Eine Durchführung der Planvorgaben bedeutet im Einzelnen: 

 die Überbauung von 1.007 m² Fläche sowie die Begrünung der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche (2.069 m²), wobei sich diese Flächen derzeit als 18 m² Contai-
ner/Gartenhaus, 26 m² wasserdurchlässig befestigte Fläche (zum Teil mit schütterer 
Vegetationsdecke), 471 m² Rasenfläche/Hausgarten, 644 m² artenarme Glatthafer-
wiese, 1.477 m² leicht ruderalisierte Glatthaferwiese, 390 m² Ruderalflur und 50 m² 
Hecke darstellen, 

 die Beanspruchung von 245 m² wasserdurchlässig befestigter Fläche im Falle eines 
Ausbaus der Erschließungsstraße. 

 
Im Detail sind die Wirkfaktoren im Kap. 5.3 dargestellt. 
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4.3.2 Auswirkungen auf Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 
 
Bei der Realisierung des Bauvorhabens sind keine Auswirkungen auf Lebensraumtypen von 
gemeinschaftlichem Interesse zu erwarten. 
 
Begründung: 
 Durch die geplanten Baumaßnahmen werden keine Lebensraumtypen von gemein-

schaftlichem Interesse beansprucht oder tangiert. Entsprechende Lebensraumtypen 
kommen auf den durch das Bauvorhaben beanspruchten Flächen nicht vor.  

 
4.3.3 Auswirkungen auf Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse unter Hervor-

hebung prioritärer Arten 
 
Auswirkungen auf Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse sind nicht zu erwarten. 

 
Begründung: 
Entsprechende Pflanzenarten kommen im Gebiet nicht vor. 
 
 
4.3.4 Auswirkungen auf Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse unter Hervorhebung 

prioritärer Arten 
 
Da in den Erhaltungszielen formuliert wurde: 
„Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkommenden natürli-
chen Lebensräume von gemeinschaftlichen Interesse gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie, einschließlich der für 
einen günstigen Erhaltungszustand charakteristischen Artenausstattung….“ 

erfolgt nachfolgend eine „worst - case“ - Betrachtung, bei der die Auswirkungen auf Tiere von 
gemeinschaftlichem Interesse schwerpunktmäßig anhand ihrer Habitatansprüche zu beurtei-
len sind. So ist es irrelevant, ob die Tierart tatsächlich vorkommt oder nicht - vielmehr sind 
die momentane Lebensraumeignung und die Entwicklungspotentiale am Standort aus-
schlaggebend. 
 
Säugetiere 
Im Gebiet vorkommende und zum Stand 2004 im Gebiet nachgewiesene Säugetiere von 
gemeinschaftlichen Interesse (gemäß Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG) sind: 

- Lutra lutra (Fischotter) / NATURA 2000-Code: 1355 
- Castor fiber (Biber) / NATURA 2000-Code: 1337 
 

Lebensweise und Lebensraum siehe Anlage 3. 
 
Einschätzung: 
Bei der Realisierung des Bauvorhabens sind für Fischotter und Biber keine Auswirkungen zu 
erwarten.  
 
Begründung: 
 Vorkommen des Bibers und des Fischotters sind innerhalb des Plangebietes nicht zu 

erwarten- die Dahle mit ihrem Auensystem (einschließlich Böhlbach) liegt in ca. 270 m 
Entfernung. 

 Fließgewässer, die als Lebensraum des Bibers und Fischotters dienen, kommen im 
Plangebiet und in dessen unmittelbaren Umfeld nicht vor.  

 Da sich das Plangebiet am östlichen Rand des Siedlungsbereichs von Großböhla befin-
det und innerhalb des Plangebietes keine Fließgewässer vorhanden sind, ist es extrem 
unwahrscheinlich, dass Fischotter und Biber das Plangebiet durchwandern.  
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 Auswirkungen auf die Dahle und ihr Auensystem können aufgrund der Lage des Plan-
gebietes am östlichen Siedlungsrand von Großböhla und der räumlichen Distanz von > 
270 m zwischen Plangebiet und Böhlbach ausgeschlossen werden. 

 
 
Wirbellose  
Im Gebiet kommt der Eremit als Tierart von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II 
der Richtlinie 92/43/EWG vor: 

- Osmoderma eremita (Eremit) / NATURA 2000-Code: 1084 
 
Lebensweise und Lebensraum siehe Anlage 3. 
 
Einschätzung: 
Bei der Realisierung des Bauvorhabens sind für den Eremit, keine Auswirkungen zu erwar-
ten. 
 
Begründung: 
 Durch die Realisierung der Vorgaben des B-Planes werden keine Lebensräume des 

Eremiten direkt beansprucht oder tangiert. Die Gehölze, die innerhalb des Plangebietes 
vorhanden sind, kommen als Lebensraum für den Käfer nicht in Frage, so dass im Fall 
einer Rodung der Gehölze keine Auswirkungen auf ihn zu erwarten sind. 

 
 
4.4. Einschätzung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen unter Berücksichti-

gung möglicher Synergieeffekte 
 
„Erheblich ist eine Beeinträchtigung, wenn die Veränderung und Störung in ihrem Ausmaß 
oder in ihrer Dauer dazu führen, dass ein Gebiet seine Funktionen in Bezug auf die Erhal-
tungsziele der FFH- oder der Vogelschutz-Richtlinie oder die für den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteile nur noch in eingeschränkten Umfang erfüllen kann“ [MU 2001]. 



Stadt Dahlen  Bebauungsplans „Großböhla Ost“ 
FFH-Erheblichkeitsabschätzung / artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 
 

 

PLANET Sachsen GmbH                                                                                                                                  13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hierbei sind auch kumulative Effekte durch andere Projekte oder Pläne zu berücksichtigen. 

Abb. 3:  Ermittlung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele.  
 [KAISER, 2003; geringfügig geändert] 

 
Bei der Beurteilung des Maßes der Erheblichkeit sind neben kumulativen Effekten durch an-
dere Projekte oder Pläne auch bestehende Beeinträchtigungen (Vorbelastungen) zu berück-
sichtigen. Einerseits kann die Neubelastung dazu führen, dass ein Erhaltungsziel erheblich 
beeinträchtigt wird („Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.“), andererseits kann 
die Beseitigung einer solchen Vorbelastung zwingende Voraussetzung für das Erreichen der 
Erhaltungsziele sein. Sofern das Beseitigen einer solchen Vorbelastung vorhabensbedingt 
unmöglich wird, führt auch das zu einer vorhabensbedingten erheblichen Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele. [KAISER, 2003] 
 
 Bezüglich der Realisierung der Vorgaben des Bebauungsplanes „Großböhla Ost“ wird, 
unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele und den Ausführungen im Kapitel 4.3 festgestellt, 
dass erheblichen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können.  
 
Begründung: 
- Das Vorhaben hat keine erheblichen Auswirkungen auf Lebensraumtypen, Pflanzen 

oder Tiere von gemeinschaftlichem Interesse. 
- Kumulative Effekte mit anderen Plänen oder Projekten, welche zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele führen können, sind nicht bekannt. 
- Der Beseitigung vorhandener Vorbelastungen steht die Umsetzung der Vorgaben des 

Bebauungsplanes „Großböhla Ost“ nicht entgegen. 

vorhabensbedingte Flächenbeanspruchung oder sonstige Zerstörung 
bzw. indirekte Beeinträchtigung 

Erhaltungsziel: 
Erhalt 

Erhaltungsziel: 
Entwicklung 

Erhaltungsziel: 
„ohne Ziel“ 

Erhalt für günstigen 
Erhaltungszustand 

erforderlich 
bzw. 

Erhalt in der  
beeinträchtigten 

Form für  
günstigen Erhal-

tungszustand nicht 
ausreichend ?* 

Entwicklung für 
günstigen Erhal-
tungszustand er-

forderlich 
bzw. 

Entwicklung in der 
beeinträchtigten 

Form für  
günstigen Erhal-

tungszustand nicht 
ausreichend ? * 

ja nein ja nein 

 
erheb-

lich 

nicht 
erheb-

lich 

 

erheb-
lich 

nicht 
erheb-

lich 

nicht 
erheb-

lich 
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5. Artenschutz 
 
5.1  Datengrundlagen 
 
Vorliegende Daten wurden in Hinblick auf das Vorkommen der im Kapitel 2 beschriebenen, 
planungsrelevanten Artengruppen ausgewertet.  
 
Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 
 LRA Nordsachsen; Multi-Base Datenbankauszug, 18.01.2018; für einen eng gefassten Betrach-

tungsraum wurden die vorliegenden Daten aller Artengruppen abgefragt, für einen weit gefassten Betrach-
tungsraum (entspricht dem MTBQ 4644 SW) alle Nachweise der Artengruppe Vögel und Fledermäuse. 

 
Abb. 4: Lage der Betrachtungsräume für die Multi-Base-Datenbankabfrage  

 

 Ornithodatenbank, Daten aus der Ornithodatenbank für den MTB 4644 in den Jahren 2014 bis einschließ-
lich 2017.[Datennutzung mit Genehmigungsnummer 2018/03] 
 

 Kurzfassung des MAP Dahle und Tauschke, hilfreich zur Abgrenzung der Lebensräume der Anhang 
IV Arten war v. a. die Karte zu Habitaten der Arten und die dazugehörige Erläuterung im Textteil. 

 

 Standarddatenbogen zum FFH-Gebiet Dahle und Tauschke, Fortschreibung Mai 2012; im 
Vgl. mit dem MAP konnten Arten bestätigt bzw. für das Gebiet mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden. 

 

 Steffens, R.; Nachtigall, W.; Rau, S., Trapp, H. & Ulbricht, J.(2013), Brutvögel in Sachsen 
(Brutvogelatlas), LfULG, hier nachgewiesene Brutvögel im Quadranten 4644 SW. 

 

 eigene Bestandsaufnahmen und Geländebegehungen 2017 und 2018; Aufnahme der nach § 
21 SächsNatSchG und § 30 BNatSchG geschützten Biotope und gezielte Suche nach Pflanzenarten, die be-
sonders oder streng geschützt sind bzw. auf das Vorkommen von bestimmten Tierarten hindeuten können; 
Aufnahme von im Gebiet vorkommenden Habitaten / Habitatstrukturen; Zufallsbeobachtungen. Eine Bege-
hung durch einen Ornithologen, der die Lebensraumeignung des Plangebietes für die Artgruppe Vögel einge-
schätzt hat. 
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5.2  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 
 
Das methodische Vorgehen und die Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung 
stützen sich auf die Veröffentlichungen zum Speziellen Artenschutz in der Planungspraxis 
von der Bayrischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, 2009. 
 
Als Datengrundlage des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages gilt es die betroffenen ge-
schützten Arten zu ermitteln – In Anlehnung an in Anlage 2 dargestellte Rechtsgrundlagen 
müssen im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag: 

 die gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten i. S. 
Art. 1 VSchRL, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) und 

 die nicht gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die gem. nationalem Recht 
streng geschützt sind, 

 
betrachtet werden. 
[Entsprechend dem in der Anlage 2 erläuterten § 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG gelten die Zugriffsverbote für die nach 
nationalem Recht besonders geschützten Arten für das zu prüfende Vorhaben nicht, so dass nach nationalem 
Recht besonders geschützte Arten nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind. (siehe Anlage 2)] 

 
In einem ersten Schritt findet eine Vorprüfung statt. Durch eine projektspezifische Abschich-
tung des zu prüfenden Artenspektrums brauchen die Arten dem Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag nicht unterzogen werden, für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch 
das jeweilige Projekt mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanz-
schwelle). Es können dazu die Arten „abgeschichtet“ werden, die aufgrund vorliegender Da-
ten (vgl. Kap. 5.1), allgemein auf Grund der Roten Liste oder aufgrund fehlender geeigneter 
Habitatbedingungen als zunächst nicht relevant für die weiteren Prüfschritte identifiziert wer-
den können. Die Abschichtung der Arten erfolgt transparent und nachvollziehbar. 
 
Folgende Kriterien finden bei der „Abschichtung“ Verwendung: 
 - „N“: Art im GroßNaturraum entsprechend Roter Listen Sachsen ausgestorben / verschollen, 

- „V“: Wirkraum liegt nicht im bekannten Verbreitungsgebiet der Art; Vogelarten werden als „im Gebiet nicht 
brütend/nicht vorkommend“ bewertet, wenn Brutvogelnachweise /Vorkommensnachweise nach dem 
Brutvogelatlas Sachsens im Wirkraum und auch in den benachbarten TK25-Quadranten nicht vorlie-
gen. 

- „L“:  Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommend (Lebens-
raum-Grobfilter nach z.B. Mooren, Wälder, Magerrasen, Gewässern etc.) 

 Gastvögel: Es werden nur diejenigen Gastvögel erfasst, die in relevanten Rast- / Überwinterungsstät-
ten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige Gastvögel zu erwarten sind. 

- „E“: WirkungsEmfindlichkeit der Art ist vorhabensspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit 
davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (in der 
Regel euryöke, weit verbreitete, ungefährdete Arten oder bei Vorhaben mit geringer Wirkungsintensi-
tät. Für Vogelarten wird die Liste störungsempfindlicher Vogelarten1 als Hilfsmittel zur Bewertung der 
Wirkungsempfindlichkeit mit herangezogen.) 

 

Danach gilt es für die in der Vorprüfung nicht abgeschichteten Arten durch Bestandaufnah-
men bzw. durch Potenzialanalyse die einzelartenbezogene Bestandssituation im Untersu-
chungsraum zu erheben. Auf Basis dieser Untersuchungen können dann die Arten identifi-
ziert werden, die vom Vorhaben tatsächlich betroffen sind (sein können). Hierzu werden die 
erhobenen bzw. modellierten Lebensstätten der jeweiligen lokalen Vorkommen der Arten mit 
der Reichweite der jeweiligen Vorhabenswirkungen überlagert. Auf Grund der Ergebnisse 
der Bestandsaufnahme als zweiten Prüfschritt sind die Ergebnisse der in der Relevanzprü-
fung (erster Prüfschritt) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu prüfen. 
 

                                            
1
 LfULG: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/Tabelle_In-Sachsen-auftretende-Vogelarten_2.0.xlsx, Tabelle „In 

Sachsen auftretende Vogelarten“, Version 2.0, 30.03.2017.. 
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Nach der Vorprüfung verbleiben die durch das Vorhaben betroffenen Arten, die dem weite-
ren Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu Grunde zu legen sind. Es finden weitergehen-
de Prüfschritte statt, deren Ziel es ist: 
 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie, alle europäischen Vogelarten), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, 
zu ermitteln und darzustellen, 

 zu prüfen, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den 
Verboten gem § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind, 

 zu ermitteln und darzustellen, ob in Folge des Eingriffs Biotope zerstört werden, die für die 
dort wildlebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen der nur nach nationalem Recht 
streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind (§ 9 Abs. 1 S. 2 SächsNatSchG).  

 
Für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL und der Europäischen Vogelarten 
gem Art. 1 VRL wird geprüft, ob die in § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG genannten Ver-
botstatbestände erfüllt sind. Wenn unter Berücksichtigung erforderlicher Vermeidungs- und 
vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) Verbotstatbestände gem. § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind, erfolgt - um den sachlichen Zusammenhang zu 
wahren - textlich unmittelbar anschließend eine Prüfung, ob die naturschutzfachlichen2 
Voraussetzungen für eine Befreiung von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben 
sind. 
 
Die darüber hinaus streng geschützten Arten, die keinen gemeinschaftsrechtlichen Schutz-
status aufweisen, werden gem. § 9 Abs. 1 S. 2 SächsNatSchG geprüft. Hierbei ist für die 
gleichzeitig europarechtlich geschützten Arten keine Doppelprüfung erforderlich. 
Eine besondere Bedeutung im Zuge der Prüfung der Verbotstatbestände nehmen Maßnah-
men ein, die der Prognose zugrunde gelegt werden können. Dabei handelt es sich einerseits 
um Maßnahmen, die Beeinträchtigungen vermeiden und andererseits um solche, die zur 
Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität dienen. 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (mitigation measures) setzen am Pro-
jekt an. Vermeidungsmaßnahmen haben zur Folge, dass Projektwirkungen entweder voll-
ständig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine 
erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt (z.B. Durchführung von Rodungen oder 
der Vorbereitung des Baufeldes außerhalb der Brutzeit vorkommender Vogelarten). 
 
Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen, continuous ecological functionalty-measures) setzen unmittelbar am betroffe-
nen Bestand der geschützten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffe-
nen Lebensstätte für die betroffene (Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
zu erhalten. Um dies zu gewährleisten, müssen sie hohe Anforderungen erfüllen. So müssen 
die Maßnahmen zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein sowie im funktionalen Zusam-
menhang mit der vom Eingriff betroffenen Lebensstätte stehen, um die ökologische Funktio-
nalität der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der jeweiligen Art erhalten zu können (z.B. Ver-
besserung bzw. Neuschaffung von Habitaten, die in funktionaler Beziehung zu der betroffe-
nen Lebensstätte stehen). 
 
Liegen Verbotstatbestände trotz der Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung 
und/oder CEF-Maßnahmen vor, müssen kompensatorische Maßnahmen (compensatory 

                                            
2 die Beurteilung, ob für ein Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen oder ob es im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 
einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen 
auf die Umwelt ist und welche Varianten für den Vorhabensträger als zumutbar oder unzumutbar einzustufen sind, ist nicht 
Bestandteil des Fachbeitrages. Fachlicher Inhalt ist jedoch herauszuarbeiten, inwieweit sich verschiedene Varianten hinsichtlich 
der Betroffenheit der relevanten Arten unterscheiden. 
[Quelle: Oberste Baubehörde im Bayrischen Staatsministerium des Inneren: Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen 
Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, S.5; 2008] 
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measures) dem Erhalt des derzeitig (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen Art 
dienen. Abgeleitet werden diese aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen 
Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population. Hinsichtlich der zeitlichen 
Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke (time-lag) entsteht, in der eine irreversible 
Schwächung der Population zu befürchten ist. 
 
 
5.3  Beschreibung der Planung und seiner Wirkfaktoren  
 
Um mögliche Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften hinreichend genau zu be-
schreiben und sachgerecht beurteilen zu können, ist es notwendig auch die spezifischen 
Wirkfaktoren (die ursächlich mit dem geplanten Vorhaben in Zusammenhang stehen) zu 
kennen.  
In der nachfolgenden Beurteilung des Bebauungsplanes wird von einer vollständigen Aus-
schöpfung des mit dem Bebauungsplan ermöglichten planungsrechtlichen Zulässigkeitsrah-
mens ausgegangen und entspricht damit in diesem Punkt einer „worst case“ - Betrachtung. 
Das Planungsgebiet hat eine Gesamtflächengröße von ca. 3.321 m². Der Bebauungsplan 
„Großböhla Ost“ sieht die Ausweisung zweier Allgemeinen Wohngebiete (WA 1 und WA 2) 
gemäß § 4 BauNVO mit einer Grundflächenzahl von 0,25 im östlichen Teil (WA 1) und von 
0,4 im westlichen Teil (WA 2) vor. Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zulässig. Zwischen den beiden Wohngebieten wird eine 
245 m² große Fläche als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. [Quelle: Planzeichnung zum B-Plan Großböhla 

Ost.] Im Geltungsbereich ist demzufolge planungsrechtlich die Überbauung von 1.252 m² 
(überbaubare Grundstücksfläche; Erschließungsstraße) Fläche, zulässig. Das entspricht et-
wa 38 % der Gesamtflächengröße. Im derzeitigen Bestand (September 2017) sind dagegen 
nur ca. 9 % der Flächen innerhalb des Plangebietes mit einem Container bzw. Gartenhaus 
überbaut oder wasserdurchlässig befestigt (Wege). 
 
Eine Durchführung der Planvorgaben bedeutet im Einzelnen: 

 die Überbauung von 1.007 m² Fläche sowie die Begrünung der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche (2.069 m²), wobei sich diese Flächen derzeit als 18 m² Contai-
ner/Gartenhaus, 26 m² wasserdurchlässig befestigte Fläche (zum Teil mit schütterer 
Vegetationsdecke), 471 m² Rasenfläche/Hausgarten, 644 m² artenarme Glatthafer-
wiese, 1.477 m² leicht ruderalisierte Glatthaferwiese, 390 m² Ruderalflur und 50 m² 
Hecke darstellen, 

 die Beanspruchung von 245 m² wasserdurchlässig befestigter Fläche im Falle eines 
Ausbaus der Erschließungsstraße. 

 Weiterhin werden Gehölzpflanzungen für die nicht überbaubare Grundstücksfläche 
festgesetzt (so sind 20 % dieser zu begrünenden Flächen mit Bäumen und 
Sträuchern zu bepflanzen, wobei je angefangene 200 m² mindestens ein mittel- 
oder großkroniger Laubbaum oder ein halb- oder hochstämmiger Obstbaum zu 
pflanzen). Um den Erhalt bestehender Gehölze zu fördern; können dabei vorhande-
ne Gehölze anrechnet werden. 

[Quelle: B-Plan und Darlegung der Umweltbelange „Großböhla Ost“; im Detail siehe ebenda] 
 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Wirkungen beschrieben, die zu erwarten sind, 
wenn die Vorgaben des Bebauungsplanes „Großböhla Ost“ der Stadt Dahlen realisiert wer-
den. Dabei ist davon auszugehen, dass die Realisierung des mit dem B-Plan vorbereitenden 
Vorhabens zeitnah geschieht, da die prognostizierten Wirkfaktoren sich auf den 2017 erfass-
ten Bestand beziehen und nicht die langfristige Entwicklung der Flächen einschließen kön-
nen. 
Grundsätzlich lassen sich die während der Vorhabensrealisierung (Bauphase) auftretenden 
Auswirkungen von den langfristigen Auswirkungen auf hydrologische, morphologische und 
ökologische Verhältnisse unterscheiden. 
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Entsprechend ihres zeitlichen und räumlichen Wirkungsspektrums hat sich eine Untergliede-
rung in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren als zweckmäßig erwiesen. 
 
 
Tabelle 8: Wirkfaktoren  

Wirkfaktor 
Wirkungs- 
dauer 

Auswirkungen 

baubedingt 

 Lärmemissionen, Abgase, 
Licht, Erschütterungen  

 Inanspruchnahme von Bo-
den, Bodenverdichtung (Erd-
arbeiten; Zwischenlagerung) 

kurzfristig 

 Störung/Zerstörung der im gebagger-
ten Boden lebenden Arten- und Le-
bensgemeinschaften, 

 Verlust potentieller und möglicher-
weise vorhandener Neststandorte 
(Bodenbrüter), 

 Scheuchwirkung / Beunruhigung von 
Teillebensräumen (Brutstätten, Nah-
rungshabitate) während der Bauphase 
durch den Baustellenbetrieb, 

 Tötung nicht fluchtfähiger Tiere durch 
Baustellenbetrieb / Bauarbeiten. 

anlagebedingt 
 Verlust von: 18 m² mit Con-

tainer/Gartenhaus überbauter 
Fläche, 251 m² wasserdurch-
lässig befestigter Fläche, 20 
m² wasserdurchlässig befes-
tigter Fläche mit schütterer 
Vegetationsdecke, 471 m² 
Rasenfläche/ Hausgarten, 
644 m² artenarmer Glattha-
ferwiese, 1.476 m² leicht ru-
deralisierter Glatthaferwiese, 
390 m² Ruderalflur und 50 m² 
Hecke, 

 Versieglung von 1.252 m² 
Fläche (überbaubare Grund-
stücksfläche; Erschließungs-
straße) 

 Eventuell Roden von drei 
Einzelbäumen und einem 
Großstrauch  

langfristig 

 Verlust potentieller und möglicher-
weise vorhandener Neststandorte (z.B. 
Boden- und Baum- und Gebüschbrü-
ter), 

 Zerstörung der jetzigen Vegetation und 
der vorhandenen Biotoptypen, 

 Veränderung der Artenzusammenset-
zung 

 Verlust / Beeinträchtigung von Fleder-
mausjagdhabitat 

 Begrünung der nicht über-
baubaren Grundstücksfläche 
(davon 20 % mit Bäumen und 
Sträuchern und alle 200 m² 
ein Baum), wobei dabei be-
stehende Gehölze angerech-
net werden können 

langfristig 

 Schaffung von neuen Lebensräumen 
(z.B. für Gebüsch-und Baumbrüter), 

 bei Erhalt bereits vorhandenen Gehöl-
ze: Erhalt potentieller und möglicher-
weise vorhandener Neststandorte (z.B. 
Baum- und Gebüschbrüter) 

betriebsbedingt 
 Änderung der Bewirtschaf-

tungsweise (z.B. Anlage von 
Hausgärten statt Mahd der 
Wiesenflächen)  

langfristig 
 Veränderung der Artengarnitur und 

Biotoptypenausstattung  

kurzfristig:  wenige Wochen bis mehrere Monate  
mittelfristig:  bis zwei Jahre 
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langfristig:  mehrere Jahre bis hin zu einer Dauerwirkung 

 
 
5.4 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-

schen Funktionalität 
 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- 
und Pflanzenarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden 
oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen (ausführlich Vgl. Kap.6): 
 
V 1: Flächenumnutzung; Lebensraumveränderung; erheblich verzögerter Baubeginn  
V 2: Begrenzung der Bauzeit 
V 3: alternativ zu V 2: Bestandsaufnahmen und weitere Prüfungen 
 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen) werden keine durchgeführt.  
 
 
5.5 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 
 
5.5.1  Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
 
Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL  
 
Bei den Geländebegehungen konnten keine Pflanzenarten, die besonders oder streng ge-
schützt nach BNatSchG sind oder in einer Gefährdungskategorie der Roten Liste Sachsens 
enthalten sind, im Plangebiet nachgewiesen werden. Auch sind solche aufgrund der Bio-
topausstattung des Untersuchungsgebietes nicht zu erwarten. 
 
 Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-Richtlinie kommen im Plangebiet nicht vor. 
Eine Betroffenheit nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für die im Sinne des 
§ 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG zulässigen Vorhaben kann ausgeschlossen werden. 
Weitere Untersuchungen sind nicht erforderlich. 
 
Tierarten des Anhanges IV a) FFH-RL  
 
Hinweise auf das Vorkommen des Fischotters innerhalb des FFH-Gebietes „Dahle und 
Tauschke“ gab es durch die Auswertung der Kurzfassung des MaP. Ebenda heißt es: Die 
geringe Dichte an Spuren bzw. Hinweisen auf den Fischotter weisen darauf hin, dass die 
Dahle regelmäßig als Durchwanderungskorridor dient, ohne dass hier Fortpflanzungsberei-
che vorkommen.“ Im Multi-Base-Datenbankauszug war ein Nachweis des Fischotters aus 
dem Jahr 2001 für den eng gefassten Betrachtungsraum enthalten. 
Da das Plangebiet am östlichen Siedlungsrand von Großböhla liegt und da das Plangebiet 
nicht durch ein Gewässer mit der Dahle oder einem ihrer Zuflüsse verbunden ist und auch 
innerhalb des Plangebietes keine Fließgewässer vorhanden sind, ist es extrem unwahr-
scheinlich, dass der Fischotter innerhalb des Plangebietes vorkommt (dieses durchwandert). 
Analog kann ein Vorkommen des Bibers, welcher ebenfalls in der Kurzfassung des MaP 
aufgeführt ist und für welchen Habitatflächen innerhalb des FFH-Gebietes in der Nähe von 
Schirmenitz und Seydewitz (> 20 km vom Plangebiet entfernt) ausgewiesen wurden, inner-
halb des Plangebietes ausgeschlossen werden.  
 
Im SDB werden folgende Fledermäuse genannt: der Abendsegler Nyctalus noctula; die 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus und die Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus. 
Im Multi Base Datenbankauszug gab es ebenfalls Hinweise auf diese 3 Arten und darüber 
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hinaus noch auf die Mopsfledermaus Barbastellus barbastellus, die Wasserfledermaus Myo-
tis daubentonii, das Große Mausohr Myotis myotis, die Kleine Bartfledermaus Myotis my-
astacinus, die Fransenfledermaus Myotis nattereri, der Kleinabendsegler Nyctalus leisleri, 
die Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii, das Braune und Graue Langohr Plecotus auri-
tus/austriacus.  
 
Im Zuge der Erfassungen des MAP (Stand 2004) konnte kein Nachweis von Fledermäusen 
innerhalb des FFH Gebietes Dahle und Tauschke erbracht werden. Habitatflächen wurden 
innerhalb des FFH-Gebietes keine ausgewiesen. 
Es ist festzustellen, dass weder geeignete Gebäude noch Bäume mit Quartiereigenschaften 
innerhalb des Plangebietes vorhanden sind. Ein Vorkommen von Fledermäusen im Quartier 
kann deshalb innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen werden. Jagdhabitate unterliegen 
als solche nicht dem Beeinträchtigungsverbot einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte. Eine 
Beanspruchung (potentieller) Jagdhabitate für Fledermäuse löst deshalb die Verbotstatsbe-
stände nicht aus. 
 
Als planungsrelevante Käfer werden im SDB der Eremit Osmoderma eremita und der 
Hirschkäfer Lucanus cervus genannt. Nachweise für den Hirschkäfer gelangen durch die 
Erfassungen zum MAP nicht (bezogen auf gesamtes FFH-Gebiet) und es wurden keine Ha-
bitatflächen ausgewiesen.  
Der Eremit konnte innerhalb des FFH-Gebietes nördlich von Dahlen im Norden der Gräfen-
hainer Mühle nachgewiesen werden. Innerhalb des Plangebietes wurden keine Habitatflä-
chen für den Eremit ausgewiesen; auch sind im Plangebiet keine Altbäume, die möglicher-
weise genügend Mulm aufweisen könnten, vorhanden, so dass das Vorkommen des Eremi-
ten ausgeschlossen werden kann. 
 
Aus der Artgruppe der Amphibien werden im Standarddatenbogen die Wechselkröte, die 
Knoblauchkröte, der Moorfrosch und der Kleine Wasserfrosch genannt. Im MAP sind keine 
Habitatflächen für die Arten ausgewiesen wurden. Auch gab es im Multi-Base keine Hinwei-
se auf die Arten. Da im Plangebiet und dessen direkten Umfeld keine Gewässer vorhanden 
sind und es in Bezug auf die Pionierarten an grabbaren Substraten fehlt, ist ein Vorkommen 
dieser Amphibien innerhalb des Plangebietes auszuschließen. 
 
 
 Ein Vorkommen von Tierarten nach Anhang IV b) FFH-Richtlinie innerhalb des 
Plangebietes, die nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für die nach § 15 zu-
lässigen Eingriffe betroffen sein können, ist auszuschließen. 
 
 
5.5.2 Bestand und Betroffenheit Europäischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-

Richtlinie 
 
Brutvögel 
 
Die Auswertung der vorhandenen Daten (vgl. Kap. 5.1) weist auf das Vorkommen von 115 
Vogelarten hin. Von diesen konnten diejenigen abgeschichtet werden, welche zur ökologi-
schen Gilde der Wälder und Forsten sowie der Gewässer und Verlandungsbereiche zuzu-
ordnen sind, da entsprechende Lebensräume innerhalb des Plangebietes nicht vorkommen. 
Auch ein Vorkommen in/an Gebäuden oder in Baumhöhlen brütender Vogelarten war auszu-
schließen. Für Großvogelarten wie z.B. Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan sind keine 
geeigneten Horstbäume vorhanden.  
Von den 115 Vogelarten konnten 102 Arten unter diesen Gesichtspunkten abgeschichtet 
werden. Sie sind in der Anlage 3 in den Spalten „L“ und „E“ mit „0“ gekennzeichnet. 
Bei den verbleibenden 13 Arten handelt es sich um die Feldlerche (Alauda arvensis), den 
Bluthänfling (Carduelis cannabina), den Grünfink (Carduelis chloris), den Kuckuck (Cuculus 
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canorus), den Buchfink (Frinigilla coelebs), den Gelbspötter (Hippolais icterina), die Schaf-
stelze (Motacilla flava), den Girlitz (Serinus serinus), die Mönchs-, Garten- und Klappergras-
mücke (Sylvia atricapilla, S. borin, S. curruca) sowie die Amsel (Turdus merula) und die 
Singdrossel (Turdus philomelos). 
 
Bei 10 der innerhalb des Plangebietes potentiell vorkommenden Vogelarten (in der Anlage 3 
in der Spalte „relevant“ mit grüner Schattierung gekennzeichnet) handelt es sich laut der Ta-
belle „In Sachsen auftretende Vogelarten“ des LfULG vom 30.03.2017 um häufige Brutvo-
gelarten.  
 
Die häufigen Brutvogelarten, welche im Anhang 3 aufgeführt sind, wurden hinsichtlich ihres 
möglichen Vorkommens im Planungsgebiet sowie hinsichtlich eines möglichen Verstoßes 
gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG in Folge der Realisierung der Vorga-
ben des B-Planes überschlägig geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass, 
-  durch die im Kap. 6 benannten Vermeidungsmaßnahmen das Tötungsrisiko nicht signifi-

kant erhöht ist, 
-  Beeinträchtigungen im Sinne § 44 Abs. 1 Nr. 1 unvermeidbar sind, 
-  sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen der Arten nicht verschlechtert (vgl.§ 

44 Abs. 1Nr. 2 BNatSchG), 
-  im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt und durch die geplante Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche sowie das Pflanzen von Bäumen die ökologische Funktion gesichert wird. 

 
Im Ergebnis der Abschichtung und der überschlägigen Prüfung der häufigen Brutvogelarten 
sind von den 115 Arten 3 Arten einer artbezogenen Wirkungsprognose zu unterziehen. Die-
se (potentiell) vorkommenden Vogelarten mit hervorgehobener artenschutzrechtlichen Be-
deutung sind (unterteilt nach ökologischen Gilden):  
 
Tabelle 9:  Potentiell im Plangebiet vorkommende Vogelarten, die betroffen sein können  

Ökologische Gilde Vögel des Offen-
landes sowie der offenen, urbanen 
Räume 
Bodenbrüter  

Alauda arvensis (Feldlerche), Motacilla flava (Schafstelze) 

Vögel, die in allen Bereichen vor-
kommen 
Wirtsvogel 

Cuculus canorus (Kuckuck) 

Anmerkung: Schutz und Gefährdungsstatus der Arten sind der Anlage 3 zu entnehmen 

 
 Der Feldlerche, Schafstelze und Kuckuck sind einer artbezogenen Wirkungsprog-

nose zu unterziehen. 

 
 
Zug- und Rastvögel 
 
Im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ist die Frage zu klären, ob Handlun-
gen vollzogen werden, die bewirken, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte der Zug- und Rastvogelarten mehr oder weniger beeinträchtigt wird. Dies könnte 
zum Beispiel der Fall sein, wenn die Realisierung der Vorgaben des B-Planes dazu führt, 
dass die im Anhang 3 benannten Zug- und Rastvögel keine geeigneten Rastplätze mehr 
finden bzw. die Rastgewässer im Umfeld des Plangebietes nicht mehr zur Rast und Überwin-
terung nutzen und in der Folge davon sterben, den Raum verlassen müssen oder auf die 
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Fortpflanzung verzichten beziehungsweise nur noch zu einem reduzierten Fortpflanzungser-
folg in der Lage sind.3. 
Es ist festzustellen, dass regelmäßige bedeutende Ansammlungen bildende Arten in Ge-
wässern und Feuchtgebieten (Wasservogelarten) und eine übergeordnete Bedeutung des 
Plangebietes für Zug- und Rastvögel aufgrund der Biotopausstattung und der Lage des 
Plangebietes am Siedlungsrand ausgeschlossen werden kann. Deshalb wurden Zug- und 
Rastvögel und an Gewässer gebundene Gastvögel abgeschichtet. 
 
  Eine artbezogene Wirkungsprognose ist für die im Anhang 3 angegebenen Zug- 

und Rastvögel nicht notwendig. 
 
 
5.5.3 Bestand und Betroffenheit weiterer streng geschützter Arten, die keinen ge-

meinschaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen 
 
Es kommen keine Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet vor, die zwar nach BArtSchV 
streng geschützt, jedoch nicht im Anhang IV der FFH-RL aufgelistet sind. 
 
Es kommen keine streng geschützten Tierarten, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der 
FFH-RL oder gem. Art. 1 VRL geschützt sind, im Untersuchungsgebiet vor. 
 
 
5.6 Artbezogene Wirkungsprognose  
 
Nachfolgend wird Art für Art geprüft ob die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt 
werden. 
 
5.6.1 Vögel des Offenlandes sowie offener, urbaner Räume 
 
Wie im Kap.5.5.2 ausführlich dargelegt, sind Feldlerche und Schafstelze Vogelarten der öko-
logischen Gilde des Offenlandes bzw. offener, urbaner Räume, die potentiell betroffen sein 
können. Zunächst werden im Folgenden die Basisangaben für die potentiell betroffenen Vo-
gelarten dieser ökologischen Gilde Art für Art aufgelistet. Bei der Prüfung, ob die Verbotstat-
bestände nach § 44 BNatSchG erfüllt werden, werden die Vögel zur ökologischen Gilde der 
Vogelarten des Offenlandes bzw. der offenen, urbanen Räume zusammengefasst. 
 
Feldlerche 
Alauda arvensis (LINNAEUS, 1758) 

 ☒Vogelschutzrichtlinie ☐Anhang I 
 ☒besonders geschützt ☐streng geschützt 

 

Basisangaben 
Vorkommen im  
Untersuchungsgebiet 

 ☐nachgewiesen ☒potenziell möglich 
Hinweise auf das Vorkommen der Feldlerche lagen durch die Aus-
wertung des Multi-Base-Datenbankauszuges im weit gefassten Be-
trachtungsraum aus den Jahren 2004, 2005 sowie 2007 vor, wobei 
der höchste Status ein sicherer Brutnachweis war. In dem MTBQ 
4644-SW ist die Feldlerche im Brutvogelatlas (Kartierzeitraum 2004-
07) ebenfalls als sicherer Brutvogel nachgewiesen. Vor allem im östli-
chen Teil des Plangebietes sind Bruten auf den Freiflächen möglich. 

Bestandssituation Deutschland: Rote Liste 3 (gefährdet)*; 1.300.000 – 2.000.000 BP** 

* Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (5. Fassung, 30.11.2015) 

** SUDFELDT ET AL. (2013): Vögel in Deutschland – 2013 

Der Bestandstrend ist langfristig und kurzfristig (1990-2009) negativ. 

                                            
3
 Wann Zugstraßen unter die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG fallen ist unter: Bayrische Akademie für 

Naturschutz und Landschaftspflege: Der spezielle Artenschutz in der Planungspraxis, 2009, S. 33 ff. nachzulesen. 
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Feldlerche 
Alauda arvensis (LINNAEUS, 1758) 

 ☒Vogelschutzrichtlinie ☐Anhang I 
 ☒besonders geschützt ☐streng geschützt 

[Atlas Deutscher Brutvogelarten, 2014.] 

Sachsen: Rote Liste V (Vorwarnliste)*; 80.000 – 160.000 BP** 

* LFULG: Rote Liste Sachsens 2013/2015 in Tabelle: In Sachsen auftretende Vogelarten, 
30.03.2017. 

** STEFFENS ET AL. (2013): Brutvögel in Sachsen. 

 

Abbildung aus STEFFENS ET AL. (2013): Brutvögel in Sachsen, wobei das Plangebiet in 
dem Meßtischblattquadrant 4644 SW liegt. 

Erhaltungszustand der Art in Deutschland in der kontinentalen Region 

☐günstig ☒unzureichend ☐schlecht ☐unbekannt 

[Erhaltungszustand wird als unzureichend bewertet, da die Feldlerche in der Roten 
Liste Deutschlands als gefährdet geführt wird und da im nationalen Vogelschutzbericht 
(2013) ein abnehmender Populationstrend von -29% bis -34% in den letzten 12 Jahren 
verzeichnet ist.] 

der Art in Sachsen  

☐günstig ☒unzureichend ☐schlecht ☐unbekannt 
[LFULG: Tabelle „In Sachsen auftretende Vogelarten“, 30.03.2017.] 

der lokalen Population  

☐hervorragend (A) ☐gut (B) ☐mittel bis schlecht (C) ☒unbekannt 

Keine Brutvogelkartierung durchgeführt. 
 

 

Schafstelze 
Motacilla flava (LINNAEUS, 1758) 

 ☒Vogelschutzrichtlinie ☐Anhang I 
 ☒besonders geschützt ☐streng geschützt 

 

Basisangaben 
Vorkommen im  
Untersuchungsgebiet 

 ☐nachgewiesen ☒potenziell möglich 
 
Hinweise auf das Vorkommen der Schafstelze lagen durch die Aus-
wertung des Multi-Base-Datenbankauszuges aus dem Jahr 2007 vor, 
wobei sie im weit gefassten Betrachtungsraum als sicherer Brutvogel 
nachgewiesen wurde. Auch Altnachweise aus den Jahren 1993 bis 
1996 waren in Multi-Base enthalten. Im Brutvogelatlas ist sie für den 
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Schafstelze 
Motacilla flava (LINNAEUS, 1758) 

 ☒Vogelschutzrichtlinie ☐Anhang I 
 ☒besonders geschützt ☐streng geschützt 

MTBQ 4644-SW im Kartierzeitraum 2004-2007 als sicherer Brutvogel 
nachgewiesen. Auf den Ruderalflächen innerhalb des Plangebietes 
besteht eine geringe Möglichkeit der Ansiedlung. 

Bestandssituation Deutschland:  Rote Liste n (nicht gefährdet)*;  

 98.000 – 185.000 BP** 

* Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (5. Fassung, 30.11.2015) 

** SUDFELDT ET AL. (2013): Vögel in Deutschland – 2013 

Die Bestandssituation wird als langfristig stabil eingeschätzt. Der 
kurzfristige Trend (1990-2009) ist insgesamt positiv. Seit der Jahrtau-
sendwende zeichnet sich jedoch eine Trendumkehr ab. [Atlas Deutscher 
Brutvogelarten, 2014.] 

Sachsen: Rote Liste V (Vorwarnliste)*; 4000 – 8000 BP** 

* LFULG: Rote Liste Sachsens 2013/2015 in Tabelle: In Sachsen auftretende Vogelarten, 
30.03.2017. 

** STEFFENS ET AL. (2013): Brutvögel in Sachsen. 

 

Abbildung aus STEFFENS ET AL. (2013): Brutvögel in Sachsen, wobei das Untersu-
chungsgebiet in dem Meßtischblattquadranten 4644 SW liegt. 

Erhaltungszustand der Art in Deutschland in der kontinentalen Region 

☐günstig ☒unzureichend ☐schlecht ☐unbekannt 

[Erhaltungszustand wird als unzureichend bewertet, obwohl die Schafstelze in der 
Roten Liste Deutschlands als ungefährdet  geführt wird. Begründet wird dies mit dem 
im nationalen Vogelschutzbericht (2013) verzeichneten abnehmender Populationstrend 
von -2% bis -54% in den letzten 12 Jahren.] 

der Art in Sachsen  

☒günstig ☐unzureichend ☐schlecht ☐unbekannt 
LFULG: Tabelle „Regelmäßig in Sachsen auftretende Vogelarten“, 30.03.2017.  

der lokalen Population  

☐hervorragend (A) ☐gut (B) ☐mittel bis schlecht (C) ☒unbekannt 

Keine Brutvogelkartierung durchgeführt. 
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Im Folgenden werden Feldlerche und Schafstelze zur ökologischen Gilde der Vogelarten des 
Offenlandes bzw. der offenen, urbanen Räume zusammengefasst. 

Prognose und Bewertung der Betroffenheit der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die 
Vogelarten der ökologischen Gilde des Offenlandes bzw. der offenen, urbanen Räume (Bo-
denbrüter) 

Habitatansprüche der einzelnen Arten vgl. Auflistung in Anlage 3 

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
von Entwicklungsformen dieser Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) Könnten Tiere gefangen, verletzt oder getötet oder Entwicklungsformen dieser Tiere ent-
nommen, beschädigt oder zerstört werden? 

☒ja ☐nein 

Bei der Realisierung der Vorgaben des B-Planes werden Lebensräume, die potentiell den Vogelarten des Offenlan-
des bzw. der offenen, urbanen Räume als Habitat dienen könnten, in Anspruch genommen. Werden die Baumaß-
nahmen innerhalb der Brutzeit durchgeführt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass beispielsweise Eier zerstört, 
Jungtiere verletzt oder getötet werden.  

Wenn ja, erhöht sich das Verletzungs- oder Tötungsrisiko für die Tiere (Individuen bzw. deren 
Entwicklungsformen) signifikant? 

☒ja ☐nein 

Da es mit Realisierung der Vorgaben des B-Planes zur flächigen, baulichen Beanspruchung der im Bestand vorhan-
denen Biotoptypen kommt, steigt das Verletzungs- und Tötungsrisiko signifikant an. 

 Wenn ja, sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  

☒ja ☐nein 

Um ein Zerstören von Eiern/ Gelegen zu verhindern, ist die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit durchzufüh-
ren. Das heißt Vegetationsbestände (insbesondere Gehölze, Wiesenflächen und Ruderalfluren) dürfen nur außer-
halb dieser Zeit beseitigt werden. (V 2). 

Können die Beschränkungen der Zeit, in welcher die Baufeldfreimachung durchgeführt werden darf nicht eingehalten 
werden, ist alternativ eine Brutvogelkartierung zeitnah zum Beginn der Baufeldfreimachung notwendig. Findet eine 
Brut auf den beanspruchten Flächen statt, ist zu prüfen, ob das Schädigungsverbot ausgelöst wird. Tritt das Schädi-
gungsverbot ein, sind die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorha-
bens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen oder alternativ muss mit der Baufeldfreimachung bis zum Ende der 
Brutzeit gewartet werden. (V 3 alternativ zu V 2).  

b) Ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt?  

☐ja ☒nein 

Wenn V 2 (oder alternativ zu V2: V 3) fachgerecht durchgeführt werden, ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt. 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten (§ 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG) 

a) Könnten Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-
derungszeiten gestört werden? 

☒ja ☐nein 

Bei einer Baufeldfreimachung innerhalb der Brutzeit, kann es zu einer Störung in der Fortpflanzungs- und Aufzuchts-
zeit der Vögel der ökologischen Gilde des Offenlandes bzw. der offenen, urbanen Räume kommen. Während der 
Bauphase ist durch baubedingten Lärm mit einer Scheuchwirkung zu rechnen. 

Wenn ja, führt diese Störung zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population? 

☐ja  ☒nein ( 2 Arten) 

 
Für die Feldlerche und die Schafstelze wird eingeschätzt, dass die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes führt: 
Begründung:  

 für die potentiell im Plangebiet vorkommende Feldlerche wird der Erhaltungszustand in Sachsen zwar als 
unzureichend eingestuft, jedoch ist sie in dem MTBQ 4644 SW, der das Plangebiet überstreicht mit einer re-
lativ hohen Dichte von 101-250 Brutpaaren im Kartierzeitraum 2004-2007 eingetragen. Sie ist in ganz Sach-
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Prognose und Bewertung der Betroffenheit der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die 
Vogelarten der ökologischen Gilde des Offenlandes bzw. der offenen, urbanen Räume (Bo-
denbrüter) 

Habitatansprüche der einzelnen Arten vgl. Auflistung in Anlage 3 

sen flächendeckend verbreitet und wird in keiner Gefährdungskategorie der Roten Liste Sachsens geführt 
[STEFFENS ET AL. (2013)] 

 auch die potentiell im Plangebiet vorkommende Schafstelze ist in keiner Gefährdungskategorie der Roten 
Liste Sachsen enthalten, der Erhaltungszustand der Art in Sachsen wird als günstig eingestuft,  

 für den MTBQ 4644 SW werden für das Schafstelze 21-50 Brutpaare/Reviere angegeben [STEFFENS ET AL. 
(2013)]. 

 Durch die relative hohe Brutdichte der Feldlerche und der Schafstelze und da die Schafstelze über einen günsti-
gen Erhaltungszustand verfügt, wird eingeschätzt, dass die Aufgabe eines Reviers oder das Zerstören eines Gele-
ges nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen wird. 

(Die Prüfung endet hier.) 

b) Ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erfüllt?  

☐ja ☒nein 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht erfüllt. 
 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Könnten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört werden? 

☒ja ☐nein 

Bei einer Durchführung der Baufeldfreimachung während der Brutzeit kann es zu einer Beschädigung oder Zerstö-
rung von Nestern kommen, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne der Definition sind. Zu beachten ist, dass 
bei den hier betrachteten Vogelarten des Offenlandes im Sinne einer worst-case-Betrachtung nur von einem potenti-
ellen Vorkommen aufgrund der Biotopausstattung ausgegangen wird.  

Wenn ja, sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  

☒ja ☐nein 

Alle hier betrachteten Arten der ökologischen Gilde des Offenlandes bzw. der offenen, urbanen Räume sind nicht 
nesttreu, d.h. sie wechseln ihr Nest als Fortpflanzungsstätte regelmäßig und nutzen es in der Regel nicht erneut. 
Durch diesen Sachverhalt ist die Zerstörung der Fortpflanzung- und Ruhestätte außerhalb der Nutzungszeit / Brutzeit 
kein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften. [BLESSING/SCHARMER: der Artenschutz im Bebauungs-
planverfahren, 2012, S. 41,42.].  

Um zu vermeiden, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört oder beschädigt werden, ist wie oben erläutert 
durch eine Beschränkung der Zeit, in der die Baufeldfreimachung durchgeführt werden darf, zu vermeiden (V 2). Al-
ternativ können in diesen Bereichen weitere Untersuchungen durchgeführt werden (V 3 alternativ zu V 2).  

b) Handelt es sich um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff oder nach § 18 Abs. 2 
Satz 1 zulässiges Vorhaben bzw. zulässige Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? 

☒ja ☐nein 

Wenn ja, bleibt die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne CEF-
Maßnahmen weiterhin erfüllt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  

☒ja ☐nein  

Für die Vogelarten des Offenlandes bzw. des offenen, urbanen Raumes gilt, dass im Umfeld des Plangebietes ge-
eignete Ersatzhabitate zur Verfügung stehen.  

(Die Prüfung endet hier.)  

c) Ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG erfüllt? 

☐ja ☒nein 

Der Verbotstatsbestand des § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG ist nicht erfüllt. Dies gilt insbesondere unter der Berücksich-
tigung das V 2 (oder alternativ zu V2: V3) fachgerecht durchgeführt werden. 
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5.6.2 Vögel, die keiner ökologischen Gilde zugeordnet werden können 
 
 

Der Kuckuck kann keiner ökologischen Gilde zugeordnet werden, da es sich bei ihm um ei-
nen Wirtsvogel handelt und er in allen Bereichen vorkommen kann. 
 

Kuckuck 
Cuculus canorus (LINNAEUS, 1758) 

 ☒Vogelschutzrichtlinie ☐Anhang I 
 ☒besonders geschützt ☐streng geschützt 

 

Basisangaben 
Vorkommen im  
Untersuchungsgebiet 

 ☐nachgewiesen ☒potenziell möglich 
Hinweise auf das Vorkommen des Kuckucks ergaben sich durch die 
Auswertung des Multi-Base-Datenbankauszuges in welchem er als 
wahrscheinlicher Brutvogel des weit gefassten Betrachtungsraumes 
(letzter Nachweis 2007) aufgeführt war. Im Brutvogelatlas Sachsen 
wird er für den MTBQ 4644 SW ebenso als wahrscheinlicher Brutvo-
gel geführt. In der Ornithodatenbank liegen Brutnachweise für den 
Kuckuck innerhalb des MTB 4644 aus den Jahren 2014 und 2015 
vor.  
Als häufige Wirtsvögel dienen: die Bachstelze, der Teichrohrsänger, 
der Neuntöter, der Drosselrohrsänger, der Gartenrotschwanz, die 
Gartengrasmücke, die Schafstelze, der Brachpieper, die Dorn-, Sper-
ber-, Klappergrasmücke, der Sumpfrohrsänger, der Hausrotschwanz, 
die Gebirgsstelze, der Zaunkönig und die Heckenbraunelle.  
Davon sind die Klapper- und Gartengrasmücke und die Schafstelze 
potentielle Brutvögel innerhalb des Plangebietes. Er ist als möglicher 
Brutvogel des Plangebietes einzustufen.  

Bestandssituation Deutschland: Rote Liste V (Vorwarnliste)*; 42.000 – 69.000 BP** 

* Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (5. Fassung, 30.11.2015) 

** SUDFELDT ET AL. (2013): Vögel in Deutschland – 2013 

Der Bestand nimmt langfristig ab. Kurzfristig (1990-2009) wird er als 
fluktuierend eingestuft, seit Mitte der 1990er jedoch erneut abneh-
mend. Regional können in aufeinanderfolgenden Jahren oder in 
mehrjährigen Abständen größere Populationsschwankungen mit Ab-
weichungen um bis zu 100% die Entwicklung bestimmen. [Atlas deut-
scher Brutvogelarten, 2014] 

Sachsen: Rote Liste 3 (gefährdet)*; 2.000 – 4.000 BP** 

* LFULG: Rote Liste Sachsens 2013/2015 in Tabelle: In Sachsen auftretende Vogelarten, 
30.03.2017. 

** STEFFENS ET AL. (2013): Brutvögel in Sachsen. 
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Kuckuck 
Cuculus canorus (LINNAEUS, 1758) 

 ☒Vogelschutzrichtlinie ☐Anhang I 
 ☒besonders geschützt ☐streng geschützt 

 

Abbildung aus STEFFENS ET AL. (2013): Brutvögel in Sachsen, wobei das Plangebiet in 
dem Meßtischblattquadrant 4644 SW liegt. 

Erhaltungszustand der Art in Deutschland in der kontinentalen Region 

☐günstig ☒unzureichend ☐schlecht ☐unbekannt 

[Erhaltungszustand wird als unzureichend bewertet, da der Kuckuck zwar in der Roten 
Liste Deutschlands als ungefährdet gilt (nur Vorwarnliste), aber im nationalen Vogel-
schutzbericht (2013) ein abnehmender Populationstrend von -2% bis -19% in den 
letzten 12 Jahren verzeichnet ist.] 

der Art in Sachsen  

☐günstig ☒unzureichend ☐schlecht ☐unbekannt 
LFULG: Tabelle „In Sachsen auftretende Vogelarten“, 30.03.2017.  

der lokalen Population  

☐hervorragend (A) ☐gut (B) ☐mittel bis schlecht (C) ☒unbekannt 

Keine Brutvogelkartierung 2017. 
 

Prognose und Bewertung der Betroffenheit der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für den 
Kuckuck als Vogelart die keiner ökologischen Gilde zugeordnet werden kann (Wirtsvogel) 

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
von Entwicklungsformen dieser Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) Könnten Tiere gefangen, verletzt oder getötet oder Entwicklungsformen dieser Tiere ent-
nommen, beschädigt oder zerstört werden? 

☒ja ☐nein 

Von den im Plangebiet potentiell vorkommenden, bevorzugten Wirtvögeln sind die Klapper- und die Gartengrasmü-
cke Gebüschbrüter und demnach an Gehölze gebunden. Bei einer Rodung der Gehölze innerhalb der Brutzeit könn-
ten Nester/ Eier bzw. noch nicht flügge Jungtiere verletzt/getötet bzw. beschädigt/zerstört werden. 

Die Schafstelze als potentieller Wirtsvogel des Kuckucks könnte im Bereich der Ruderalfluren geeignete Habitate 
vorfinden und bei einer Baufeldfreimachung innerhalb der Brutzeit betroffen sein (vgl. Ausführungen im Kap. 5.6.1). 

Wenn ja, erhöht sich das Verletzungs- oder Tötungsrisiko für die Tiere (Individuen bzw. deren 
Entwicklungsformen) signifikant? 

☒ja ☐nein 
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Kuckuck 
Cuculus canorus (LINNAEUS, 1758) 

 ☒Vogelschutzrichtlinie ☐Anhang I 
 ☒besonders geschützt ☐streng geschützt 

Da es mit Realisierung der Vorgaben des B-Planes zur flächigen, baulichen Beanspruchung der im Bestand vorhan-
denen Biotoptypen kommt, steigt das Verletzungs- und Tötungsrisiko signifikant an.. 

Wenn ja, sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  

☒ja ☐nein 

Zum Schutz der gehölzbrütenden Arten bzw. zum Schutz der Arten die innerhalb der Ruderalfluren brüten, wurde 
festgelegt, dass die Baufeldfreimachung nur außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden darf. Durch die Begrenzung 
der Zeit, in der die Baufeldfreimachung durchgeführt werden darf, wird ein Zerstören von Eiern/ Gelegen des Ku-
ckucks verhindert. Alternativ ist im Fall des Baubeginns innerhalb der Brutzeit eine Brutvogelkartierung kurz vor 
Baubeginn notwendig. Findet eine Brut auf den vom Bauvorhaben beanspruchten Flächen statt, ist zu prüfen, ob das 
Schädigungsverbot ausgelöst wird. Tritt das Schädigungsverbot ein, sind die naturschutzfachlichen Voraussetzun-
gen für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen oder alternativ muss 
mit der Realisierung des Bauvorhabens bis zum Ende der Brutzeit gewartet werden. (V 3 alternativ zu V 2)  

b) Ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt?  

☐ja ☒nein 

Wenn V 2 (oder alternativ zu V 2: V 3) fachgerecht durchgeführt werden, ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt. 

 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten (§ 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG) 

a) Könnten Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-
derungszeiten gestört werden? 

☒ja ☐nein 

Bei einer Baufeldfreimachung bzw. einer Mahd der Ruderalflur im Nordwesten des Plangebietes innerhalb der Brut-
zeit, kann es zu einer Störung in der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit der in Gehölzen brütenden bzw. bodenbrü-
tenden Wirtsvogelarten kommen. Während der Bauphase ist durch baubedingten Lärm mit einer Scheuchwirkung zu 
rechnen. 

Wenn ja, führt diese Störung zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population? 

☐ja ☒nein 

Für den Kuckuck wird eingeschätzt, dass die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population führt.  
Begründung:  
 der Kuckuck ist zwar laut der Roten Liste Sachsen als gefährdet eingestuft aber viele seiner Wirtsvögel zäh-

len in Sachsen zu den weit verbreiteten, anpassungsfähigen Vogelarten (vgl. LFULG: Tabelle: In Sachsen 
auftretende Vogelarten, 30.03.2017); 

 im MTBQ 4740 SW ist er in einer hohen Dichte von 6-10 Brutpaare vertreten, 
 in den umliegenden Meßtischblattquadranten kommt der Kuckuck flächendeckend vor (vgl. die in den Basis-

angaben eingefügte Verbreitungskarte aus STEFFENS ET AL. (2013) 
 Durch die flächendeckende Verbreitung und da der Kuckuck in einer relativ hohen Dichte von 6-10 Brutpaare in-
nerhalb des MTBQ 4644 SW vertreten ist, wird eingeschätzt, dass die Aufgabe eines Reviers oder das Zerstören ei-
nes Geleges nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen wird. 
(Die Prüfung endet hier.) 

b) Ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erfüllt?  

☐ja ☒nein 
 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Könnten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört werden? 

☒ja ☐nein 

Bei einer Durchführung der Baufeldfreimachung während der Brutzeit kann es zu einer Beschädigung oder Zerstö-
rung von Nestern kommen, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne der Definition sind.   

Wenn ja, sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
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Kuckuck 
Cuculus canorus (LINNAEUS, 1758) 

 ☒Vogelschutzrichtlinie ☐Anhang I 
 ☒besonders geschützt ☐streng geschützt 

☒ja ☐nein 

Alle hier betrachteten Wirtsvogelarten des Kuckucks sind nicht nesttreu, d.h. sie wechseln ihr Nest als Fortpflan-
zungsstätte regelmäßig und nutzen es in der Regel nicht erneut. Durch diesen Sachverhalt ist die Zerstörung der 
Fortpflanzung- und Ruhestätte außerhalb der Nutzungszeit / Brutzeit kein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen 
Vorschriften. [BLESSING/SCHARMER: der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren, 2012, S. 41,42.].  

Um zu vermeiden, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört oder beschädigt werden, ist wie oben erläutert 
durch eine Beschränkung der Zeit, in der die Baufeldfreimachung durchgeführt werden darf, zu vermeiden (V 2). Al-
ternativ können in diesen Bereichen weitere Untersuchungen durchgeführt werden (V 3 alternativ zu V 2).   

b) Handelt es sich um einen nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriff oder nach § 18 Abs. 2 
Satz 1 zulässiges Vorhaben bzw. zulässige Planung (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG)? 

☒ja ☐nein 

Wenn ja, bleibt die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne CEF-
Maßnahmen weiterhin erfüllt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)?  

☒ja ☐nein  

Es wird eingeschätzt, dass der Kuckuck auch im Umfeld des Plangebietes geeignete Habitatbedingungen vorfindet. 
Dies belegen Brutnachweise im weit gefassten Betrachtungsraum durch Multi-Base bzw. Brutnachweise im MTBQ 
4644 SW durch den Brutvogelatlas Sachsens. 

(Die Prüfung endet hier.) 

c) Ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG erfüllt? 

☐ja ☒nein 

Wenn V 2 (oder alternativ zu V2: V 3) fachgerecht durchgeführt werden, ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt. 

 
 
6. Maßnahmen der Eingriffsvermeidung, -minimierung und -kompensation 
 
V 1 Flächenumnutzung; Lebensraumveränderung; erheblich verzögerter Baubeginn:  
Bei einer Änderung der Flächennutzung oder der Lebensraumausstattung, insbesondere bei 
einem um mehrere Jahre verzögerten Baubeginn, ist im Vorfeld einer Bebauung eine erneu-
te artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich. Eine Umnutzung der Fläche ist beispielsweise 
gegeben, wenn die im Plangebiet befindlichen Wiesen über einen längeren Zeitraum (zwei 
Vegetationsperioden) in Erwartung des Baubeginnes brach liegen. 
  V 1 ist als Hinweis in den Bebauungsplan oder dessen Begründung bzw. in der Darle-

gung der Umweltbelange aufzunehmen. 
 
 
Erläuterung zu V 1: 
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag beschreibt eine Momentaufnahme. Eine gravierende 
Änderung der Biotopausstattung ist nach jetzigen Kenntnisstand kurzfristig (in weniger als 3 
Jahren) nicht zu erwarten. 
Da unsicher ist, wie schnell das Bauvorhaben umgesetzt wird, wurde die Maßnahme V 1 
benannt. Werden beispielsweise die Flächen nicht mehr als Wiese bzw. Hausgar-
ten/Rasenfläche genutzt und es kommt zu einer Verbrachung der Flächen, kann sich die 
Lebensraumausstattung des Untersuchungsgebietes deutlich ändern. Auch eine beginnende 
Gehölzsukzession auf den vom Vorhaben beanspruchten Flächen ist ein mögliches Szena-
rio, welches sich auf die Artenzusammensetzung am Standort soweit auswirken kann, dass 
die Aussagen des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages nicht mehr zutreffen 
und aktualisiert werden müssen. 
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V 2 Begrenzung der Bauzeit: 
Eine Baufeldfreimachung muss außerhalb der Brutzeit, welche von Anfang April bis Anfang August 
dauert, erfolgen. D.h. außerhalb der Brutzeit müssen die potentiell zur Brutzeit nutzbaren Strukturen 
(v.a. krautige Vegetation) entfernt werden. 
Unter Baufeldfreimachung zählt auch das Roden der Gehölze, welches außerhalb gärtnerisch genutz-
ter Flächen nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durchgeführt werden darf.  
Können die Beschränkungen zur Bauzeit nicht eingehalten werden, ist alternativ V 3 durchzuführen.  
  V 2 ist als Hinweis in den Bebauungsplan oder dessen Begründung bzw. in der Darle-

gung der Umweltbelange aufzunehmen. 
 
Können die Beschränkungen der Bauzeit nicht eingehalten werden, sind alternativ 
folgende Schritte durchzuführen: 

V 3 (alternativ zu V 2): Bestandsaufnahme und weitere Prüfungen 
Können die Beschränkungen zur Bauzeit (V 2) nicht eingehalten werden, ist zeitnah vor dem Beginn 
der Baufeldfreimachung eine Begehung zur Feststellung des Brutvogelvorkommens innerhalb des 
entsprechenden Baubereiches notwendig.  
Ist im Ergebnis der Untersuchungen festzustellen, dass das Schädigungs- bzw. Störungsverbot eintre-
ten könnte, so ist zu prüfen ob: 
 die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird und  
 ob die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
Ist dies der Fall, dann ist weder das Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG noch das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt und es 
kann innerhalb der Brutzeit gebaut werden. 
Treten das Schädigungsverbot und / oder das Störungsverbot ein, sind die naturschutzfachlichen Vo-
raussetzungen für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu 
prüfen oder alternativ muss mit der Realisierung des Bauvorhabens bis zum Ende der Brutzeit gewar-
tet werden.  
  V 3 ist als Hinweis in den Bebauungsplan oder dessen Begründung bzw. in der Darle-

gung der Umweltbelange aufzunehmen. 
 
Hinweis:  
Das Abschneiden oder das auf den Stock setzen von Bäumen und Sträuchern haben außerhalb gärtnerisch 
genutzter Flächen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar zu erfolgen.  
Abweichungen von dieser Regelung erfordert einen Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren 
Naturschutzbehörde. 

 
Erläuterung zu V 2 und V 3: 
Die potentiell betroffenen Vogelarten Feldlerche, Schafstelze und die potentiell betroffene 
Garten- und Klappergrasmücke als Wirtsvogel des Kuckucks sind nicht streng standorttreu. 
Durch diesen Sachverhalt ist die Zerstörung der Fortpflanzung- und Ruhestätte außerhalb 
der Nutzungszeit / Brutzeit kein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften. [SMUL: 

Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen im BNatSchG, 26.10.2009, S.8] Dies gilt insbesondere da im 
unmittelbaren Umfeld des Plangebietes geeignete Ausweichhabitate zur Verfügung stehen 
und die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätte im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird und somit die Verminderung des Fort-
pflanzungserfolgs oder der Ruhemöglichkeiten nicht wahrscheinlich ist und eine Beschädi-
gung nicht vorliegt. 
Baubedingte Tötungen von Individuen der Arten oder die Zerstörung von Eiern /Gelegen 
sind durch ein Bauen außerhalb der Brutzeit (V 2) zu vermeiden.  
Alternativ ist im Fall des Baubeginns innerhalb der Brutzeit eine Brutvogelkartierung kurz 
vor Baubeginn notwendig um festzustellen, ob im Vorhabensbereich tatsächlich Bruten 
stattfinden.  
Findet eine Brut auf den vom Bauvorhaben beanspruchten Flächen statt, ist zu prüfen, ob 
das Schädigungsverbot ausgelöst wird. Tritt das Schädigungsverbot ein, sind die natur-
schutzfachlichen Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen oder alternativ muss mit der Realisierung des Bau-
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vorhabens bis zum Ende der Brutzeit gewartet werden. (V 3 alternativ zu V 2). 
 
Die beschriebenen Maßnahmen V 1 bis V 3 sind, wie dargestellt, als Festsetzungen in den 
Bebauungsplan und / oder als Hinweise in die Begründung zum Bebauungsplan aufzuneh-
men. 
 
Die Vorgaben des Artenschutzrechtes sind striktes Recht und der Abwägung zum Bebau-
ungsplan durch die Kommune nicht zugänglich. 
 
 
7. Zusammenfassung / Ergebnis  
 
Die Stadt Dahlen plant mit dem Bebauungsplan „Großböhla Ost“ die Ausweisung eines 
Wohngebietes im direkten Anschluss an die Ortslage Großböhla. 

Inhaltliche Schwerpunkte des Bebauungsplans sind die Ausweisung zweier Allgemeinen 
Wohngebiete (WA 1 und 2) gemäß § 4 BauNVO mit einer Grundflächenzahl von 0,25 im öst-
lichen Teil (WA 1) und von 0,4 im westlichen Teil (WA 2). Eine Überschreitung der 
zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zulässig. Zwischen den 
beiden Wohngebieten wird eine 245 m² große Fläche als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 
[Quelle: Begründung zum B-Plan Großböhla Ost]  

 
Im Bestand stellen sich die Flächen innerhalb des 3.321 m² großen Plangebietes größten-
teils als Wiesen und Rasenfläche (Hausgarten) dar. Die durch den B-Plan festgesetzte Er-
schließungsstraße ist im Bestand schon vorhanden und wasserdurchlässig befestigt. Auf der 
östlichen als WA 1 ausgewiesenen Fläche steht ein Container, auf der westlichen Fläche 
(WA 2) zwei Gartenhäuser aus Plastik. Eine Hainbuchenhecke verläuft an der westlichen 
Plangebietsgrenze. Nur wenige Einzelbäume und ein Großstrauch stehen auf dem Flurstück 
1/37. Im Westen und Süden grenzt an das Plangebiet der Siedlungsbereich von Großböhla, 
im Osten Ackerland und im Norden eine Kleinkläranlage und dahinter Wald an. 
 
Die beplanten Flächen liegen außerhalb relevanter Schutzgebiete und Biotope nach Natur-
schutzgesetz. 
Folgende Schutzgebiete befinden sich jedoch in der Nähe: 

- LSG „Wermsdorfer Forst“ - ca. 250 m südwestlich, 
- Baumdenkmal „Winterlinde“ - ca. 380 m nordwestlich, 
- FFH-Gebiet „Dahle und Tauschke“ - ca. 800 m nördlich, 
- NSG „Langes Holz und Radeland“ - ca. 1 km nordöstlich. 

[LRA Nordsachsen, SG Naturschutz, Stellungnahme Bebauungsplan „Großböhla Ost“, Aktenzeichen: 2017-06134]. 
 
Aufgrund der Nähe zu den Schutzgebieten und Schutzobjekten bzw. der derzeit im Bestand 
vorhandenen Biotopausstattung sollte ein Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und eine FFH-
Erheblichkeitsabschätzung erstellt werden.  
 
Im September 2017 erfolgten im Plangebiet Bestandsaufnahmen zu Biotopen und zur Vege-
tation sowie am 15.11.2017 eine orientierende Geländebegehung durch den Ornithologen 
Rainer Ulbrich, der die Lebensraumeignung des Plangebietes für Brutvögel beurteilte. Wei-
terhin dienten als Bearbeitungsgrundlagen insbesondere der Auszug aus der Multi-Base-
Artdatenbank [LRA Nordsachsen, 18.01.2018] sowie der Brutvogelatlas Sachsen [Steffens, R.; Nachti-
gall, W.; Rau, S., Trapp, H. & Ulbricht, J.(2013), Brutvögel in Sachsen (Brutvogelatlas), LfULG, hier nachgewie-

sene Brutvögel im Quadranten 4644 SW] sowie Daten aus der Orinthodatenbank für den MTB 4644. 
Bzgl. der Tierarten wurden alle nachgewiesen Arten in der Multi-Base Datenbank für einen 
eng gefassten Betrachtungsraum und alle Fundpunkte der Artengruppe Vögel und Fleder-
mäuse für einen weit gefassten Betrachtungsraum (entspricht MTBQ 4644-SW) abgefragt. 
Auch die Kurzfassung des Managementplanes zum FFH-Gebiet „Dahle und Tauschke“ so-
wie der dazugehörige Standarddatenbogen lagen vor. 
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Im Ergebnis der Datenrecherche und der Geländekartierungen für den Bebauungsplan 
„Großböhla Ost“ ist unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele des FFH - Gebietes „Dahle 
und Tauschke“ festzustellen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzge-
bietes zu erwarten sind. 

 
Erhebliche Auswirkungen auf Lebensräume, Tiere und Pflanzen von gemeinschaftlichem 
Interesse können, aufgrund der Lage des Plangebietes am östlichen Rand des Siedlungsbe-
reichs von Großböhla und da die Dahle mit ihrem Auensystem (einschließlich Böhlbach) in 
über 270 m Entfernung liegt, ausgeschlossen werden. 
 
Im Ergebnis der Datenrecherche und der Geländeaufnahmen konnte dargelegt werden, dass 
keine Pflanzenarten, die nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie geschützt sind und auch 
keine weiteren streng geschützten Pflanzenarten, die keinen gemeinschaftsrechtlichen 
Schutzstatus aufweisen, innerhalb des Plangebietes vorkommen. Eine Betroffenheit dieser 
kann nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für die im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 
BNatSchG zulässigen Vorhaben ausgeschlossen werden.  
Auch ist ein Vorkommen von Tierarten, die nach Anhang IV a) der FFH-Richtlinie geschützt 
sind, auszuschließen, da die im Bestand vorhandenen Biotope keinen Lebensraum für im 
Fledermäuse, Wechsel- und Knoblauchkröte sowie Käfer dienen auf die es Hinweise in den 
ausgewerteten Daten gab. 
Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VSchRL lagen Hinweise auf das Vorkommen 
von 115 Vogelarten vor. 102 davon konnten für das Plangebiet ausgeschlossen werden, da 
die benötigten Habitatstrukturen zur Brutzeit nicht im Wirkraum des Vorhabens anzutreffen 
sind. Bei den verbleibenden 13 Arten handelt es sich um die Feldlerche (Alauda arvensis), 
den Bluthänfling (Carduelis cannabina), den Grünfink (Carduelis chloris), den Kuckuck 
(Cuculus canorus), den Buchfink (Frinigilla coelebs), den Gelbspötter (Hippolais icterina), die 
Schafstelze (Motacilla flava), den Girlitz (Serinus serinus), die Mönchs-, Garten- und Klap-
pergrasmücke (Sylvia atricapilla, S. borin, S. curruca) sowie die Amsel (Turdus merula) und 
die Singdrossel (Turdus philomelos).Wobei es sich mit Ausnahme der Feldlerche, der Schaf-
stelze und des Kuckucks laut der Tabelle „In Sachsen auftretende Vogelarten“ des LfULG 
vom 30.03.20174  um häufige Brutvogelarten handelt. 
Die häufigen Brutvogelarten, welche im Anhang 3 aufgeführt sind, wurden hinsichtlich ihres 
möglichen Vorkommens im Planungsgebiet sowie hinsichtlich eines möglichen Verstoßes 
gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG in Folge der Realisierung der Vorga-
ben des B-Planes überschlägig geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass, 
- durch die im Kap. 6 benannten Vermeidungsmaßnahmen das Tötungsrisiko nicht signifikant 
erhöht ist, 
- Beeinträchtigungen im Sinne § 44 Abs. 1 Nr. 1 unvermeidbar sind, 
- sich der Erhaltungszustand der lokalen Populationen der Arten nicht verschlechtert (vgl.§ 
44 Abs. 1Nr. 2 BNatSchG), 
- im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt und durch die geplante Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche 
sowie das Pflanzen von Bäumen die ökologische Funktion gesichert wird. 
 
Im Ergebnis der Abschichtung und der überschlägigen Prüfung der häufigen Brutvogelarten 
stellte sich heraus, dass für die Feldlerche (Alauda arvensis), die Schafstelze (Motacilla fla-
va) und den Kuckuck (Cuculus canorus) in einer artbezogenen Wirkungsprognose geprüft 
werden muss, ob die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bei Realisierung der Vorga-
ben des B-Planes erfüllt werden. Dabei galt es zu berücksichtigen, dass diese Vogelarten 

                                            
4
 Vgl. LfULG: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/Tabelle_In-Sachsen-auftretende-Vogelarten_2.0.xlsx, Tabelle 

„In Sachsen auftretende Vogelarten“, Version 2.0, 30.03.2017. 
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nur potentiell im Sinne einer worst-case-Betrachtung innerhalb des Geltungsbereiches brü-
ten könnten. 
Weiterhin konnte dargelegt werden, dass regelmäßige bedeutende Ansammlungen bildende 
Arten in Gewässern und Feuchtgebieten (Wasservogelarten) und eine übergeordnete Be-
deutung des Plangebietes für Zug- und Rastvögel aufgrund der Biotopausstattung und der 
Lage des Plangebietes ausgeschlossen werden kann. Zug- und Rastvögel waren demnach 
keiner artbezogenen Wirkungsprognose zu unterziehen. 
 
Um mögliche Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften hinreichend genau zu be-
schreiben und sachgerecht beurteilen zu können, war es notwendig die spezifischen Wirk-
faktoren zu kennen. Um die Wirkungsfaktoren zu ermitteln, wurde von einer vollständigen 
Ausschöpfung des mit dem Bebauungsplan ermöglichten planungsrechtlichen Zulässigkeits-
rahmens ausgegangen. Dazu wurde der aktuelle Bestand im Vergleich mit dem durch den B-
Plan vorbereiteten Planungszustand betrachtet. Die Ermittlung der Wirkfaktoren geschieht 
unter der Voraussetzung, dass die Realisierung des mit dem B-Plan vorbereitenden Vorha-
bens zeitnah geschieht, da die prognostizierten Wirkfaktoren sich auf den 2017 erfassten 
Bestand beziehen und nicht die langfristige Entwicklung der Flächen einschließen können. 
Ist dies nicht der Fall muss, vor der Vorhabensrealisierung, eine Nachkontrolle stattfinden 
und ggf. sind weitere Maßnahmen notwendig (V 1). 
Die schwerwiegendsten Wirkfaktoren sind der Verlust von 471 m² Rasenfläche/Hausgarten, 
644 m² artenarme Glatthaferwiese, 1.477 m² leicht ruderalisierte Glatthaferwiese, 390 m² 
Ruderalflur und 50 m² Hecke sowie die Versieglung von 1.252 m² (überbaubare Grund-
stücksfläche, Erschließungsstraße). 
 
Um das Auslösen der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 zu verhindern, ist 
es notwendig folgende Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen (Kurzfassung, ausführlich 
vgl. Kap.6): 

 V 2: Bauzeitenbeschränkung (Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit) 
 V 3: alternativ zu V 2: Bestandsaufnahmen und weitere Prüfungen 

 
Bei Durchführung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen kann zusammenfassend 
festgestellt werden, dass ein Auslösen der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG durch die 
Realisierung der Vorgaben des B-Planes nicht zu erwarten ist. 
 
 
Kemmlitz, den 02.03.2018   
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Anlage 1 

 
Fotodokumentation 
 

 
Bild 1: Das Foto zeigt die Wiese auf dem Flurstück 1/26 im Osten des 

Plangebietes auf der ein Container aufgestellt wurde [Pla.Net: No-
vember 2017]. 

 

 
Bild 2: Im Vordergrund ist die Wiese auf dem Flurstück 1/37, im Hinter-

grund die Hainbuchenhecke sowie der Hausgarten mit Spielgeräten 
zu sehen [Pla.Net: November 2017]. 
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Bild 3: An die Wiese auf dem Flurstück 1/26 grenzt intensiv genutztes 

Ackerland an, wobei sich die Ackerflächen außerhalb des Plange-
bietes befinden [Pla.Net: November 2017]. 

 
 

 
Bild 4:  Blick von Südost nach Nordwest, im Vordergrund ist die Ruderalflur zu 

sehen [Pla.Net: November 2017]. 
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Anlage 2 

 

EXKURS: Rechtsgrundlagen - Artenschutz 
 
Im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wird geprüft, ob die Verbotstatbe-
stände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Demnach ist es verboten (§ 44 Abs.1 
BNatSchG): 
 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu 

töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  

 
(Zugriffsverbote). 

 
Weiterhin gilt § 44 Abs. 5 BNatSchG:  
 

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die 
nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vor-
haben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maß-
gabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, eu-
ropäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Num-
mer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1.  das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 
durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der be-
troffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, 
fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder 
ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere 
vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zer-
störung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeid-
bar sind,  

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter-
hin erfüllt wird.  

 
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standorte 
wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten 
die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen 
zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote vor. 
 
Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 14.07.2011 (Az.9 A 12.10; „Freiberg-Urteil“) wird klargestellt, 
dass die Privilegierung überhaupt nur in Betracht komme, wenn ein nach § 15 BNatSchG zulässiger Eingriff 
in Natur und Landschaft vorliegt. Als Eingriff in diesem Sinne sei nicht die konkrete Beeinträchtigung, son-
dern nach dem eindeutigen, zwischen Eingriff und Beeinträchtigungen unterscheidenden Wortlaut des § 14 

Abs. 1 BNatSchG die Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen als Ganzes zu verstehen5. 
Dies habe zur Konsequenz, dass Gegenstand der Zulässigkeitsbeurteilung das Vorhaben und nicht die ein-
zelne Beeinträchtigung sei; führt also das Vorhaben in bestimmter Hinsicht zu Beeinträchtigungen, die den 
Vorgaben der Eingriffsregelung widersprechen, so sei der Eingriff insgesamt unzulässig mit der Folge, dass 
auch anderen von ihm ausgehenden Beeinträchtigungen die Privilegierung des § 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG verwehrt bleibe. 

                                            
5
 BVwerG, (Fn.6), Rn.117 
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Der Wortlaut „unvermeidbare Beeinträchtigungen“ macht klar, dass vermeidbare Tötungen oder Beeinträch-
tigungen zu unterlassen sind, d.h. Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. 

 
Grundsätzlich gilt: Ein Bebauungsplan an sich kann nicht gegen die artenschutzrechtlichen 
Verbote des § 44 BNatSchG verstoßen - erst die Verwirklichung der Festsetzungen des Be-
bauungsplanes können entsprechende Verbotstatbestände auslösen. Der Bebauungsplan 
selber bedarf noch nicht einer Befreiung oder Genehmigung nach den artenschutzrechtli-
chen Vorschriften, sondern erst die Realisierungsmaßnahme. Die Vorschriften richten sich 
nicht an den Plangeber (Gemeinde), sondern an denjenigen, der den Plan umsetzen will. 
Wenn aber der Bebauungsplan aus Rechtsgründen nicht zu vollziehen ist, also die mit sei-
nem Erlass gesetzte Aufgabe der verbindlichen Bauleitplanung nicht erfüllen kann, ist auch 
die Erforderlichkeit der Bauleitplanung nach § 1 Abs. 3 BauGB zweifelhaft. [STÜER, 2009] 

 
Soll ein Vorhaben realisiert werden und liegen Verbotstatbestände i. S. des § 44 Abs. 1 
BNatSchG (unter Berücksichtigung des § 44 Abs. 5 BNatSchG) vor, können im Einzelfall 
Ausnahmen zugelassen werden, es gilt: 
 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG: 

„Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Fall des Verbringens aus dem Aus-
land das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulas-
sen 

1.  zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 
Schäden, 

2.  zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
3.  für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende Maß-

nahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
4.  im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 

und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt 
oder 

5.  aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher so-
zialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Er-
haltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 
92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 
Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allge-
mein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf 
andere Landesbehörden übertragen. 
 

Weiterhin gilt § 67 Abs. 2: 
Von den Verboten des § 33 Absatz 1 Satz 1 und des § 44 sowie von Geboten und Verboten im Sinne des § 32 
Absatz 3 kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu 
einer unzumutbaren Belastung führen würde. Im Fall des Verbringens von Tieren oder Pflanzen aus dem Ausland 
wird die Befreiung vom Bundesamt für Naturschutz gewährt. 
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Anlage 3: Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Arten-
spektrums 

 
Die folgenden Tabellen beinhalten alle wertgebenden Arten, d.h.  

- nach BNatSchG besonders und / oder streng geschützte Arten im Sinne von § 7 Abs. 
2 Nr.13 und 14 BNatSchG; 

- und / oder Arten, die in einer Gefährdungskategorie oder in der Vorwarnliste der Ro-
ten Liste Sachsens und / oder der Roten Liste Deutschlands aufgeführt sind,  

auf die es Hinweise in den ausgewerteten Daten (Vgl. Kap. 5.1 Bearbeitungsgrundlagen) 
gab. 

 

Anhand der dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung ermittelt auf welche Arten die 
Realisierung der Planungsziele Auswirkungen entfalten kann.  
Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Sachsens werden nur diejenigen er-
fasst, die in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmä-
ßige Gastvögel zu erwarten sind (hier Arten, die konkret für den Betrachtungsraum im 
Multi-Base-Datenbankauszug als solche benannt waren.) - Vgl. Tabelle Durchzügler und 
Überwinterungsgäste. Wird eine Art als Brutvogel aufgeführt, findet sie in der Tabelle der 
Durchzügler und Überwinterungsgäste keine Erwähnungen um Dopplungen zu vermeiden 
(vorrangig wird dann hier der Status als Brutvogel betrachtet). Für die Zug- und Rastvögel 
finden die Abschichtungskriterien keine Anwendung. 
Die Ergebnisse der Auswahl der Arten sind im Textteil (Kap. 5.5 ff.) dokumentiert. 
 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 

 

N: Art im Großnaturraum der Roten Liste Sachsens 
 
0  = ausgestorben/verschollen/nicht vorkommend 
 
X  = vorkommend oder keine Angaben in der Roten Liste vorhanden (k.A.) 

 
V: Wirkraum des Vorhabens liegt  

 
0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art nach den folgenden für 

die einzelnen Artengruppen getroffenen Bestimmungen 
 
X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Sachsen  
 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Sachsen vorhanden (k.A.) 

 
für Liste Vögel:   
 Vogelart wird als im Untersuchungsgebiet vorkommend bewertet, 

wenn sie: 
 sie im Multi-Base-Datenbankauszug für den weit gefassten 

Betrachtungsraum ab dem Jahr 2000, 
 und / oder in dem Brutvogelatlas Sachsens für den MTBQ 

4644 SW als sicherer, wahrscheinlicher oder möglicher Brut-
vogel, 

 und/oder Brutnachweise in der Ornithodatenbank, Bereich der 
frei zugängliche Daten, in den Jahren 2014 bis 2017, 

nachgewiesen werden konnten.  
 

Die Datengrundlagen für die Annahme des Vorkommens sind in der Spalte 
‚Quelle’ aufgeführt und im Detail am Ende der Tabelle benannt.  
 
für Liste Amphibien:  
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 Art wird als im Untersuchungsgebiet vorkommend bewertet, 
wenn:  
 sie im Standarddatenbogen zum FFH-Gebiet Dahle und 

Tauschke enthalten war. 
 

Die Datengrundlagen für die Annahme des Vorkommens sind in der Spalte 
‚Quelle’ aufgeführt und im Detail am Ende der Tabelle benannt. 
 
für Liste Säugetiere:  
 Art wird als im Untersuchungsgebiet vorkommend bewertet, 

wenn:  
 sie im Multi-Base-Datenbankauszug für den weit gefassten 

Betrachtungsraum (MTBQ 4644 SW) ab dem Jahr 2004 
bzw. im eng gefassten Betrachtungsraum ab dem Jahr 2001 
nachgewiesen waren, 

 und/oder laut dem MAP ein Vorkommen im FFH-Gebiet 
Dahle und Tauschke bekannt ist, 

 und/oder im Standarddatenbogen zum FFH-Gebiet Dahle 
und Tauschke enthalten war. 

 
Die Datengrundlagen für die Annahme des Vorkommens sind in der Spalte 
‚Quelle’ aufgeführt und im Detail am Ende der Tabelle benannt. 
 
für Liste Käfer:  
 Art wird als im Untersuchungsgebiet vorkommend bewertet, 

wenn:  
 laut dem MAP ein Vorkommen im FFH-Gebiet Dahle und 

Tauschke bekannt ist. 
 

Die Datengrundlagen für die Annahme des Vorkommens sind in der Spalte 
‚Quelle’ aufgeführt und im Detail am Ende der Tabelle benannt. 
 
 

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebens-
raum-Grobfilter nach z.B. Moore, Wälder, Gewässer) 
 
0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht er-

füllt  
  
X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt oder 

keine Angaben möglich (k.A.)  
  

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art  
  

0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegan-
gen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können 
(i.d.R. weitverbreitete, ungefährdete Arten ohne Rote Liste Status)  

  
X  = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst wer-

den  
 können 

   
Relevant sind im Ergebnis der Abschichtung diejenigen Arten, bei denen alle Kriterien 
der ersten vier Spalten („N“, „V“, „L“ und „E“) mit "x" bewertet wurden und ein potentielles 
Vorkommen der Art anzunehmen ist. 
Zusammenfassend sind die relevanten Arten farbig hervorgehoben: 
 

 Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung, für die eine 
verbotstatbeständliche Betroffenheit zunächst nicht ausgeschlossen werden 
kann und für die eine weitere Betroffenheitsabschätzung / potentielle 
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Gefährdungsanalyse im Kap. 5.5.2 (Vögel) bzw. im Kap. 5.5.1 (Säugetiere, 
Käfer, Amphibien) durchzuführen ist 

 
 
Die häufigen Vogelarten ohne hervorgehobene artenschutzrechtliche Bedeutung (vgl. 
Tabelle „in Sachsen auftretende Vogelarten“ des LfULG vom 30.03.2017) wurden mit grüner 
Schattierung gekennzeichnet. 
 

 relevante Brutvogelarten, die in Anlehung an die Tabelle „in Sachsen auftre-
tender Vogelarten“ als häufige Vogelarten ohne hervorgehobene arten-
schutzrechtliche Bedeutung einzustufen sind; eine weitere Betroffenheitsab-
schätzung der Vogelarten erfolgt im Kap. 5.5.2 

 
Bei der Liste Vögel sind Durchzügler und Überwinterungsgäste zunächst alle als planungs-
relevant indentifiziert, da die Abschichtungskriterien hier keine Anwendung fanden. 
 
Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung entbehrlich. 

Weitere Abkürzungen: 
RLS: Rote Liste Sachsens, hier: 
 RAU ET. AL. (1999): Rote Liste der Wirbeltiere Sachsens. 

Für Vögel: LFULG: Rote Liste Sachsens 2013/2015 in Tabelle: In Sachsen auftretende 

Vogelarten, 30.03.2017. 

 Kategorien 

0 Ausgestorben oder verschollen 

1 Vom Aussterben bedroht 

2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet 

n nicht gefährdet 

nb nicht bewertet 

G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

R Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen 

D Daten defizitär 

V Arten der Vorwarnliste 

  
RLD: Rote Liste Deutschland (Kategorien wie RLS für Tiere):  
 für Wirbeltiere: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2009) 
 für Wirbellose: BINOT ET AL. (1998) 
 für Pflanzen: BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1996)  
 für Vögel: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 5. Fassung, 30. November 2015 
 
b: besonders geschützte Art nach §7 Abs.2 Ziff.13 BNatSchG 
s: streng geschützte Art nach §7 Abs.2 Ziff.14 BNatSchG 
g: allgemeiner gesetzlicher Schutz nach §39 BNatSchG; keine europäische 

Vogelart 
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Aves – Vögel 
Brutvögel 

 
Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 
0 

kein 
Horst 

0 nein 

 
Accipiter gentilis 

(Habicht) 
 

X 

 
 
 

s n n 

Wälder und 
Forsten 

(auf hohen 
Bäumen brü-

tend) 

Großlandschaften im Wechsel von Waldgebieten u. Offenland; 
jagt oft in halboffenen Landschaften u. Feuchtgebieten; bevor-
zugter Aufenthalt vor allem in der Waldrandzone mit deckungsrei-
cher u. vielgestaltiger Feldmark; völlig offene Flächen werden 
nach Möglichkeit gemieden; neuerdings vermehrt in Siedlungen 
brütend (große Parks, Friedhöfe usw.) 

10 - 50 km² 
> 50 - 
200 m 

1) 
8) 

x x 
0 

kein 
Horst 

0 nein 
Accipiter nisus  

(Sperber) 
X 

 

s n n 

Wälder und 
Forsten 

(auf hohen 
Bäumen brü-

tend) 

Abwechslungsreiche Landschaften mit Waldflächen u. Offenland 
(ausreichendes Kleinvogelangebot); Horst bevorzugt in Nadel-
holz-Stangenhölzern (kaum in reinen Laubwäldern); Jagd bes. in 
Heckenlandschaften, Waldrandnähe, halboffene Feuchtgebiete, 
Gärten 

Nestabstand 
z.T. 

< 1 km; Akti-
onsraum 7 - 

14 km² 

50 - 150 
m 

4) 
6) 

x x 0 0 nein 
Acrocephalus 
arundinaceus 

(Drosselrohrsänger) 
 

 

s n n 

Gew. und 
Verl.ber. 

(dicht über Bo-
den brüt.) 

hohe und starkhalmige Schilf- und Schilfrohrkolbenmischbe-
stände über anstehenden Wasser, stark an Wasser gebunden; 
besiedelt i.d.R. mind. vorjährige Röhrichtbestände (ideal 3-6 jäh-
rige) mit > 6,5 mm dicken Halmen und nicht zu großer Dichte (34 
- 62 Halme / m²); überwiegend an mind. 5 m breiten Schilfgürteln 
größerer Stillgewässer; toleriert einzelne Büsche 

<400 - 
>5200 m² 

10-30 m 
2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Acrocephalus  

palustris  
(Sumpfrohrsänger) 

 

 

b n n 

Gew. und 
Verl.ber./ 

Haloffenland 
(dicht über Bo-

den brüt.) 

Brutvogel in offener od. locker mit Büschen bestandenen Flä-
chen; dichte Hochstaudenbestände mit Blättern u. Verzweigun-
gen, aber vor allem mit einem hohen Anteil vertikaler Elemente 
aufweisen (Höhe ca. 80 - 160 cm) => Bestände aus: Brennnessel, 
Mädesüß, Wasserdost, Weidenröschen, Knöterich, Rainfarn, Bei-
fuß u.a. aber auch Raps; häufig auch Mischbestände, meidet 
reine Schilfröhrichte u. andere Strukturen ohne Verzweigungen; 
früher häufig in verunkrauteten Getreidefeldern - heute in diesen 
nur selten; einzelne Sträucher o.ä. als Singwarten notwendig 

k.A. k.A. 
2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Acrocephalus scir-

paceus 
(Teichrohrsänger) 

 

 

b n n 

Gew. und 
Verl.ber./Halb-

offenland 
(dicht über Bo-

den brüt.) 

Enge Bindung an vertikale Strukturelemente in Röhrichten (bes. 
Schilf, dichte Bestände) => Brutvogel in Altschilfbeständen (nicht 
zwingend im Wasser), Mischbestände aus Schilf/ Rohrkolben, ge-
legentlich auch in anderen vertikalen Veg.strukturen (Rapsfelder, 
Brennesselfluren, Kratzdistelbestände usw.) 

100-700 (bis 
1240) m² bei 

< 200 m ² 
t.w. Nahr.su-
che außer-

halb 

< 10 m 
3) 
7) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Aegithalos caudatus 

(Schwanzmeise) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten / Halb-

offenland 
(auf Bäumen 

brütend) 

Bevorzugt Wacholderheiden sowie lichte, bodenfeuchte, unter-
holzreiche Wälder, reichstrukturierte Waldränder, Ufergehölze, 
halboffene Landschaften mit hohen reichstrukturierten Hecken u. 
Feldgehölzen, Parks, Friedhöfe, Gebüschbrachen, +/- unge-
pflegte Baum-/ Obstgärten; meidet große monotone Forste u. Of-
fenland 

Einzelre-
vier<5 - 18 

ha, 
Schwarmre-
vier 17 - 200 

ha 

<5 - 15 
m 

1) 
4) 
8) 

x x x x 

ja 
potentiell 

(artbez. Prü-
fung) 

Alauda arvensis 
(Feldlerche) 

  b V 3 
Offenland (Bo-

denbrüter) 

Brutvogel im offenen Gelände auf trockenen bis wechselfeuchten 
Böden mit niedriger, abwechslungsreicher Kraut- u. Strauch-
schicht, bevorzugt karge Veg. => Wiesen, Weiden, Ackerland 
(ideal: extensiv genutzte, reich strukturierte Feldflur) 

k.A. k.A. 
1) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Alcedo atthis  

(Eisvogel) 
 X s 3 n 

Gew. und 
Verl.ber. 

(Steilufer) 

Kleinfischreiche Still- u. Fließgewässer mit ausreichender Sicht-
tiefe u. geeigneten Ansitzwarten (<2 - 3 m über dem Wasser) so-
wie nicht zu weit entfernten (bevorzugt am Wasser gelegenen) 
steilen, sandig – lehmigen, >50 cm hohe Erd- (Ufer-)abbrüche 

0,5 - 3 km 
Fließgewäs-
ser-strecke 

20 - 80 
m (Ge-
wöh-

nung an 
Wege 

möglich) 

1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Alopochen aegypti-

aca 
(Nilgans) 

  g nb nb 

Gew. und 
Verl.ber. 

(unterschied-
lichste Brut-

plätze) 

Die Nilgans ist in Deutschland ein regelmäßig brütendes und mitt-
lerweile etabliertes Neozoon. Die territorial brütende Art besiedelt 
hier reich strukturierte Lebensräume mit Seen, Teichen oder 
Kiesgruben, Fluss- und Bachauen sowie grabendurchzogene 
Grünländer, Rieselfelder, Waldbereiche und Parks. Die Vögel 
wählen eine Vielzahl unterschiedlicher Brutplätze, die von Boden-
löchern über Kopfbäume, Greifvogelnester und künstliche Nisthil-
fen bis hin zu Industrie- und Küstenschutzanlagen reichen. Meist 
liegen die Nester unweit von Gewässern. Diese können mitunter 
als Blänken, Gräben oder im Bruchwald sehr klein sein. 

k.A. k.A. 
3) 
4) 
6) 

x x 0 0 nein 
Anas platyrhynchos 

(Stockente) 
 

 

b n n 
Gew. und 
Verl.ber. 

(Bodenbüter) 

Brutvogel an stehenden u. langsam fließenden Gewässern aller 
Art; Nahrungssuche auch fernab vom Wasser (z.B. Felder) 

k.A. k.A. 

1) 
4) 
5) 
8) 

x x 0 0 nein 
Anas querquedula 

(Knäkente) 
 

 
s 1 2 

Gew. und 
Verl.ber. 

(Bodenbüter) 

Eutrophe u. deckungsreiche Binnengewässer, oft mit kleinen of-
fenen Wasserflächen. Zur Zugzeit auf großen flachen Seen, 
Überschwemmungsflächen, Riedgebieten, Moorseen usw. 

<1 ->10 ha >100 m 7) 

x x 0 0 nein 
Anthus pratensis 

(Wiesenpieper) 
  b 2 2 

Offen. bis 
Halboffenl. 

(Bodenbrüter) 

Offenes od. gehölzarmes, etwas unebenes od. von Gräben u. Bö-
schungen strukturiertes Gelände mit i.d.R. hohem Grundwasser-
stand od. Feuchtstellen u. Deckung bietender, aber nicht zu dich-
ter Krautschicht; auf Regenmooren, Feuchtgrünland, Seggenrie-
den, +/- feuchten, vergrasten Kahlschlägen/ Forstkulturen, Salz-
grünland, Heiden, Ruderalfluren; wichtig sind Warten 

< 0,3 - 10 ha 
10 - 20 

m 
1) 
8) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Anthus trivialis 

(Baumpieper) 
  b 3 3 

alle Bereiche 
(Bodenbrüter) 

Brutvogel in allen Bereichen; vom geschlossenen Hochwald über 
Mittel- u. Niederwald bis hin zur offenen Landschaft mit Feldge-
hölzen, Hecken od. Ufergehölzen bis zum Schilf; besiedelt in Ver-
bindung mit Gebäuden (Scheunen, Einzelhäuser, Dörfer, Villen- 
u. Gartenstadtviertel, Industrieanlagen) auch weitgehend baum-
freie Landschaften, wobei jedoch die Siedlungsdichte mit dem 
Gehölzangebot korreliert 

k.A. k.A. 
2) 
4) 
7) 

x x 0 0 nein 
Apus apus 

(Mauersegler) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten sowie 
Siedlungsb. 

(Bäume oder 
Gebäude) 

Nistplätze an (bevorzugt mehrgeschossigen) Gebäuden mit tie-
fen Nischen u. Höhlen (Dachtraufbereich); Altblocks, Burgen, 
Türme, Ruinen, Fabriken, Bahnhöfe; kaum an Neubauten mit 
glatter/ intakter Fassade; Schwerpunkt in Innenstädten, in Dörfern 
seltener; vereinzelt in Altholzbeständen mit Höhlen u. freiem An-
flug; jagt im freien Luftraum, oft über Wasserflächen 

Nestabstand 
in den Kolo-
nien oft <1 
m; Aktions-
radius 0,5 
bis >50 km 

<10 m 
1) 
7) 

x x 0 0 nein 
Ardea cinerea 

(Graureiher) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten 

(Gew.nähe) 
(auf Bäumen 

brütend) 

BV in Altholzbeständen, oft nah am Wasser (fischreiche Gewäs-
ser aller Art); Nahrungssuche im Seichtbereich bis etwa 0,6 m 
Tiefe, auch im Feuchtgrünland; im Spätsommer / Herbst auch auf 
Feldern u. Wiesen (Mäusefang) 

Nahrungsflä-
che bis über 
10 km von 

Kolonie 

<50 bis 
>150 m 
(abhän-
gig von 
Jagd-
druck) 

3) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Asio otus 

(Waldohreule) 
X 

 

s n n 

Wälder und 
Forsten 

(auf Bäumen 
brütend) 

Brutplatz in Wäldern in Waldrandnähe od. (bevorzugt) in Feldge-
hölzen, Baumgruppen, Hecken od. sogar Einzelbäume; bevor-
zugt Fichten- u. Kiefernbestände; jagt über deckungsarmen Ge-
lände mit niedriger Veg. (z.B. Felder, Wiesen, Niedermoore, Kahl-
schläge, Lichtungen, Parkrasen) 

<150 - 600 
ha; Aktions-
radius bis zu 

2,3 km 

<5 - >10 
m 

1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Aythya ferina 

(Tafelente) 
 

 

b 3 n 
Gew. und 
Verl.ber. 

(Bodenbüter) 

Eutrophe Flachseen, Strandseen, Weiher u. Teiche mit gut struk-
turierter Verlandungsveg. u. geringer Tiefe (<0,5 - 2 m); größte 
Brutkonzentrationen in Fischteichgebieten; bevorzugt großflä-
chige Gewässer, an Kleingewässern selten; nur schwache Bin-
dung an Möwenkolonie; bevorzugt Seggenbulten u. Kaupen zur 
Brut 

meist Was-
serflächen 

ab 5 ha 
Größe be-

siedelt 

50 - 150 
m 

4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Aythya fuligula 

(Reiherente) 
 

 

b n n 
Gew. und 
Verl.ber. 

(Bodenbüter) 

Meso- bis polytrpohe Gewässer unterschiedlicher Art wie Seen, 
Weiher, Fisch- , Park- und Klärteiche, breite Gräben, Kanäle, so-
fern ungestörte Ufer bzw. Inseln mit deckungsreicher Vegetation 
vorhanden sind; bevorzugt Gewässer mit 1-3 m Wassertiefe und 
dichten Beständen an Muscheln oder Schnecken am Grund bzw. 
an der submersen Vegetation 

> 0,5 - 1 ha 

> 50 m 
an 

Parktei-
chen; z. 
T. < 5 m 

2) 
7) 

x x 
0 

kein 
Horst 

0 nein 
Buteo buteo  

(Mäusebussard) 
X 

 
 

s n n 

Wälder und 
Forsten 

(auf hohen 
Bäumen brü-

tend) 

benötigt Wald als Brutplatz u. offenes Land als Jagdrevier; Nester 
in größeren geschlossenen Baumbeständen, aber auch in kleine-
ren Beständen (Feldgehölze) bis hin zu einzelnen Baumgruppen 
u. sogar Einzelbäumen; Jagd auf offenen Flächen in der weiteren 
Umgebung der Nester; bevorzugt hier kahlen Boden od. kurzra-
sige Veg. 

k.A. k.A. 
1) 
4) 
8) 



Stadt Dahlen                                                                                                                                                                                                                                                                           Bebauungsplans „Großböhla Ost“ 
                                                                                                                                                          Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 

PLANET Sachsen GmbH                                                                                            7 

Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x x x 

ja 
potentiell 
(überschlä-
gige Prü-

fung) 

Carduelis cannabina 
(Bluthänfling) 

 

 

b V 3 

Halboffenland 
(auf Bäumen o-

der im Ge-
büsch brütend) 

Brutvogel sonniger, offener mit Hecken, Sträuchern od. jungen 
Nadelbäumen bewachsener Flächen mit kurzer, samentragender 
Krautschicht; => heckenreiche Agrarlandschaften mit Acker- u. 
Grünlandflächen, Ödland, Ruderalfluren, Gärten, Parks 

k.A. k.A. 
1) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Carduelis carduelis 

(Stieglitz) 
 

 

b n n 

Halboffenland 
sowie 

Siedlungsb. 
(auf Bäumen 

brütend) 

Halboffene Agrarlandschaften mit Alleen, Feldgehölzen, hohen 
Hecken sowie Obstbaumbeständen; bäuerliche Dörfer mit locke-
ren Baumbeständen; seltener Waldränder, lichte Laubwälder; 
bes. Hartholzauen; zunehmend in Gartenstädten, Kleingärten, 
Parks u. Friedhöfen mit entsprechendem Baumbestand; selbst im 
Innern großer Städte 

<1 - >3 ha; 
Nester z.T. 
in lockeren 
Gruppen 

<1 - 3 m 
2) 
4) 
7) 

x x x x 

ja 
potentiell 
(überschlä-
gige Prü-

fung) 

Carduelis chloris 
(Grünfink) 

 

 

b V n 

Wälder und 
Forsten sowie 
Siedlungsb. 

(Hecken, Ge-
büsch) 

Brutvogel halboffener, parkähnlicher Landschaften, mit Baum-
gruppen, Gebüsch od. aufgelockerten Baumbeständen u. freien 
Flächen (z.B. Feldgehölze, Waldränder, lichte Misch- u. Auwäl-
der, Parks, Gärten); bei Anwesenheit von nur wenigen Gehölzen 
auch in Siedlungen, nach der Brutzeit: Ruderalfluren, Felder, 
Wegränder, Bahndämme; im Winter mehr in u. um Siedlungen 

k.A. k.A. 
2) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Certhia brachyda-

ctyla 
(Gartenbaumläufer) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten sowie 
Siedlungsb. 

(Baumspalten, 
Holzstößen, 

unter Dächern) 

+/- lichte Wälder, Waldränder, Parks, Friedhöfe, Baumgärten, -
hecken, Alleen usw. mit im lockeren Verband stehenden Altbäu-
men; bevorzugt großborkige Gehölze (z.B. Eichen) 

<0,8 - >3 ha 
meist 

<10 ha 

1) 
5) 
8) 

x x 0 0 nein 
Certhia familiaris 
(Waldbaumläufer) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten. 

(Baumspalten, 
Holzstößen) 

Wälder aller Art, sofern genügend Altholz vorhanden ist. Lichte 
Bestände werden bevorzugt. Im Gegensatz zum Gartenbaumläu-
fer ist seine Vorliebe für ausgedehnte Wälder zu erkennen. 

k.A. k.A. 
2) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Charadrius dubius 
(Flussregenpfeifer) 

 

 

s n n 
Gew. und 
Verl.ber. 

(Bodenbüter) 

Veg.arme bis -freie Flächen, i.d.R. in der Nähe zumindest kleiner 
Wasserstellen; bes. Sand-, Kies-, Schotterufer u. -bänke von 
Flüssen, Kies- u.a. Tagebaugruben; kahle od. spärlich bewach-
sene schlammige od. schlickige Ufer von Gewässern, z.B. Klär- 
u. Stapelteiche, Spülfelder 

1 - 2 ha 
<10 - 30 

m 
1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Ciconia ciconia 

(Weißstorch) 
 X s V 3 

Siedlungsbe-
reich, Halbof-
fel. und Offen-
land (Feldflur) 
(auf Gebäude 

brütend) 

Offene od. halboffene, möglichst extensiv genutzte Naß- od. 
Feuchtgrünlandgebiete mit geeigneten Horstplattformen auf Ge-
bäuden (Dächer von Häusern, Scheunen, Ställen, Türmen), Mas-
ten od. Bäumen i.d. Nähe; wichtig: freier An- u. Abflug zum Horst 
u. Blick vom Horst auf das Nahrungsgebiet 

in guten Ge-
bieten Kolo-
nien; Akti-
onsraum 

4 - >100 km² 

<30 – 
100 m 

1) 
5) 
8) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Circus aeruginosus 

(Rohrweihe) 
X X s n n 

Gew. und 
Verl.ber. 

(Bodenbüter, 
über Wasser) 

Brutvogel in offenen Landschaften, eng an Röhrichte (Schilf) ge-
bunden, selten in Getreidefeldern, Weiden, Wiesen, Sümpfe; 
Jagd: in Röhrichtgürteln, Verlandungszonen, Wiesen 

Röhricht ab 
0,5 ha, 

Jagdgebiet 
<2 – 15 km²; 
Nestabstand 
z.T. <100 m 

>100 – 
300 m 

1) 
5) 
8) 

x x 0 0 nein 
Coccothraustes coc-

cothraustes 
(Kernbeißer) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten / Sied-
lungsbereich 
(auf Bäumen  

brütend) 

Lichte Laub- u. Mischwaldbestände mit Unterwuchs (in ge-
schlossenen Wäldern meist in Randzonen)  => Hainbuchen-, 
Buchenbestände, Parks, größere Gärten, lichte Auwälder, Feld-
gehölze 

k.A. k.A. 
2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Columba livia f. do-

mestica 
(Straßentaube) 

X 

 

b nb nb 

Siedlungsb. 
und Felsen 
(in Geb.ni-

schen od. an 
Felsen brü-

tend) 

Städte u. größere Ortschaften (in Dörfern u. Streusiedlungen sel-
ten od. fehlend) mit größeren Gebäudekomplexen (z.B. Bahn-
höfe, Markt- u. Lagerhallen, Kirchen), die ein reiches Angebot an 
geeigneten Höhlen, Nischen u. Simsen aufweisen, stets nur ein 
kleiner Teil der Population reproduktiv 

Siedlung 
<10 ha nur 

selten besie-
delt 

<1 - 3 m 
1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Columba oenas 

(Hohltaube) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten 

(in Baumhöh-
len brütend) 

+/- hallenartige Altholzbestände mit max. 2 – 3 km entfernten 
landwirtschaftlichen Flächen; bevorzugt Buchen- z.T. auch Kie-
fern– Althölzer mit Schwarzspechthöhlen; meist größere Wälder, 
aber auch Feldgehölze, Parks, Alleen, Flußauen, halboffene 
Landschaften mit Kopf- u./ od. Einzelbäumen; Nahrungssuche 
am Waldboden, auf landwirtschaftlichen Flächen 

Nestrevier 
sehr klein, 
brütet z.T. 

kolonieartig; 
Aktionsra-
dius meist 
1 – 3 km 

30 – 100 
m 

1) 
5) 
8) 

x x 0 0 nein 
Columba palumbus 

(Ringeltaube) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten sowie 
Siedlungsb. 
(auf Bäumen 

brütend) 

Nest- u. Ruhezone in Gehölzen; Nahrungserwerb auf Flächen mit 
niedriger od. lückenhafter Veg.; meist Baumgruppen inmitten od. 
in der Umgebung von Feldern (Wälder, Feldgehölze, Alleen, mit-
unter Einzelbäume od. Gebüsche); zunehmend in menschlichen 
Siedlungen 

k.A. k.A. 

1) 
4) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Corvus corax 

(Kolkrabe) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten sowie 
Siedlungsb. 
(auf Bäumen 
od. Felsni-

schen brütend 

Brutplatz in großen, störungsarmen Wäldern (vorzugsweise auf 
Buche od. Kiefer), zunehmend auch in kleineren Feldgehölzen, in 
möglichst ungestörten Felswänden; Nahrungshabitat: offene 
Landschaften mit ganzjährig reichem Nahrungsangebot (Müllde-
ponien, Fallwild u.ä.) 

10 - >50m² 

50 – 500 
m (je 
nach 

Gewöh-
nung) 

1) 
4) 
5) 
8) 

x x 0 0 nein 
Corvus corone 

corone 
(Rabenkrähe) 

 

 

b n n 

Halboffenl. und 
Offenland. 

(auf Bäumen 
brütend) 

Benötigt Bäume od. zumindest hohe Büsche als Ansitzwarten, 
Deckung, Schlaf- u. Nistplätze sowie offene, kurzrasige, schütter 
bewachsene od. veg.freie Flächen (z.B. Grünland, Acker, Rasen-
flächen) zur Nahrungssuche; typ. Brutvogel der halboffenen u. of-
fenen Agrarlandschaft mit Feldgehölzen, Baumreihen od. Hecken 
sowie der Waldränder zur offenen Landschaft; zunehmend in 
Parks, Friedhöfen u. Siedlungen mit höherem Baumbestand 

<10 (Städte) 
- 

>50 ha 

100 - 
200 m 
im Of-

fenland 

4) 
8) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Corvus corone 

cornix 
(Nebelkrähe) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten 

(in Baumhöh-
len brütend) 

Bevorzugt als Brutvogel lichte, parkartige Altholzbestände, z.T. 
geschlossene Buchenwälder, Felswände u. Abrüche sowie ni-
schenreiche Gebäude; in der Nähe der Brutplätze offene (mög-
lichst extensiv genutzte) Acker- u. Wiesenflächen od. Öd- u. 
Brachflächen als Nahrungsraum; Nahrungssuche auf Flächen mit 
niedriger od. fehlender Veg. 

k.A. k.A. 7) 

x x 0 0 nein 
Corvus frugilegus 

(Saatkrähe) 
 

 

b 2 n 

Offenland ; 
Siedlungsbe-

reich 
(Baumbrüter) 

Offene, ebene bis hügelige Agrarlandschaft mit fruchtbaren, mit-
telschweren bis schweren Böden sowie Feldgehölzen, Baum-
gruppen und -reihen oder Siedlungen mit hohen Baumbestand 
zur Anlage der Brutkolonie; auch in großen Städten brütend, so-
fern größere Rasenflächen u.a. offene Flächen z.B. in Parks, 
Wohnblockzonen oder Flugplätzen vorhanden 

Akt.rad. um 
die Brutlolo-
nie 1 - 6 km 

< 5 -50 
m 

4) 

x x 0 0 nein 
Corvus monedula 

(Dohle) 
 

 

b 3 n 

Wälder und 
Forsten sowie 
Siedlungsb. 
(auf Bäumen 

od. in Nischen 
brütend) 

Brutpl. in lichten, höhlenreichen Altholzbeständen (besonders mit 
Schwarzspechthöhlen); natürlichen Felswänden sowie in Ni-
schen u. Höhlen an Gebäuden (Ruinen, Burgen, Schlössern, Kir-
chen, Altbaublocks; Industrieanlagen; Brücken); auch in City-Be-
reichen oft in Schornsteinen brütend; Nahrungssuche in Rasen-
flächen und landwirtschaftlichen Flächen, besonders Dauergrün-
land; daher nie im Inneren großer Wälder 

meist in lo-
ckeren Kol. 
brüt. Akti-
onsradius 

mehrere km 

< 10 - 20 
m 

4) 

x x 0 0 nein 
Coturnix coturnix 

(Wachtel) 
 

 

b n V 
Offenland (Bo-

denbrüter) 

Möglichst gehölzfreie Felder, Wiesen, Ruderalflächen; benötigt 
eine dichte, Deckung gebende Krautschicht; bevorzugt warme u. 
dabei frische Sand-, Moor od. tiefgründige Löß- u. Schwarzerde-
böden; Brutvogel in: Wintergetreide, Klee, Luzerne, Wiesen; im 
Sommer in Hackfruchtäckern u.a. 

mind. 20 - 
50 ha an ge-
eigneten Ha-

bitat 

30 - 50 
m (?) 

2) 
7) 

x x x x 

ja 
potentiell 

(artbez. Prü-
fung) 

Cuculus canorus 
(Kuckuck) 

 

 

b 3 V 
alle Bereiche 

(k.A.) 

vielseitige Lebensräume, zur Eiablage deckungslose, offene Flä-
chen bevorzugt mit geeigneten Sitzwarten; fehlt in der ausge-
räumten Agrarlandschaft 

k.A. k.A. 
2) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Cygnus olor  

(Höckerschwan) 
 

 

b n n 
Gew. und 
Verl.ber. 

(Bodenbüter) 

Wildpopulationen: Große eutrophe Flachseen mit ausgedehnter 
Verlandungszone (Röhrichtgürtel); halbzahme Population: Eutro-
phe bis Hypertrophe Gewässer aller Art, z.B. auch Park-, Fisch- 
u. Klärteiche, breite Gräben usw. 

1 ha bis 1 
km² (halb-
zahme bis 
Wildvögel) 

wild: 
>200 m; 

halb-
zahm: 
<5 m 

1) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Delichon urbicum 

(Mehlschwalbe) 
 

 

b 3 V 
Siedlungsb.(an 
Gebäuden o. ä. 

brütend) 

Alle Formen menschlicher Siedlungen (v.a. bäuerliche Dörfer); 
wichtig sind Gewässernähe (Nahrungs- u. Nistmaterial) bzw. 
schlammige/ lehmige Ufer od. Pfützen, sowie für den Nestbau 
Gebäudefassaden mit rauher Oberfläche u. überstehenden Vor-
sprüngen/ Simsen/ Dachtraufen 

Nester z.T. 
aneinander 

gebaut; Akti-
onsradius 
i.d.R. 0,3 – 

0,7 km 

<10 – 20 
m 

1) 
4) 
8) 

x x 
0 

keine 
Baum- 
höhlen 

0 nein 
Dendrocopos major 

(Buntspecht) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten 

(in Baumhöh-
len brütend) 

Brutvogel in allen Laub- u. Nadelwaldlandschaften; ferner in 
Parks, Feldgehölzen, Gärten 

k.A. k.A. 
1) 
5) 
8) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 
0 

keine 
Baum- 
höhlen 

0 nein 
Dendrocopos minor 

(Kleinspecht) 
 

 

b n V 

Wälder und 
Fors-

ten/Siedl.ber.-
Gärten 

(in Baumhöh-
len brütend) 

Laub- (Misch-) Wälder, bevorzugt Erlen-, Birkenbruchwälder, 
Hart- u. Weichholzauen, Erlen-Eschen-Wälder, Pappelforste; oft 
in Ufergehölzen z.B. bachbegleitende Saumgehölze, halboffene 
Niederungen; besiedelt Wälder z.T. bereits im Stangenholzalter; 
auch in Parks u. Gärten mit Altbaum- u. Hochstammobstbestand 

4 – 40 ha 
<10 – 30 

m 

2) 
5) 
7) 

x x 
0 

keine 
Baum- 
höhlen 

0 nein 
Dryocopus martius 

(Schwarzspecht) 
 X s n n 

Wälder und 
Forsten 

(in Baumhöh-
len brütend) 

Altholzbestände mit relativ astfreien, großen, glattrindigen Stäm-
men, freier Anflug wichtig; Nahrungsbiotop ausgedehnte, im Op-
timum naturnahe Altholzrelikte od. gestufte alte Mischwälder. 

k.A. k.A. 
1) 
5) 
8) 

x x 0 0 nein 
Emberiza calandra 

(Grauammer) 
  s V V 

Offenland (Bo-
denbrüter) 

Brutvogel offener Landschaften, bevorzugt ebenes Gelände mit 
niedriger od. lückiger Bodenveg. zur Nahrungsaufnahme; mög-
lichst extensiv genutzte Grünländer unterschiedlicher Nässestu-
fen u. Äcker (bevorzugt gute Bonität) u. auch Ruderalfluren mit 
einzelnen Bäumen, Baumreihen, Telegraphenleitungen, manch-
mal auch nur Büsche od. Hochstauden als Singwarten 

1,3 - >7 ha; 
Nahrungs-
plätze aber 
z.T. außer-

halb 

10 - 40 
m 

2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Emberiza citrinella 

(Goldammer) 
 

 

b n V 
Offenland (Bo-

denbrüter) 

Brutvogel offener u. halboffener, abwechslungsreicher Land-
schaften mit Büschen, Hecken u. Gehölzen u./ od. vielen Randli-
nien (Säume) zwischen unterschiedlichen Veg.höhen: Waldrän-
der, -lichtungen, Kahlschläge, Heckenlandschaften, ab-
wechsungsreiche Feldfluren (mit Gehölzen, Gebüschgruppen, 
Windschutzpflanzungen), entsprechend bepflanzte Böschungen 
bzw. Dämme, ältere Ruderalfluren 

k.A. k.A. 

1) 
4) 
5) 
8) 

x x 0 0 nein 
Emberiza hortulana 

(Ortolan) 
 X s 3 3 

Offenland bzw. 
Halboffenland 
(Bodenbrüter) 

Äcker auf wasserdurchlässigen (meist ständigen) Böden u. klima-
günstigen (regenarmen u. warmen) Standorten mit Alleen, Baum-
reihen, kl. Feldgehölzern o. Waldrändern, bevorzugt Eichenrei-
hen, Obstbä. o. Ränder v. Kieferngehöl., die Bä. dienen als Sing-
warten, z.T. auch als Nahr. habit.(Eiche, Obstbä.) 

2-5 ha 10-25 m 
2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Emberiza  

schoeniclus 
(Rohrammer) 

 

 

b n n 
Gew. und 
Verl.ber. 

(Bodenbüter) 

In Verlandungszone stehender Gewässer (v.a. in landseitigen, 
nicht im Wasser stehenden Schilfbeständen), an Ufersäumen von 
Fließgewässern, in Überschwemmungsflächen, in lichten schilf-
durchsetzten Augebüschen, Niedermoorflächen, Streuwiesen, 
Seggen- u. Pfeifengrasgesellschaften; an Gräben, Fischteichen, 
Stauseen, Tümpeln usw. tlw. auch an trockneren Standorten; 
wichtig: Vorhandensein von Singwarten 

k.A. k.A. 
2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Erithacus rubecula 

(Rotkehlchen) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Fors-

ten/Siedl.ber.-
Gärten 

(auf Boden 
brütend) 

In unterholzreichen Baumbeständen u. Waldrändern von Laub-, 
Misch- u. Nadelhochwäldern, Gebüschen, Hecken, Parks, Gär-
ten; bevorzugt Gewässernähe od. feuchtere Standorte 

k.A. k.A. 

1) 
4) 
5) 
8) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Falco subbuteo 

(Baumfalke) 
X  s 3 3 

Wälder und 
Forsten 

(auf hohen 
Bäumen brü-

tend) 

Halboffene bis offene Feuchtgebiete => Verlandungszonen, 
Feuchtwiesen, Moore, Ödflächen od. Trockengebiete => Heide-
landschaften mit zumindest kleinen Wäldern (bevorzugt als Brut-
platz lichte Kiefernwälder), Gehölzen; auch auf einzeln stehenden 
Bäumen mitunter in Parkanlagen, Alleen, Villengärten 

Nestrevier 
>10 ha, 

Jagdrevier 
bis 

30 km² 

>50 - 
200 m 

2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Falco tinnunculus 

(Turmfalke) 
X  s n n 

Wälder und 
Forsten, 

Siedl.b., Felsen 
(auf hohen 

Bäumen , Ge-
bäuden, Felsen 

brütend) 

Offene Landschaften; bes. Agrarlandschaften, in Kombination zu-
mindest mit kleinen Wäldern, Feldgehölzen od. Baumreihen, so-
wie Siedlungen mit Kirchtürmen, hohen Gebäuden o.ä.; Burgen, 
Felswände, Steinbrüche mit nahegelegener Agrarlandschaft, 
Brachflächen od. anderer Offenlandschaft 

Nestrevier 
sehr klein; 

Aktionsraum 
bis zu 10 

km² 

30 - 100 
m 

1) 
4) 
8) 

x x 
0 

keine 
Baum- 
höhlen 

0 nein 
Ficedula hypoleuca 
(Trauerschnäpper) 

 

 

b V 3 

Wälder und 
Fors-

ten/Siedl.ber.-
Gärten 

(in Baumhöh-
len oder Ni-

schen brütend) 

Entscheidender Faktor ist das Angebot potentieller Nisthöhlen; 
weitere benötigte Strukturen sind Zweige als Gesangs- u. Jagd-
warten sowie als Deckung; günstig sind lichte Wälder mit hohem 
Stammraum u. entsprechende Parks, Friedhöfe, Baumgärten, 
Obstbaumbestände; höchste Dichten in Buchen- u. Eichenwäl-
dern, laubholzreichen Kiefer- Fichten- Jungbeständen mit hohem 
Nistplatzangebot 

<0,1 - 1 ha 
<10 - 20 

m 

1) 
5) 
8) 

x x x x 

ja 
potentiell 
(überschlä-
gige Prü-

fung) 

Fringilla coelebs 
(Buchfink) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten/ Halb-

offenland 
(auf Bäumen 
od. im Ge-

büsch brütend) 

Wälder aller Art, kleinere u. größere Baumgruppen, Feldgehölze, 
Alleen, Parks, Obstanlagen, Baumgärten; optimal: Baumgrup-
pen, Wälder mit spärlicher Strauch- u. Krautschicht; Nahrungssu-
che vorwiegend am Boden 

k.A. k.A. 

2) 
4) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Fulica atra  

(Bläßralle/ Bleßralle) 
 

 

b n n 
Gew. und 
Verl.ber. 

(Bodenbüter) 

Stehende u. langsam fließende Gewässer (z.B. Seen, Teiche, 
langsam fließende Flüsse mit Altwässern, Stauseen, Parkteiche 
usw.), Flachufer u. Uferveg. nötig; kaum an oligotrophen u. dys-
trophen Gewässern sowie Meeresküsten 

k.A. k.A. 
1) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Garrulus glandarius 

(Eichelhäher) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten/Halb-

offenland 
(auf Bäumen 
od. im Ge-
büsch  brü-

tend) 

Laub-, Misch- u. Nadelwälder mit abwechslungsreicher Struktur, 
größere Feldgehölze, halboffene Landschaften mit Baumgrup-
pen, zunehmend auch in Ortschaften; Bevorzugung von Eichen; 
entfernt sich nie weit von Deckung durch Gehölz 

k.A. k.A. 

2) 
4) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Gallinago gallinago 

(Bekassine) 
 

 

s 1 1 

Gewässer und 
Verlandungs-

bereiche 
(Moore) 

 (Bodenbüter) 

In Deutschland besiedelt die Bekassine zur Brutzeit Niedermoore, 
Hoch- und Übergangsmoore bzw. deren Wiedervernässungssta-
dien, Seggen- und Binsensümpfe, Verlandungszonen von Seen, 
Graslandschaften sowie extensiv genutzte Marschen, Feuchtwie-
sen, Überschwemmungsgebiete oder Nassbrachen, zuweilen 
auch lichte Röhrichte 

1-5 ha 10-40 m 
1) 
4) 
6) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Gallinula chloropus 

(Teichralle/ Teichhuhn) 
  s V V 

Gew. und 
Verl.ber. 

(Bodenbüter) 

Brutvogel der Uferzonen stehender u. langsam fließender nähr-
stoffreicher Gewässer mit dichtem Uferwuchs (Ufergebüsche, 
Röhrichte, Binsen, Seggen; bevorzugt landseitig) => Seen, Tei-
che, Flußaltwässer, Lehm- u. Kiesgruben, Dorfteiche, Parkge-
wässer, mitunter auch kleine Tümpel, Wasserlöcher, Kanäle, Bä-
che, Gräben; Nahrungsuche auch auf Wiesen, Feldern, Gärten 

Gewässer 
ab ca. 200 

m², Röhricht 
ab 0,2 ha 

Parks: 
<5 - 10 

m; 
sonst: 
10 - 40 

m 

1) 
4) 
8) 

x x x x 

ja 
potentiell 
(überschlä-
gige Prü-

fung) 

Hippolais icterina 
(Gelbspötter) 

  b V n 

Wälder und 
Forsten/Halb-

offen-
land/Siedl.ber. 
(auf Bäumen 
od. im Ge-

büsch brütend) 

Mehrschichtige Laubgehölze mit geringem Deckungsgrad der 
Oberschicht, d.h. hohes Gebüsch mit lockerem Baumbestand; 
bevorzugt Klein- od. Saumgehölze u. Mosaike aus lichten/ nied-
rigwüchsigen Stellen u. höheren Gebüschgruppen; max. Dichte 
=> Parks, Friedhöfe, Gärten, Auwälder, Hecken, Feldgehölze 

800 - >2000 
m² 

<10 m 
2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Hirundo rustica 
(Rauchschwalbe) 

  b 3 3 
Siedlungsb. 
(Gebäude) 

Nistplätze im Inneren zugänglicher Ställe, Scheunen, Schuppen 
u.a. Gebäuden sowie unter Brücken, an Schleusen, Minen usw.; 
größte Dichten an Einzelgehöften u. in stark bäuerlich geprägten 
Dörfern; Nahrungssuche bevorzugt in Umgebung der Ställe, über 
Viehweiden, Wasserflächen, Feuchtgebieten u. Grünland 

Kolonie-
dichte (bis 
120 Brut-

paare/ Hof), 
Aktionsra-
dius oft <1 

km 

<10 m 
1) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Lanius collurio 

(Neuntöter/ 
Rotrückenwürger) 

 X b n n 

Halboff. und 
Offenland 

(Feldflur) (kurz 
ü. Boden im 

Gebüsch brü-
tend) 

Brutvogel halboffener u. offener Landschaften mit aufgelockerten 
Buschbestand sowie Einzelbäumen, abwechslungsreiche Kraut-
fluren => extensiv genutzte Kulturlandschaft, Trockenrasen, Suk-
zessionsflächen, Heckenlandschaften, Feldgehölze, Ödland, 
Streuobstwiesen auch verwilderte Gärten, Mülldeponien, Parks 

<0,1 - >3 (- 
8) ha; kleins-

tes Revier 
dabei i.d.R. 
linear (z.B. 

Hecke) 

<10 – 30 
m 

1) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Locustella fluviatilis 

(Schlagschwirl) 
  b n n 

Halboff., Wäl-
der und Fors-
ten kur ü. Bo-
den im dichten 

Gestrüpp) 

Brutvogel auf Flächen mit üppiger Krautschicht (welche am Bo-
den locker u. darüber dicht ist z.B. Brennessel) u. Sträuchern od. 
Bäumen mit schrägen Zweigen (Singwarten); Ufergebüsche, Er-
lenbrüche, feuchte- nasse Pappelforste, Weichholzauen, Erlen-
Eschenwälder, Feuchtwälder, dichte Verlandungsgürtel, nähr-
stoffreicher Binnengewässer, jüngere Waldstadien 

0,02 - 0,83 
ha 

5 - 20 m 
3) 
6) 

x x 0 0 nein 
Locustella naevia 

(Feldschwirl) 
  b n 3 

Offenland (Bo-
denbrüter) 

Offenes bis halboffenes Gelände mit mind. 20 - 30 (-60) cm ho-
her, dichter aber genügend Bewegungsfreiheit am Boden gewäh-
render Krautschicht aus relativ schmalblättrigen Halmen sowie 
diesen Horizont überragende Singwarten (z.B. vorjährige Stau-
den, Einzelbäume, Sträucher, Reisighaufen, Zäune); typisch: 
Sukzessionsflächen, Kahlschläge; auch stark verunkrautete 
Äcker 

<0,1 - 2,1 ha 
<10 - 20 

m 
7) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Loxia curvirostra 

(Fichtenkreuzschna-
bel) 

  b n n 

Wälder und 
Forsten 

(Baumbrüter; 
i.d.R. recht 

hoch in Fichten 
od. Kiefern 

Nadelwälder mit reichen Zapfenangebot; bevorzugt Fichtenwäl-
der und -forste des Berglandes; aber auch in stark wechselnder 
Zahl und an wechselnden Orten in Kiefern- und Fichtenforsten 
des Tieflandes, gelegentlich auch in Parks; Friedhöfen und Sied-
lungen mit alten Nadelbäumen 

ein bis meh-
rere ha 

< 10 bis 
25 m 

2) 
4) 
7) 

x x 0 0 nein 
Lullula arborea 

(Heidelerche) 
 X s 3 V 

Halboffenl. 
(Feldflur) (Bo-

denbrüter) 

Halboffene Landschaft; i.d.R. trockene Standorte; oft mit trocken 
- sandigen Stellen, Trockenrasenveg. od. Calluna - Heide; Brand-
, Windwurf- u. Kahlschlagsflächen, Leitungstrassen u. andere 
Schneisen im Wald, Wacholderheiden, Schafhutungen, Binnen-
dünen, reichstrukturierte Waldränder an Heideflächen od. sandi-
gen Äckern 

0,8 - 10 ha 
<10 - 20 

m 
5) 

x x 0 0 nein 
Luscinia megarhyn-

chos 
(Nachtigall) 

  b n n 

Wälder und 
Forsten / Halb-

offenland 
(Bodenbrüter) 

Dichte Laubgebüsche (freistehend od. als Unterholz) mit Fallaub-
decke am Boden (Nahrungsraum) u. Partien mit dichter u. hoher 
Krautschicht (Nistplatz); daher v.a. unterholzreiche Auwälder, 
Ufergebüsche, Parks, Friedhöfe u. Gärten mit größeren Gebüsch-
komplexen, frische- feuchte, unterholzreiche Laub- u. Mischwäl-
der, Knicks, selten Feldgehölze 

0,13 – 4 (?) 
ha 

<10 m 
2) 
5) 
7) 

x x 
0 

kein 
Horst 

0 nein 
Milvus migrans 
(Schwarzmilan) 

 X s n n 

Wälder und 
Forsten (auf 

hohen Bäumen 
brütend) 

Horstet in Wäldern, oft Auwälder u. auch größere Feldgehölze i.d. 
Nähe von Gewässern od. Feuchtgrünland u.a. Feuchtgebieten, 
bevorzugt an Waldrändern u. lückigen Beständen, Nahrungssu-
che an Gewässern od. im offenen Land 

Nestrevier 
sehr klein; 

Aktionsraum 
<5 - >10 km² 

100 - 
300 m 

1) 
8) 

x x 
0 

kein 
Horst 

0 nein 
Milvus milvus 

(Rotmilan) 
X X s n V 

Wälder und 
Forsten (auf 

hohen Bäumen 
brütend) 

Reich gegliederte Landschaft mit Wald; Nest in lichten Altholzbe-
ständen (kleine Feldgehölze können zur Brut ausreichen); Jagd-
gebiet: freie Flächen im Kulturland, an Gewässern, oft auch Stra-
ßen, Mülldeponien; Schlafplätze in Gehölzen 

> 4 km² (Ak-
tions-raum); 
Nestrevier 
sehr klein 

100 - 
300 m 

1) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Motacilla alba 
(Bachstelze) 

 

 

b n n 

Halboffenl. und 
Offenland 

(Gew.nähe) 
(Halbhöhlen, 
Baumhöhlen, 

Nischen) 

In halboffener u. offener Landschaft mit passenden Nistplätzen u. 
veg.armen od. -freien Stellen; an Gewässern mit schlammigen, 
sandigen, kiesigen od. steinigen Ufern sowie in Siedlungen; am 
häufigsten in bäuerlichen Dörfern, an Kiesgruben u. Rieselfeldern 
sowie an naturnahen Fließgewässern; Nahrungssuche am Was-
ser, kurzrasige od. veg.arme Bodenstellen; Nistplätze an Gebäu-
den, Brücken, Feldschuppen u.v.a. 

1 - 10 ha 
bzw. 

<100 - 500 
m Fließge-

wässer-stre-
cke 

<5 - 10 
m 

1) 
4) 
5) 
8) 

x x 0 0 nein 
Motacilla cinerea 

(Gebirgsstelze) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten in Ge-
wässernähe / 

Sied.ber. 
(in Lö-

chern/Spalten 
Nischen brü-

tend) 

Von Wald umgebene, schattige, schnellfließende Bäche u. Flüsse 
mit Geröll- u. Kiesufern, zeitweise trockenfallende Geschiebein-
seln, Wildbäche => an weniger tiefen, strömungsarmen Stellen; 
Nistplätze: Steilufer, Brücken, Wehre, Mühlen u.ä.; selten an ge-
hölzarmen Bächen u. über der Baumgrenze; gelegendlich mitten 
in Siedlungen; im Tiefland auch an langsamfließenden u. z.T. ste-
henden Gewässern mit veg.armen Uferstrecken 

250 - >600 
m Fließge-

wässer-stre-
cke 

15 - 50 
m 

1) 
8) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x x x 

ja 
potentiell 

(artbez. Prü-
fung) 

Motacilla flava 
(Schafstelze) 

 

 

b V n 
Offenland (Bo-

denbrüter) 

Brutvögel auf ebenen, mit Gräsern u. Seggen bestandenen, kurz-
rasigen Flächen; bei horstbildenden Pflanzen sind veg.freie Flä-
chen nötig; als Singwarten: höhere Stauden, Sträucher, kleine 
Bäume od. Zaunpfosten; Böden: wenigstens teilweise naß, wech-
selnaß od. feucht; Lebensraum: nasse/ wechselnasse Wiesen, 
Seggenfluren, Verlandungsgesellschaften, Streu- u. Mähwiesen; 
zunehmend auch auf Hackfruchtäckern, Getreide- u. Futterpflan-
zenschlägen, Brachflächen 

Nestrevier 
z.T. <0,5 ha; 
jedoch Nah-
rungsplätze 
+/- entfernt 

gelegen 

< 10 - 30 
m 

1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Muscicapa striata 
(Grauschnäpper) 

 

 

b n n 

Siedlungsb. / 
Halboffenland 

(Nischenbrüter; 
Halbhöhlenbr. 
an Bäumen, 
Fels, Gebäu-

den,) 

Horizontal u. vertikal stark gegliederte Habitate mit hohen Bäu-
men (durchsonnte Krone) u./ od. einer Vielzahl anderer exponier-
ter Ansitzmöglichkeiten (z.B. Antennen, Zäune) u. gutem Angebot 
an größeren Fluginsekten; bevorzugt Dörfer, Siedlungen, halbof-
fene Landschaften mit alten Bäumen u. lichten Altholzbeständen 

<0,5 - 1 ha 
10 - 20 

m 
1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Oenanthe oenanthe 

(Steinschmätzer) 
  b 1 1 

Offenland (in 
Spalten am Bo-

den oder an 
Felsen, in Wur-
zelstöcken o-

der techn. Bau-
ten brütend) 

Veg.freie u. -arme Flächen; Steinhaufen; Kies- u. Sandgruben, 
Schuttkippen, Ruderalflächen 

<0,4 - >13 
ha 

10 - 30 
m 

2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Oriolus oriolus  

(Pirol) 
 

 

b V V 

Wälder und 
Forsten / Halb-
offenland (auf 
Bäumen brü-

tend) 

Laubwälder, Obstbaumbestände, sowie Parks, Friedhöfe, Baum-
gärten, Hof- u. Feldgehölze mit altem Laubholzbestand, ferner 
laubholzreiche Kiefernforste u. Kiefern- Eichen- Wälder, selten 
auch Nadelforste mit geringem Laubholzanteil; bevorzugt lichte 
Bruch- u. Auenwälder, Pappelforste, Ufer- u. Feldgehölze in 
Feuchtgebieten 

4 – 50 ha, 
Aktions-

räume bis 
110 ha 

<20 – 
150 m 

2) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Pandion haliaetus 

(Fischadler) 
 X s R 3 

Wälder und 
Forsten in Ver-

bindung mit 
Gew. 

(Baumbüter; 
auch geeignete 

Masten) 

Waldreiche Seengebiete und gewässerreiche Flussniederungen; 
früher auch Küstengebiete, Horst bevorzugt auf exponierten Bäu-
men, oft Kiefern, zunehmend auf Strommasten siedelnd, stö-
rungsempfindlich, jagd an fischreichen Seen, Fischteichgebieten, 
Fließgewässern und Kanälen 

horstet z.T. 
kolonieartig, 
Nahrungs-
flüge bis 10 

km 

200 - 
500 m 

1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Parus ater 

(Tannenmeise) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten (meist 
Baum(höhlen) 

brüter, selten in 
Erdhöhlen; 

Mäuselöchern) 

Hauptsächlich Nadelwälder, bevorzugt Fichtenalthölzer; auch in 
Misch- u. Laubwäldern mit ausreichendem Nadelbaumanteil; in 
reinen Kiefernforsten bevorzugt in Bergen mit eingestreuten 
Laubgehölzen; <20 jährige Nadelholzdickungen werden kaum 
besiedelt; auch in Friedhöfen, Parks u. Gärten mit älteren Nadel-
bäumen 

<2 - 10 ha <10 m 
1) 
5) 
8) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Parus caeruleus 

(Blaumeise) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten / Halb-

offenland; 
Siedl.ber. (in 
Baumhöhlen, 
Halbhöhlen, 
Nistkästen) 

Lichte sonnige Laubwälder u. offene Baumbestände (z.B. Laub- 
u. Mischwälder, Auwälder, Feldgehölze, Parks, Gärten u.ä.); sel-
ten in dunklen geschlossenen Hoch- u. reinen Nadelwäldern 

k.A. k.A. 
1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Parus cristatus 
(Haubenmeise) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten (meist 
Baum(höhlen) 

brüter, selten in 
Erdhöhlen; 

Mäuselöchern) 

Kiefern- u. Fichtenwälder u. -forste (Kiefer etwas bevorzugt) so-
wie Laubmischwälder, Parks, Friedhöfe, Baumgärten u.a., wenn 
genügend Nadelbäume unterschiedlichen Alters eingestreut; sel-
ten auch in Douglasien; bevorzugt morschholzreiche Bestände u. 
tief hinabreichendes Astwerk 

<4 - >10 ha 
< 10 - 20 

m 

2) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Parus major 
(Kohlmeise) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten; 

Siedl.ber.  (in 
Baumhöhlen, 
Halbhöhlen, 
Nistkästen) 

Laub- u. Nadelwald; bevorzugt offene, lichte Bestände; Höhlen-
angebot für Besiedlung notwendig; ferner auch in kleineren 
Baumbeständen, selbst in kleinen Grünflecken od. Buschgruppen 
im Stadtbereich 

k.A. k.A. 
1) 
4) 
5) 

x x 0 0 nein 
Parus montanus 
(Weidenmeise) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten / Halb-
offenland (in 
Baumhöhlen) 

Nicht od. extensiv genutzte, morschholzreiche Wälder sowie 
schlecht durchforstete Kieferndickungen u. –stangenhölzer; sel-
ten auch in Parks, Friedhöfen, Gärten; benötigt insbes. bei inter-
spezifischer Konkurrenz stehendes, morsches Totholz zur An-
lage von Bruthöhlen (z.B. Baumstrünke auf Windwurf- u. Kahl-
schlagflächen); bevorzugt Bruchwälder, halboffene Auen u. 
Moore 

<1,5 – 10 ha <10 m 
2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Parus palustris 
(Sumpfmeise) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten; 

Siedl.ber. (in 
Baumhöhlen, 
Nistkästen) 

Größere Laub- u. Mischwald-Altholzbestände, bevorzugt grenzli-
nienreiche, rauhborkige u. artenreiche Laubwälder; max. Dichten 
in +/- nährstoffreichen, feuchten Laubwäldern wie Erlenbrüchen, 
Hartholzauen, Eichen- Hainbuchen- Wald u. Buchen- Mischwald; 
auch in größeren Parks; meidet trockene Habitate u. reine Nadel-
wälder 

1,6 - 18 ha <10 m 
1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Passer domesticus 

(Haussperling) 
 

 

b V V 
Siedl.ber. 

(in Gebäude 
brütend) 

Siedlungen aller Art (Nistplätze inform von Nischen od. Höhlen - 
z.B. im Mauerwerk, hinter Fensterläden, in Nistkästen u.ä.); auch 
an einzelnen Gebäuden in freien Landschaft, wenn nicht zu iso-
liert; max. Dichten in bäuerlichen Dörfern u. an Altbaublocks 

Nester in 
Kolonien; 
Aktionsra-
dius bis zu 

>2 km 

<5 m 
1) 
4) 
7) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Passer montanus 

(Feldsperling) 
 

 

b n V 

Wälder und 
Forsten; 

Siedl.ber. (in 
Baumhöhlen, 
Halbhöhlen, 

Mauerlöchern) 

Locker bebaute Siedlungen u. möglichst angrenzende Felder; 
halboffene Agrarlandschaften, Feldgehölze, Baumhecken; Wäl-
der aller Art (bes. solche mit Eichenanteil); maximale Dichte in 
bäuerlichen Dörfern, Kleingärten, Obstgärten, Hartholzaue, Parks 
u. Friedhöfen; Nahrungssuche bevorzugt an Eichen u. Obstbäu-
men 

<0,3 - >3 ha <10 m 
1) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Pernis apivorus 
(Wespenbussard) 

 X s V V 

Wälder und 
Forsten (auf 
Bäumen brü-

tend) 

Abwechsungsreich strukturierte Landschaften mit Altholzbestän-
den u. nahrungsreichen Freiflächen, bes. Waldlichtungen, Kahl-
schläge, Wiesen, Säume, Brachen, Sandheiden, Trocken- u. 
Halbtrockenrasen, Feuchtgebiete; in Flußniederungen relativ 
häufig 

10 –40 km², 
Horste unter 
Umständen 
<1 km ent-

fernt 

100 – 
200 m 

6) 

x x 0 0 nein 
Phasianus colchicus 

(Fasan) 
 

 

b nb N 
Halboff. und 

Offenl. 
(Bodenbrüter) 

offene Landschaften mit ausreichender Deckung; meist Agrar-
landschaften mit Hecken, Feldgehölzen od. nahegelegenen lich-
ten Wäldern; höchste Dichten in abwechsungsreicher Kulturland-
schaft, in der ein jahreszeitlicher Wechsel der Biotopwahl möglich 
ist 

k.A. k.A. 
1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Phoenicurus 

ochruros 
(Hausrotschwanz) 

 

 

b n n 

Siedl.b. und 
Felsen (Fels-
spalten, Mau-

erhöhlen, 
Dachbalken) 

Stark an steinige/ felsige Gebiete gebunden (ersatzweise Sied-
lungen, Industriegebiete); Nahrungssuche auf veg.armen Flä-
chen (Baustellen, Ruderalflächen, Bahnanlagen, etc.) od. kurzra-
sigere, strukturreiche, krautige Flächen; häufig in Steinbrüchen, 
Ruinen, Tagebauen, bäuerlichen Dörfern u.ä. 

<2  - >5 ha 
<10 - 15 

m 

1) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Phoenicurus phoeni-

curus  
(Gartenrotschwanz) 

 

 

b 3 n 

Wälder und 
Forsten / Halb-

offenland/ 
Siedl.ber. (in 

Mauerlö-
chern/Felsspal-
ten(Baumhöh-
len brütend) 

Brutvogel in lichten od. aufgelockerten Altholzbeständen; => 
Waldränder u. -lichtungen; Parks, Grünflächen in Siedlungen, 
Obst- u. Hausgärten, sofern Bäume (meist mit künstlichen Nist-
hilfen) vorhanden sind, auch Feldgehölz u. Alleen 

ca. 1 ha 
10 - 20 

m 

2) 
4) 
7) 

x x 0 0 nein 
Phylloscopus col-

lybita  
(Zilpzalp) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten / Halb-
offenland (Bo-

denbrüter) 

Laub-, Misch- u. Nadelwälder mit viel Unterholz od. Jungwuchs, 
ohne vollständigen Kronenschluß; Baumschicht: reich struktu-
riert, Strauchschicht: mind. stellenweise gut ausgebildet, Kraut-
schicht: lückig bis gut ausgebildet; vorzugsweise trockene Stand-
orte; Bestandslücken od. Ränder in Hochwäldern, Parks, Garten-
stadtzonen, baum- u. buschbestandenen Ödländer 

k.A. k.A. 

2) 
4) 
5) 
7) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Phylloscopus sibila-

trix 
(Waldlaubsänger) 

 

 

b V n 
Wälder und 

Forsten 
(Bodenbrüter) 

Im Inneren hoher (8 – 10 m), nicht zu dichter Laub- od. Laub- 
Nadel- Wälder (z.B. Buchen-, Eichen- Hainbuchen, Kiefer- Ei-
chen- Wälder) mit einem bis zu 4 m Höhe freien Stammbereich u. 
begrenzter Krautschicht (Frühjahrsgeophyten, Gräser); De-
ckungsgrad: Baumschicht => 60 – 90%, Strauchschicht => 0 – 25 
%, Reviere konzentrieren sich entlang von Tälern u. a. Gelände-
stufen 

Männchen 1 
– 3 ha, brü-
tende Weib-
chen 1200 – 

1900 m²; 
isolierte Wäl-
der <10 ha 
unbesiedelt 

<10 – 15 
m 

2) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Phylloscopus trochi-

lus  
(Fitis) 

 

 

b V n 
Wälder und 
Forsten (Bo-
denbrüter) 

Lichte aufgelockerte Waldbestände, Waldränder, durchsonntes 
Gebüsch; kaum in Baumbeständen mit dichtem Kronenschluß; 
Baumschicht: einschichtig, Strauchschicht: zumindest stellen-
weise ausgebildet, Krautschicht: üppig, fast flächendeckend; mei-
det ausgesprochene Trockenstandorte 

k.A. k.A. 
2) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Pica pica  

(Elster) 
 

 

b n n 

Halboffenl. 
(meist in Bäu-
men o. i. Ge-

strüpp) 

Halboffene u. parkähnliche Landschaften mit einigen höheren 
Bäumen als Nistplatz u. Rasen od. kurzrasigen Grünland als Nah-
rungshabitat; bevorzugt daher halboffene Agrarlandschaften mit 
Baumreihen, hohen Hecken od. Feldgehölzen; Friedhöfe, Parks, 
Dörfer, Gartenstädte 

2 - 10 ha 
<10 - 20 

m 

2) 
4) 
7) 

x x 0 0 nein 
Picus canus 
(Grauspecht) 

 X s n 2 
Wälder und 

Forsten 
(Baumhöhle) 

Großflächig durch zumindest kleinere Lichtungen, Kahlschläge, 
Waldwiesen od. ä. aufgelockerte Buchen-(Misch-)Wälder mit Alt-
holzbestand im Hügel- u. Bergland, sowie ähnlich strukturierte Ei-
chen-Hainbuchen-Wälder, waldähnliche Parks; Fluß- u. Bach-
auen mit begleitenden Hart- u. Weichholzauen, Obstbaumbe-
stände in Waldrandlage 

1 - >2 km² 
30 - 60 

m 
2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Picus viridis 
(Grünspecht) 

 

 

s n n 

Wälder und 
Forsten /Halb-

offenland 
(Baumhöhle) 

Halboffene Mosaiklandschaften mit größeren, lichten bis stark 
aufgelockerten Altholzbestand im Kontakt zu Wiesen, Weiden od. 
Rasenflächen; besiedelt nur Randzonen der Wälder bzw. im In-
neren (nahe größerer Kahlschläge, Lichtungen, Waldwiesen); 
auch in Parks, Friedhöfen, Obstwiesen, Baumgärten, Alleen, 
Feldgehölzen; an Laubholz-(Misch-)Bestand gebunden 

8 - >100 ha 
30 - 60 

m 

2) 
4) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Podiceps cristatus 

(Haubentaucher) 
 

 

b n n 
Gew. und 

Verl.b. 
(Schwimmnest) 

Stehende Gewässer mit Uferbewuchs (ab 5 ha, selten 1 ha 
Größe) u. langsam fließende Gewässer; offenes Wasser (Nah-
rungssuche) u. Röhrichtgürtel; an meso-/ oligotrophen Gewäs-
sern seltener 

1 - 10 ha 
10 ->80 

m 

1) 
4) 
8) 

x x 0 0 nein 
Prunella modularis 
(Heckenbraunelle) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten /Halb-

offen-
land/Siedl.ber. 
(im Gebüsch in 

Bodennähe) 

Halbdunkle bis dunkle Gehölzdickichte mit kleinen freien Plätzen 
od. grasigen Flächen/ niedrige Staudenfluren; bevorzugt Fichten-
forste u. Nadelholzdickungen u. -stangenhölzer; Parkgebüsche, 
unterholzreiche Wälder, Knicks, Gartenhecken, Ufergebüsche, 
Baumgrenzhabitate usw. 

<1 - >10 ha 
<5 - 10 

m 

2) 
5) 
7) 



Stadt Dahlen                                                                                                                                                                                                                                                                           Bebauungsplans „Großböhla Ost“ 
                                                                                                                                                          Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 

PLANET Sachsen GmbH                                                                                            18 

Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Regulus ignicapillus 

(Sommergoldhähn-
chen) 

 

 

b n n 
Wälder und 

Forsten 
(Baumbrüter) 

Weniger exklusiv an Fichte gebunden als Wintergoldhähnchen. 
Bevorzugung von Laubbäumen bei der Nahrungssuche größer; 
brütet auch häufiger in Einzelfichten, die vom Waldrand etwas 
isoliert stehen. 

k.A. k.A. 
2) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Regulus regulus 

(Wintergoldhähnchen) 
 

 

b V n 

Wälder und 
Forsten 

(Baumbrüter in 
dichten Fich-
tenzweigen) 

Fichtenbestände von mind. 16 Bäumen; bevorzugt nicht zu dicht 
stehende, buschige, alte Bäume mit gut ausgebildeten Kammäs-
ten, gern mit starken Flechtenbewuchs; Jungfichten, Lärchen und 
Kiefern werden zur Nahrungssucheangeflogen, Laubbäume 
kaum 

0,1 - >0,2ha < 5 m 
2) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Remiz pendulinus 

(Beutelmeise) 
 

 

b V n 

Gew. und 
Verl.b. (an 

Zweigen aufge-
hängt, über 

dem Wasser) 

Halboffene Feuchtgebiete, insbes. Flußniederungs- u. Uferland-
schaften mit gestufter Gehölzstruktur sowie Bäumen od. hohen 
Büschen mit herabhängenden elastischen Zweigen (v.a. Baum-
weiden); weitere wichtige Habitatelemente: kleine Schilf- u./ od. 
Rohrkolbenbestände, vorjährige Brennesseln u. möglichst auch 
vorjährigen wilden Hopfen (Nistmaterial); Brutplatz meist auch mit 
offenen Wasserstellen u. Pappelvorkommen; ideal sind gestufte 
Hecken, Feldgehölze od. Waldränder mit Abfolge Schilf - Weiden-
büsche - Einzelbäume 

<2 - >5 ha >10 m 7) 

x x 0 0 nein 
Saxicola rubetra 
(Braunkehlchen) 

 

 

b 2 2 
Offenland (Bo-

denbrüter) 

Brutvogel offener Landschaften mit bodennaher Deckung für Ne-
stanlage, vielfältige Kraut- u. Zwergstrauchschicht zur Nahrungs-
suche u. höhere Einzelstrukturen als Warten; Lebensraum: ex-
tensiv genutzte Mähwiese od. -weide, neuere Ersatzlebens-
räume: Streuwiesen, Großseggenbeständen, Niedermoorflächen 
mit lockerem Landschilf, Wiesenbrachen 

0,5 - >3 ha 
20 - 40 

m 
1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Saxicola torquata 
(Schwarzkehlchen) 

 

 

b n n 
Offenland (Bo-

denbrüter) 

Offenes, gut besonntes Gelände mit niedriger, flächendeckender, 
jedoch nicht zu dichter Vegetation sowie Hochstauden, Gebü-
sche, Bäumchen, Zäunen usw. als Jagd- und Singwarten; locke-
rer Baumbestand wir toleriert; meist magere/trockene Standorte, 
aber auch feuchte Flächen; besiedelt entsprechend Heiden, ru-
deralfluren, Sukzessionsflächen, Brandflächen usw. 

0,3-  3ha 
15 – 30 

m 
1) 
8) 

x x x x 

ja 
potentiell 
(überschlä-
gige Prü-

fung) 

Serinus serinus (Gir-
litz) 

 

 

b n n 

Halboffenl. / 
Siedl.ber. (auf 
Bäumen / in 

Gebüsch brü-
tend) 

Halboffene reichstrukturierte Habitate mit günstigen (warmen) 
Kleinklima; typische Elemente: lockere Baumbestand, Singwar-
ten, Gebüschgruppen, kleine Koniferen u./ od.Obstbäume (Nist-
plätze) sowie dazwischen liegende offene Flächen (z.B. Rasen-
flächen) u. Staudenfluren; bevorzugt in Gartenstädten, Kleingär-
ten, Dörfern, Obstgärten, Parks u. Friedhöfen  

<1 - 3 ha < 10 m 
2) 
7) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Sitta europaea 

(Kleiber) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten / Halb-

offenland 
/Siedl.ber.(Bau
mhöhlen, Nist-
kästen, Mauer-

spalten) 

Altholzbestände, bevorzugt Laubholz (bes. rauhborkige Bäume, 
Eichen); am häufigsten in strukturierten, lichten Beständen mit 
hohen Anteil an Eichen; fehlt in Dickungen, Stangenhölzern, mo-
notonen Nadelforsten; brütet in Parks, Gärten, halboffenen Land-
schaften, sofern Altholz vorhanden 

<1 - >4 ha <10 m 

1) 
4) 
5) 
8) 

x x 0 0 nein 
Streptopelia  

decaocto 
(Türkentaube) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten, Sied-
lungsb. (auf 
Bäumen od. 

Geb. brütend) 

Gartenstädte, Dörfer sowie Wohnblockzonen u. City-Bereiche mit 
Baumbestand u. Freiflächen (Rasenflächen, Brachen, Baustel-
len); günstig sind Geflügelhöfe, Zoologische u. Botanische Gär-
ten, Saatzuchtbetriebe, Getreidespeicher, Bahnhöfe, Hafenviertel 

1 - 5 ha 
30 - 60 

m 

2) 
5) 
7) 

x x 0 0 nein 
Streptopelia turtur 

(Turteltaube) 
 

 

b 3 2 

Wälder im Kon-
takt zum Offen-
land (Baum- o-
der Gebüsch-

brüter) 

Auwälder, halboffene Auen, Niedermoore und Agrarlandschaften, 
Feldgehölze, laubholzreiche Kiefernforste in Kontakt zur offenen 
Landschaft; Birkenwälder; Obstbaumbestände; wichtiger als die 
vorherrschenden Baumarten sind Klimafaktoren (wärmeliebende 
Art) u. die Erreichbarkeit von Gewässern. 

5 -10 ha 5-25 m 
2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Strix aluco  
(Waldkauz) 

X  s n n 

Wälder und 
Forsten, 

Siedl.b. (in 
Baumhöhlen o-
der Geb. brü-

tend) 

Reichstrukturierte Laub- u. Mischwälder mit Lichtungen od. 
Schneisen od. in Randlage; Parks, Friedhöfe, Dörfer, Garten-
städte, Alleen mit alten Bäumen; benötigt alten großhöhlenrei-
chen Baumbestand od. entsprechende Höhlen in Gebäuden (Kir-
chen, Ruinen, Scheunen); fehlt in Hochlagen, monotonen Fors-
ten, Offenland 

<20 – 50 ha, 
seltener bis 

75 ha 

10 – 20 
m 

1) 
8) 

x x 0 0 nein 
Sturnus vulgaris  

(Star) 
 

 

b n 3 

Wälder und 
Forsten, 

Siedl.b. (in 
Baum- und 

Mauerhöhlen) 

Brutvogel in Gebieten mit Angeboten an Brutplätzen (Baum- u. 
Felshöhlen, Maueröffnungen, Nistkästen o.ä.) u. offenen Flächen 
(bes. Rasen-, Weide- u. Wiesenflächen, Ruderalflächen, Sport-
plätze, Ufer) zur Nahrungssuche 

k.A. k.A. 
1) 
4) 
8) 

x x x x 

ja 
potentiell 
(überschlä-
gige Prü-

fung) 

Sylvia atricapilla 
(Mönchsgrasmücke) 

 

 

b n n 

in allen Berei-
chen (kurz 

über Boden in 
Gebüsch brü-

tend) 

Breite Habitatpalette; vorzugsweise halbschattige Lagen, immer-
grüne Veg., höchste Dichtungen in Auwäldern u. feuchten 
Mischwäldern, schattige Parkanlagen; auch in Parks u. buschrei-
chen Gärten mit Bäumen 

k.A. k.A. 
1) 
5) 
8) 

x x x x 

ja 
potentiell 
(überschlä-
gige Prü-

fung) 

Sylvia borin 
(Gartengrasmücke) 

 

 

b V n 

Wälder und 
Forsten / Halb-

offenland / 
Siedl.ber.(kurz 
über Boden in 
Gebüsch brü-

tend) 

Breites Habitatspektrum; vorzugsweise Gehölze mit gut ausgebil-
deter Stauden- u. Strauchschicht, wie Waldmäntel, uferbeglei-
tend Gehölze, Auwälder, größere Heckenkomplexe, Bruchwäl-
der, Parks, gebüschreiche Gärten; kaum in Wäldern mit dichten 
Kronenschluß 

k.A. k.A. 
2) 
5) 
7) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Sylvia communis 
(Dorngrasmücke) 

 

 

b V n 

Halboffenl. und 
Offenl. (kurz 

über Boden in 
Gebüsch brü-

tend) 

Brutvogel in halboffenen bis offenen Landschaften mit kleinen 
Komplexen an Dornsträuchern, Staudenfluren, Einzelbüschen, 
junge Hecken, junge Stadien d. Waldsukzession, verbuschte Bra-
chen; optimal: trockene Gebüsch- u. Heckenlandschaften 

k.A. k.A. 
2) 
5) 
7) 

x x x x 

ja 
potentiell 
(überschlä-
gige Prü-

fung) 

Sylvia curruca 
(Klappergrasmücke) 

 

 

b V n 

Halboffenl. und 
Offenl. (kurz 

über Boden in 
Gebüsch brü-

tend) 

Brutvogel in offenem bis halboffenem Gelände mit dichten Grup-
pen niedriger Sträucher od. vom Boden ab dichten Bäumen (vor 
allem junge Nadelbäume). Fehlt in geschlossenen älteren Wäl-
dern od. Krautdickichten. In Siedlungsnähe (Grünflächen), Tro-
ckenhänge, Weinberge, junge Waldpflanzungen u. Baumkultu-
ren, Hecken u. Feldgehölze in der Agrarlandschaft. 

k.A. k.A. 
2) 
7) 

x x 0 0 nein 
Tachybaptus  

ruficollis  
(Zwergtaucher) 

  b V n 
Gew. und 

Verl.bereiche 
(Schwimmnest) 

Stehende Gewässer mit geringer Wassertiefe, schlammigen Un-
tergrund aber klarem Wasser mit dichter Veg. im Verlandungsbe-
reich; bevorzugt kleine verlandete Teiche u. Weiher als Brutge-
wässer 

Gewässer 
ab 0,2 ha, 

meist jedoch 
1 ha Größe 

50 - 100 
m 

1) 
4) 

x x 0 0 nein 
Troglodytes  
troglodytes  
(Zaunkönig) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten/ Halb-

offenland 
/Siedl.ber.(nied
rig über Boden 
an Bruchholz, 

Gebüsch, Mau-
ern, etc.) 

Überall in nicht zu trockenen, mit Gebüsch bestandenen Land-
schaften; bevorzugt unterholzreiche Laub- u. Mischwälder mit ho-
her Bodenfeuchtigkeit; an deckungsreichen Fließgewässern, ab-
wechslungsreiche Parklandschaften u. Gehölze, Gebüschstrei-
fen, Heckenlandschaften, Gärten 

k.A. k.A. 
2) 
5) 
7) 

x x x x 

ja 
potentiell 
(überschlä-
gige Prü-

fung) 

Turdus merula  
(Amsel) 

 

 

b n n 

in allen Berei-
chen (in Ge-
büsch, auf 

Bäumen, Ge-
bäuden) 

Brutvogel in allen Bereichen vom geschlossenen Hochwald über 
Mittel- u. Niederwald bis hin zur offenen Landschaft mit Feld-, 
Ufergehölzen od. Hecken; auch in Siedlungen aller Art, Dichte ab-
hängig vom Angebot an Sträuchern u. Bäumen 

k.A. k.A. 
1) 
4) 
8) 

x x x x 

ja 
potentiell 
(überschlä-
gige Prü-

fung) 

Turdus philomelos 
(Singdrossel) 

 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten / 
Siedl.ber. 

(niedrig über 
Boden) 

V.a. in geschlossenen Fichten- u. Tannenwäldern mit dichtem 
Unterholz, aber auch in unterholzarmen Beständen; Nahrungssu-
che v.a. am Boden; im reinen Laubwald seltener; auch in Feldge-
hölzen, Parks, Baumbestände in Siedlungen 

k.A. k.A. 
1) 
5) 
8) 

x x 0 0 nein 
Turdus viscivorus 

(Misteldrossel) 
 

 

b n n 

Wälder und 
Forsten; Siedl-
ber. Halboffenl. 
(Baumbrüter)   

In lichten, hohen Altholzbeständen, besonders in Nadelwäldern 
mit geringer Laubholzbeimischung, aber auch in reinen Nadel- 
Laubwäldern; regional vermehrt in Parks, Friedhöfen, Baumgär-
ten, Villenviertel mit altem Baumbestand; Feldgehölzen und der 
halboffenen Agrarlandschaft 

1,5 -  5 ha 
20 - 50 

m 

2) 
5) 
7) 
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Abschichtungskriterien 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/40

9 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS RLD 

Ökologische 
Gilde 

Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen I) 
Raumbedarf 
zur Brutzeit 

Flucht-
distanz 

Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Tyto alba 

(Schleiereule) 
X  s 2 n 

Offenland und 
Halboffenland 
(Gebäudebrü-
ter; Nischen 
und Höhlen in-
nerhalb von 
Gebäuden) 

Offene u. halboffene Agrarlandschaft; insbes. Niederungen mit 
weniger als 40 Tagen Schneelage u. <7 cm Höhe; Nistplatz: Ge-
bäude (Scheunen, Kirchtürme, Ställe, Ruinen); jagt auf kleinsäu-
gerreichen landwirtschaftlichen Flächen, am Siedlungsrand, an 
Straßen- u. Wegrändern; weniger an Waldrändern od. an hohen 
Pflanzenbeständen 

0,4 - 2 km² 
<8 - 20 

m 
8) 

x x 0 0 nein 
Vanellus vanellus 

(Kiebitz) 
 

 

s 1 2 
Offenland (Bo-

denbrüter) 

Brutvogel auf flachen u. weithin offenen sowie +/- ungeneigten 
Flächen mit fehlender, lückiger od. sehr kurzer Veg. zu Beginn 
der Brutzeit; auch für Jungvögel ist eine nicht zu dichte u. hohe 
Veg. wichtig; Vorliebe für Bodenfeuchtigkeit im Frühjahr; Bsp.: 
Regenmoore, Salzwiesen, frisch bearbeitete Äcker, Spülflächen, 
Heide, Ruderalfluren, Feuchtwiesen, 

1 – 3 ha 
30 –100 

m 
4) 
8) 

 
 

Überwinterungsgäste, Durchzügler (alle planungsrelevant) 
 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/409 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS 

RL 
BRD 

Betrach-
tungs-

schwerpunkt 
Brutvogel in: I) Status in Mitteleuropa: II) 

Quel
le 

Actitis hypoleucos 
(Flussuferläufer) 

 
 

s 2 2 D 
Eurasien, von Großbritanien bis Japan, in West- und Mitteleuropa heute sehr 
lückenhaft 

seltener bis häufiger Brutvogel mit Schwer-
punkt in Mittel- und Hochgebirgen; häufiger 
Durchzügler 

6) 

Aix galericulata 
(Mandarinente) 

 
 

- n.b. n.b. D 
Südostrussland, Nordostchina, Japan. In Europa freifliegende entkommene Vö-
gel, auch teilweise etablierter Neubürger (z.B. Großbritanien). 

Einzelne Brutpaare aus Gefangenschaft 
4) 
6) 

Alopochen aegypti-
aca 

(Nilgans) 
 

 
 n.b. n.b. D in Afrika, im Süden der Sahara, im Niltal bis Asswan 

seltener Brutvogel in Niederlanden und 
Deutschland, aus Gefangenschaft, zunehmend 

4) 

Anas clypeata 
(Löffelente) 

 
 

b 1 3 D Nördlichen Eurasien, N-Amerika 
Häufiger Brutvogel, mit Schwerpunkt im Nor-
den. Häufiger Gast, im Winter seltener 

6) 

Anas crecca 
(Krickente) 

 
 

b 1 3 D; Ü 
nördliches Eurasien und Nord-Amerika, in Mitteleuropa verbreitet, aber im Bin-
nenland nur kleine, lokale Bestände 

häufiger Brutvogel und häufiger Gast, ganzjäh-
rig 

4) 
6) 

Anser albifrons 
(Blässgans) 

 
 

b n.b. U D  Ende September bis Ende Februar/ Anfang März in den Winterquartieren 
Arktische Gebiete der Sowjetunion, arktisches 
Nord-Amerika und Nord-Küste Grönlands 

4) 

Anser 
brachyrhynchus 

(Kurzschnabelgans) 
 

 
b n nb D Ostgrönland, Island, Spitzbergen Wintergast 4) 

Anser fabalis 
(Saatgans) 

 
 

b n.b. n D; Ü Brutvogel im Norden Eurasiens 
sehr häufiger Wintergast mit Schwerpunkt an 
der Küste und in den Tiefländern 

4) 



Stadt Dahlen                                                                                                                                                                                                                                                                           Bebauungsplans „Großböhla Ost“ 
                                                                                                                                                          Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 

PLANET Sachsen GmbH                                                                                            22 

Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/409 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS 

RL 
BRD 

Betrach-
tungs-

schwerpunkt 
Brutvogel in: I) Status in Mitteleuropa: II) 

Quel
le 

Bombycilla garrulus 
(Seidenschwanz) 

 

 

b n n D; Ü 

Brutvogel der hochstämmigen Fichtentaiga, in der Regel an feuchten Standorten oder in 
der Umgebung unterholzreicher Bestandslücken, an Wasserläufen und Hochmooren mit 
Zitterpappel und Birkenmischung, auch in trockneren Fichten- und Birkenwäldern in Was-
sernähe. Im Winter in + / - offenen Wald- und Parklandschaften mit Beeren und Wildobst 
wie Hecken- und Buschlandschaften, Friedhöfe und Parks, alten Alleen oder Obstgärten; 
zum Übernachten werden oft dichte Baumbestände aufgesucht. 

fast regelmäßiger, aber sehr unterschiedlich 
häufiger Wintergast vor allem im Norden; in 
größeren Abständen Invasionen 

4) 

Branta leucopsis 
(Weißwangengans) 

 X b n.b. n D Ost-Grönland, Spitzbergen, Nowaja, Semlja, Waigatsch 
häufiger Gast an der Küste, sehr unregelmäßig 
im Binnenland, regelmäßiger Gast nur im 
Nordwesten 

4) 

Branta ruficollis 
(Rothalsgans) 

 X s n nb D Im Norden West-Sibiriens von Jamal Halbinsel bis Taymir-Halbinsel Seltener Gast, Herbst und Winter 4) 

Buteo lagopus 
(Raufußbussard) 

 
 

b n n D; Ü 
Tundren- und Waldtundrengebiete um den Nordpol von Skandinavien über Si-
birien und Alaska bis Labrador / Neufundland 

Seltener bis häufiger Wintergast 4) 

Carduelis flammea 
(Birkenzeisig) 

 

 

b n n D 
Der Birkenzeisig ist zirkumpolar vor allem in der boralen Zone verbreitet. In Eu-
ropa erstreckt sich das geschlossene Brutareal von Island und den Britischen 
Inseln über Skandinavien bis nach Russland. 

Meist häufiger Brut- und Jahresvogel mit 
jüngster, noch anhaltender Arealausweitung, 
im Winter invasionsartiges Vorkommen in un-
regelmäßigen Abständen. 

4) 

Chlidonias niger 
(Trauerseeschwalbe) 

 X s 0 1 D 
in der borealen, gemäßigten und Steppenzone Nord-Amerikas und in Eurasien 
von Spanien bis Ost Mongolei 

häufiger Brutvogel, Schwerpunkt Tiefland im 
Norden mit z.T. starker Abnahme; regelmäßi-
ger, häufiger bis sehr häufiger Durchzügler 

6) 

Ciconia nigra 
(Schwarzstorch) 

x x s V n  

Das Brutareal des Schwarzstorch reicht in der Paläarktis von Südwesteuropa 
bis an den Pazifik. Davon abgesetzt gibt es Brutvorkommen im Süden Afrikas. 
Bevorzugt werden von Fließ- und Stillgewässern sowie von Feuchtgebieten 
durchsetzte Laub- und Mischwälder besiedelt. 

Seltener Brutvogel, seltener Sommergast 6) 

Circus cyaneus 
(Kornweihe) 

 X s 1 1 D mittleres und nördliches Eurasien vom Atlantik bis Pazifik, Nord-Amerika 
seltener Brutvogel, z.T. starke Abnahmen, re-
gelmäßiger seltener Gast auch im Winter 

4) 
6) 

Circus pygargus 
(Wiesenweihe) 

 X s 2 2 D 
Von Europa bis West- und Mittelsibirien, südlich der nordischen Waldzone, 
Süd-grenze der Steppengebiete bis in Altaivorland 

seltener Brutvogel, z.T. starke Abnahme, selte-
ner Sommergast 

6) 

Cygnus cygnus 
(Singschwan) 

 X s R R D im Norden Eurasiens von Island bis Kamtschatka und Sachalin 
Häufiger Wintergast an der Küste, unregelmä-
ßig im Binnenland 

6) 

Egretta alba 
(Silberreiher) 

X X s n R D September / November bis Ende Februar / Anfang April im Winterquartier 
seltener, regelmäßiger Brutvogel in Österreich 
und Ungarn, unregelmäßig in Niederlande und 
Tschechien 

4) 
6) 

Falco columbarius 
(Merlin) 

 X s n n D 
Taiga und Waldtundrenzone Eurasiens und Nordamerika, Ostsiebirien , 
Alaska, Kanada, Norden der USA 

seltener bis häufiger regelmäßiger Wintergast, 
im Süden seltener und z.T. nur unregelmäßig 

4) 
6) 

Falco peregrinus 
(Wanderfalke) 

 X s 3 n D 

in allen Erdteilen, fehlt in den Wüsten und Beckenlandschaften an der West-
Sahara über Arabien bis Mongolei und China, in den Urwaldgebieten Afrikas 
und Süd-Asiens, vom Süden der USA bis Patagonien, auf Neuseeland und vie-
len pazifischen Inseln 

seltener Brutvogel mit langanhaltender starker 
Abnahme, ganzjährig 

4) 

Fringilla montif-
ringilla 

(Bergfink) 
  b n.b. R D; Ü Bruten in der borealen Zone der Paläarktis von Nord bis Süd Kamtschatka 

regelmäßiger sehr häufiger Wintergast; fast re-
gelmäßig einzelene Sommerbeobachtungen 
vor allem im Norden und einzelne Bruten bzw. 
Brutversuche 

4) 
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Name 

EG- 
VO 

338/97 
Anh. A 

RL 
79/409 
EWG 
Anh. 

I 

BNatS
chG 

 
RLS 

RL 
BRD 

Betrach-
tungs-

schwerpunkt 
Brutvogel in: I) Status in Mitteleuropa: II) 

Quel
le 

Grus grus 
(Kranich) 

 X s 2 n D 
Eurasien von Nord- und Mitteleuropa bis West Ostsibirien, im Süden bis an den 
Nord-rand des Mittelmeeres 

seltener Brutvogel nur im Norden und Nordos-
ten, lanfristige Abnahme und regional ausge-
storben, häufiger Durchzügler 

4) 
6) 

Haliaeetus albicilla 
(Seeadler) 

X X s V n D nördliche Paläarktis und Süd-Grönland; in Europa in weiten Teilen ausgerottet 
Seltener Brutvogel, regelmäßiger einzelner 
Wintergast  

4) 
6) 

Lanius excubitor 
(Raubwürger) 

  s 2 2 D 
in vielen Subspezies der borealen, gemäßigten, mediterranen, Steppen-, Wüs-
ten und tropisch wintertrockenen Zonde der Paläarktis und Orientalis sowie der 
borealen Zone der Nearktis 

seltener Brut- und Jahresvogel, Brutbestände 
sehr stark zurückgegangen 

4) 
6) 

Larus ridibundus 
(Lachmöwe) 

  b V n D; Ü 
in den Überwinterungsgebiten werden die maximalen Zahlen im November bis 
Januar erreicht 

im mittleren und nördlichen Eurasien von Is-
land bis Kamtschatka 

4) 

Mergus albellus 
(Zwergsäger) 

 X b n.b. n D; Ü 
Zugbeginn Anfang November; Abzug aus den Winterquartieren bei einsetzender 
Erwärmung Anfang März bis Mitte März 

im Norden Eurasiens mit Verbreitungslücken in 
Ost-Sibirien bis an den Nord-Pazifik 

6) 

Numenius arquata 
(Großer Brachvogel) 

  s 0 1 D 
zirkumpolar im Norden Eurasiens und Nordamerikas, einschließlich Island und 
Grönland 

seltener Brutvogel an der Küste von Deutsch-
land, Polen, unregelmäßig in den Niederlan-
den; seltener bis häufiger Wintergast an der 
Küste, unregelmäßig im Binnenland 

4) 
6) 

Philomachus pugnax 
(Kampfläufer) 

 X s n.b. 1 D im Norden Eurasiens von Europa bis Ostsibirien 
häufig bis seltener Brutvogel in den nördlichen 
Tieflandgebieten, starke Abnahme, häufiger 
Durchzügler 

4) 
6) 

Phalocrocorax carbo 
(Kormoran) 

  b V n D; Ü 
in Europa, Asien, Australien, Neuseeland, Afrika, Ost-Küste, Nord-Amerikas 
und Grönland 

seltener bis häufiger Brutvogel, vorwiegend an 
der Küste, mit regionaler Bestandveränderung, 
Häufiger Sommer- und Wintergast 

4) 
6) 

Pluvialis apricaria 
(Goldregenpfeifer) 

 X s n.b. 1 D 
im Norden Eurasiens; Island; Großbritannien, Irland, Fennoskandien bis Mittel-
sibirien 

sehr seltener bis seltener Brutvogel, häufiger 
Gast vor allem an der Küste, im Binnenland re-
gelmäßig selten bis häufig 

4) 
6) 

Podiceps nigrocollis 
(Schwarzhalstaucher) 

  s 1 n D 
lückenhaft in West- und Mitteleuropa, Ost-Europa bis Mittelasien, Ost- und Süd-
Afrika 

häufiger Brutvogel mit Schwerpunkt im Osten 
und Süden. Häufiger Gast vorwiegend im Bin-
nenland. 

6) 

Scolopax rusticola 
(Waldschnepfe) 

  b V R D 
in der Waldzone Eurasiens von den Azoren bis Japan, im Südwestn löst sich 
Areal mehr oder weniger inselartig auf 

häufiger Brutvogel, Schwerpunkte Mittelge-
birge, regelmäßiger, häufiger Gast (einzelne 
auch im Winter) 

6) 

Tringa glareola 
(Bruchwasserläufer) 

 X s n.b. 1 D 
Eurasien und in der borealen Wald- und Tundrenzone von Norwegen bis 
Kamtschatka 

seltener Brutvogel in einem kleinen Restbe-
stand; häufiger Durchzügler an der Küste und 
im Binnenland 

6) 

Tringa ochropus 
(Rotschenkel) 

  s 1 3 D 
Eurasien, mediterrane bis borale Zone, auch in Steppen und einigen Wüstenge-
bieten Asiens 

häufiger Brutvogel mit Schwerpunkt im Nord-
westen, im Binnenland Abnahme; häufiger 
Durchzügler, an der Küste auch z.T. überwin-
ternd 

6) 

Turdus pilaris 
(Wacholderdrossel) 

 
 

b n n D Fennoskandinavien, Mitteleuropa 
sehr häufiger Brut- und Jahresvogel mit Ver-
breitungslücken im Westen und in der Tief-
ebene  

4) 

Abkürzungen 
 Ü: Überwinterungsgast 



Stadt Dahlen                                                                                                                                                                                                                                                                           Bebauungsplans „Großböhla Ost“ 
                                                                                                                                                          Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

 

PLANET Sachsen GmbH                                                                                            24 

 D: Durchzügler  
 

Quellen: Angaben zur Verbreitung im und in der näheren Umgebung des Plangebietes:  
1) Steffens, R.; Nachtigall, W.; Rau, S., Trapp, H. & Ulbricht, J.(2013), Brutvögel in Sachsen (Brutvogelatlas), LfULG, hier nachgewiesene sichere Brutvögel (Status D) 

im Quadranten 4644 SW. 
2) Steffens, R.; Nachtigall, W.; Rau, S., Trapp, H. & Ulbricht, J.(2013), Brutvögel in Sachsen (Brutvogelatlas), LfULG, hier nachgewiesene wahrscheinliche Brutvögel 

(Status C) im Quadranten 4644 SW. 
3) Steffens, R.; Nachtigall, W.; Rau, S., Trapp, H. & Ulbricht, J.(2013), Brutvögel in Sachsen (Brutvogelatlas), LfULG, hier nachgewiesene mögliche Brutvögel (Status B) 

im Quadranten 4644 SW. 
4) Orntithodatenbank: Abfrage frei zugänglicher Daten aus den Jahren 2014 bis 2017, nur Hinweise auf Sichtbeobachtungen im MTB 4644. 
5) Orntithodatenbank: Abfrage frei zugänglicher Daten aus den Jahren 2014 bis 2017, Brutnachweise im MTB 4644. 
6) LRA Nordsachsen: Multi-Base-Datenbankauszug, hier nachgewiesene Vögel im weit gefassten Betrachtungsraum (entspricht 4644 SW), ohne Statusangabe, ein-

schließlich Altdaten (ab dem Jahr 1996), 18.01.2018. 
7) LRA Nordsachsen: Multi-Base-Datenbankauszug, hier nachgewiesene Vögel im weit gefassten Betrachtungsraum (entspricht 4644 SW) ab dem Jahr 2007, höchster 

nachgewiesener Status als wahrscheinlicher Brutvogel, 18.01.2018. 
8) LRA Nordsachsen: Multi-Base-Datenbankauszug, hier nachgewiesene Vögel im weit gefassten Betrachtungsraum (entspricht 4644 SW) ab dem Jahr 2000, höchster 

nachgewiesener Status als sicherer Brutvogel, 18.01.2018. 
 

Quellen: Ausgewertete Literatur zu benötigten Habitatstrukturen, Raumbedarf und Fluchdistanz:  
I) BEZZEL, E. Kompentium der Vögel Mitteleuropas  Band 1 und 2 Aula-Verlag GmbH, Wiesbaden 1991. 

FLADE, M. Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlandes Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung IHW - Verlag, 
Eching 1994. 
NICOLAI, B. (Hrsg.) Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands  Gustav Fischer Verlag, Jena 1993. 
STEFFENS, R.; KRETZSCHMAR, R.; RAU, S.  Atlas der Brutvögel Sachens  Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.), Dresden 2000. 
STEFFENS, R., SAEMANN, D., GÖßLER, K.: Die Vogelwelt Sachsens, Jena 1998. 
FÜNFSTÜCK/EBERT/WEISS: Taschenlexikon der Vögel Deutschlands, Wiebelsheim 2010. 
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Amphibia – Lurche 
 

Abschichtungskriterien 

Name Vw 

BArt-
SchV 

Anlage 1 
Spalte 3 

RL 92/43 
EWG Anh. 

IV 

BNatS
chG 

 
RLS 

RL 
BRD 

benötigte Habitatstrukturen I) Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Bufo viridis 

Wechselkröte 

 

 X s 2 3 

bevorzugt offene, sonnenexponierte, trockenwarme Habitate mit grabfähigen 
Böden u. teilweise fehlender lückiger, gering oder geringwüchsiger Gras- 
und Krautvegetation => Brachen, Ruderalstellen, Felder, Bodenabbaugru-
ben, Bahndämme, Gärten; als Laichgewässer werden bevorzugt: vegetati-
onslose od. -arme, sonnenexponierte, schnell durchwärmte temporäre Ge-
wässer mit flach auslaufenden Ufern 

1) 

x x 0 0 nein 
Pelobates fuscus  

Knoblauchkröte 

 

 X s 3 3 

Besiedler von Kultursteppen, insbesondere agrarisch und gärtnerisch ge-
nutzter Gebiete und als Sekundärlebensraum in Abbaugebieten; auch in 
Dörfern und Großstädten anzutreffen, seltener in Wäldern; bevorzugt Ge-
biete mit leicht grabbaren, sandigen Bodensubstraten; Laichgewässer: eutro-
phe Gewässer (Teiche, Weiher, Restlöcher usw.) mit Röhrichtpflanzen sowie 
sonnige - halbschattige Abschnitte 

1) 

x x 0 0 nein 
Rana arvalis  
Moorfrosch 

(!)  X s 3 3 

bevorzugt Gebiete mit einem hohen Grundwasserstand od. staunasse Flä-
chen (Naßwiesen, sumpfiges Grünland, Zwischen-, Nieder- und Flachmoore, 
Erlen- und Birkenbrüche; bevorzugte Laichgewässer: Teiche, Weiher, Alt-
wässer, Sölle, temporäre Kleinstgewässer 

1) 

x x 0 0 nein 
Rana lessonae  

Kleiner Wassserfrosch 

 

 X s 2 G 

nicht so streng an Gew. gebunden, überwintert in terrestrischen Habitaten, 
regelmäßige Wanderungen über Land, Nahrungssuche oftmals weiter vom 
Wasser entfernt, lebt häufig in Waldgewässern; moorig sumpfige Wiesen- u. 
Waldsümpfe, Wiesengräben u. –kanäle, eutrophe Weiher u. Teiche in d. of-
fenen Landschaft, Hochmoore u. Erlenbruchgew. 

1) 

 
Verantwortlichkeit Deuchtschlands (Vw): in Anlehnung an die Bewertung in der Roten Liste Deutschland 
 !! in besonders hohem Maße verantwortlich 
 ! in hohen Maße verantwortlich 
 (!) in besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich 
 ? Daten ungenügend; evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten 
 nb nicht bewertet 
 [leer] allgemeine Verantwortlichkeit 

 
Quellen: Angaben zur Verbreitung im und in der näheren Umgebung des Plangebietes:  

1) Standard-Datenbogen zum FFH-Gebiet: „Dahle und Tauschke“, Fortschreibung Mai 2012, aber keine Ausweisung von Habitatfläche im MAP. 
 
Quellen: Ausgewertete Literatur zu benötigten Habitatstrukturen:  

I) GÜNTHER, R.: Die Amphibien und Reptilien Deutschlands, Jena 1996. 
BLAB, J.: Biologie, Ökologie und Schutz von Amphibien, Bad-Godesberg 1986. 
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Mammalia – Säugetiere 
 

 
Ordnung Chiroptera - Fledermäuse 
 

Abschichtungskriterien 

Art 

BArt-
SchV 

Anlage 
1 

Spalte 
3 

RL 
92/43 
EWG 
Anh. 
IV 

BNatS
chG 

 
RLS RLD benötigte Habitatstrukturen Quelle 

N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Barbastellus barbas-

tellus 
Mopsfledermaus 

 X s 1 2 

Die Sommerquartiere und Wochenstuben, die um die 15 bis 20 Weibchen um-
fassen, befinden sich meist im Wald oder in der Nähe eines Waldes. Dort be-
wohnt sie Spalten in und an angrenzenden Gebäuden oder Bäumen in den 
Wäldern. Die Quartiere werden regelmäßig, manchmal auch täglich, gewech-
selt. Sie ist ein sehr kälteresistentes Tier und bezieht ihre Winterquartiere erst 
bei starkem Frost. Dann bewohnt sie die Eingangsbereiche unterirdischer 
Plätze, wie Stollen, Gewölbe und Keller bei zwei bis fünf Grad. Der kurze Win-
terschlaf findet von November bis Anfang März statt. 

5) 

x x 0 0 nein 
Eptesicus serotinus 
Breitflügelfledermaus 

 X s 3 G 

Als Sommerquartiere zum Übertragen und für die Einrichtung von Wochenstu-
ben bevorzugt die Breitflügelfledermaus Hohlräume an und in Gebäuden. 
Diese Quartiere können sich hinter Fassadenverkleidungen, Regenrinnen, At-
tiken oder ähnlichem befinden. 

3) 
5) 

x x 0 0 nein 
Myotis daubentonii 
Wasserfledermaus 

 X s n n 
Sommerquartiere in Baumhöhlen, Gebäuden, im Mauerwerk von Brücken, in 
Fels- und Mauerspalten, auch in Fledermauskästen. Winterquartiere in Fels-
höhlen, Bergwerksstollen, Kellern, Kasematten und Brunnenschächten. 

5) 

x x 0 0 nein 
Myotis myotis 

Großes Mausohr  X s 2 V 
Sommerquartiere in Mitteleuropa meist auf geräumigen Dachböden alter Ge-
bäude, besonders Kirchen. Als Winterquartiere dienen natürliche Höhlen, 
Bergwerksstollen, Keller, Ruinen und Kasematten. 

5) 

x x 0 0 nein 
Myotis mystacinus 

Kleine Bartfledermaus 
 X s 2 V 

Wetterharte, anpassungsfähige Art mit wenig spezifischen Ansprüchen an ih-
ren Lebensraum. Sommerquartiere in Gebäuden, Baumhöhlen, Vogel- und 
Fledermauskästen, hinter Fensterläden, Schieferverkleidungen und loser 
Baumrinde, bevorzugt in flachen, spaltförmigen Hohlräumen. Winterquartiere 
in Höhlen und Bergwerkstollen meist bei Temp. um den Gefrierpunkt und ho-
her relativer Luftfeuchtigkeit. Oft freihängend oder dem Gestein aufliegend. 

5) 

x x 0 0 nein 
Myotis nattereri  

Fransenfledermaus 
 X s 2 n 

Sommerquartiere in Baumhöhlen, Vogel- und Fledermauskästen, auch in Ge-
bäuden und Mauerspalten. Winterquartiere in Höhlen, Bergwerkstollen und 
Kasematten. 

5) 

x x 0 0 nein 
Nyctalus noctula 

Großer Abendsegler 
 X s 3 V 

Sommerquartiere sind fast ausschließlich Baumhöhlen, selten Fledermaus- 
und Vogelkästen oder Gebäude. Winterquartiere sind ebenfalls vor allem 
Baumhöhlen, auch oberirdische Teile von Gebäuden sowie Felsspalten. Nie 
in Höhlen und Bergwerkskellern. 

3) 
5) 
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Abschichtungskriterien 

Art 

BArt-
SchV 

Anlage 
1 

Spalte 
3 

RL 
92/43 
EWG 
Anh. 
IV 

BNatS
chG 

 
RLS RLD benötigte Habitatstrukturen Quelle 

N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Nyctalus leisleri 
Kleinabendsegler 

 X s R D 

Er bewohnt in Sachsen hauptsächlich Laubwälder, vorzugsweise Eichen- und 
Buchenaltbestände. Er wurde in Sachsen auch in Parkanlagen und in aufge-
lockerten Fichten- und Kiefernaltbeständen ohne Unterwuchs sowie in Ort-
schaften nachgewiesen.  
Quartiere v.a in Spalten und Baumhöhlen, auch in Fledermaus-Flachkästen, 
ausnahmsweise befinden sich Wochenstubenquartiere auch in Ortschaften an 
Gebäuden. 

5) 

x x 0 0 nein 
Pipistrellus nathusii 
Rauhautfledermaus 

 X s R n 

naturnahe, reich strukturierte Waldhabitate: Laubmischwälder, feuchte Niede-
rungswälder, Auwälder, aber auch Nadelwälder und Parklandschaften. Oft in 
der Nähe von Gewässern. Jagdgebiete liegen in den Wäldern und an deren 
Rändern, häufig auch über Gewässern. Jagende Tiere können vor allem zur 
Zugzeit auch in Siedlungen angetroffen werden. Wochenstuben im Tiefland, 
die höchsten Nachweise liegen unterhalb 500 m Höhe. 

5) 

x x 0 0 nein 
Pipistrellus  
pipistrellus  

Zwergfledermaus 
 X s V n 

Sommerquartiere an und in Gebäuden, in Vogel- und Fledermauskästen, 
Baumhöhlen und unter loser Rinde. Spaltenbewohner, die sich bevorzugt in 
flachen Hohlräumen ansiedeln, wo sie mit Rücken und Bauch Berührung mit 
dem Substrat haben. Deshalb oft hinter Fensterläden, Schildern, Bildern und 
Tafeln (in Kirchen), in Jalousienkästen, Zwischendecken und –wänden. Win-
terquartiere in Holzstapeln, Höhlen und Stollen. Nicht freihängend, sondern in 
Fugen und Spalten verborgen. 

3) 
5) 

x x 0 0 nein 
Plecotus auritus  
Braunes Langohr  X s V V 

Braune Langohren sind im stärkeren Ausmaß als andere Langohrarten Wald-
bewohner. Sie bevorzugen lockere Laub- und Nadelgehölze oder Parkanla-
gen, oft fliegen sie im dichten Unterbewuchs, wobei die breiten Flügel zur Ma-
növrierfähigkeit beitragen. Als Schlafplätze verwenden sie Bäume, manchmal 
auch Vögel- oder Fledermauskästen oder Gebäude. Als Winterquartiere die-
nen ihnen zum Beispiel Höhlen. 

5) 

x x 0 0 nein 
Plecotus austriacus 

Graues Langohr 
 X s 2 2 

Das Graue Langohr bewohnt in Sachsen die weitgehend ländlichen gepräg-
ten Siedlungsbereiche in Verbindung mit Wäldern, Grünland und Gewässern. 
Etwa die Hälfte der Wochenstubenquartiere befindet sich in Dörfern oder in 
Randbereichen städtischer Siedlungen mit derartigem Charakter. Ein Viertel 
der Quartiere besteht in einzelnen Gebäuden im Wald oder in Gebäuden in 
unmittelbar an den Wald angrenzenden Siedlungen. Weitere Kolonien siedeln 
in strukturreichen Ortslagen, die überwiegend von Offenland umgeben sind. 
Die Wochenstubengesellschaften bewohnen meist geräumige Dachböden 
von Kirchen, Schlössern, Schulen sowie Wohnhäusern und nutzen offenbar 
Quartierkomplexe mit mehreren benachbarten Gebäuden. 

5) 
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Ordnung Carnivora – Raubtiere 
 

Abschichtungskriterien 

Art 

BArt-
SchV 

Anlage 
1 

Spalte 
3 

RL 
92/43 
EWG 
Anh. 
IV 

BNatS
chG 

 
RLS RLD benötigte Habitatstrukturen Quelle 

N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Lutra lutra 
Fischotter 

 X s 1 3 

charakteristische Art wenig anthropogen zerschnittener und gering belasteter 
Land-Wasser-Lebensräume; nutzt natürliche Höhlungen als Baue, z.B. unter-
spülte Wurzelbereiche, aber auch verlassene Höhlen anderer Tiere; im Winter 
ist der Zugang zu offenen Gewässern überlebenswichtig, da der Fischotter 
kein Winterschlaf hält 

1) 
4) 

 
 
Ordnung Rodentia – Nagetiere 
 

Abschichtungskriterien 

Art 

BArt-
SchV 

Anlage 
1 

Spalte 
3 

RL 
92/43 
EWG 
Anh. 
IV 

BNatS
chG 

 
RLS RLD benötigte Habitatstrukturen Quelle 

N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Castor fiber 

Biber  X s 3 V 

Der Biber lebt semiaquatisch. Er besiedelt kleine und mittlere Flüsse, Seen, 
Altwässer und Sümpfe in den Flussauen. Die Qualität des Lebensraums wird 
vor allem durch die Struktur der Ufer und durch das Nahrungsangebot be-
stimmt. Bevorzugt werden Gewässer mit naturnahen, zur Anlagen von Bauen 
oder Burgen geeigneten Ufern und einem umfanreichen Angebot an Weich-
hölzern. 

2) 

 
 
 
Quellen: Angaben zur Verbreitung im und in der näheren Umgebung des Plangebietes:  

1) MAP „Dahle und Tauschke, Kurzfassung Im Internet unter: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/natura2000/ffh/Kurzfassung/201_MaP_KF_T.pdf, hier 
Hinweis dass der Fischotter das gesamte FFH-Gebiet durchwandert. 

2) MAP „Dahle und Tauschke, Kurzfassung Im Internet unter: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/natura2000/ffh/Kurzfassung/201_MaP_KF_T.pdf, hier 
Ausweisung von Revieren bei Schirmenitz und Seydewitz. 

3) Standard-Datenbogen zum FFH-Gebiet: „Dahle und Tauschke“, Fortschreibung Mai 2012, aber keine Ausweisung von Habitatfläche im MAP. 
4) LRA Nordsachsen: Multi-Base-Datenbankauszug, hier nachgewiesene Säugetiere im eng gefassten Betrachtungsraum aus dem Jahr 2001, 18.01.2018. 
5) LRA Nordsachsen: Multi-Base-Datenbankauszug, hier nachgewiesene Fledermäuse im weit gefassten Betrachtungsraum ab dem Jahr 2004, 18.01.2018. 
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Coleoptera – Käfer 
 

Abschichtungskriterien 

Art 

BArt-
SchV 

Anlage 
1 

Spalte 
3 

RL 
92/43 
EWG 
Anh. 
IV 

BNatS
chG 

RLS RLD benötigte Habitatstrukturen I) Quelle 
N V L E relevant 

x x 0 0 nein 
Osmoderma eremita 

Eremit 
 X s 2 2 

Alle geeigneten Höhlen in Laubbäumen werden angenommen, dabei ist die Menge 
des verfügbaren Mulms wichtiger als die Art des Brutbaums. Auch eingeführte 
Baumarten und selbst die werden als Brutbäume gemeldet. Bevorzugt werden Höh-
len mit über 50 Litern Mulm, die eine genügend hohe Feuchtigkeit aufweisen müs-
sen, aber nicht zu nass (schmierige Konsistenz) sein dürfen.  Selbstverständlich sind 
Höhlen bildende Laubholzarten wie z.B. die Eiche oder im Süden die Platane auch 
besonders häufig Brutbäume. Die Tiere wählen gern Höhlen in größerer Höhe, als 
Richtgröße werden 6 bis 12 Meter angegeben. Bricht ein Baum zusammen und ge-
langt die Bruthöhle so in Bodennähe, wird Osmoderma schnell durch andere Tierar-
ten (Elateriden, Regenwürmer, Nashornkäfer) verdrängt. Die besiedelten Bäume 
müssen eine gewisse Dicke und ein gewisses Alter erreichen. Als Baumalter wird 
150 bis 200 Jahre angegeben, als Stammdurchmesser ab 50 Zentimeter. Diese An-
gaben sind sicher durch das vorhandene Baummaterial beeinflusst.  
Die primären Lebensräume des Käfers sind Auwaldreste (Hart- und Weichholzaue) 
sowie Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder. Als Sekundärbiotope gelten Friedhöfe, 
Parks, Alleen, Obstgärten usw. 

1) 

Quellen: Angaben zur Verbreitung im und in der näheren Umgebung des Plangebietes:  
1) MAP „Dahle und Tauschke, Kurzfassung Im Internet unter: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/natura2000/ffh/Kurzfassung/201_MaP_KF_T.pdf, hier 

Nachweis des Eremit nördlich von Brutbäumen.. 
Quellen: Ausgewertete Literatur zu benötigten Habitatstrukturen:  

I) STRESEMANN, E. (Hrsg): Exkursionsfauna Bd. 1/ 2Wirbellose, Berlin 1984. 
BfN: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie und Verbreitung der Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen und Wirbellose, 
Bad-Godesberg 2003. 
HARDE und SEVERA: Der Kosmos Käferführer, Stuttgart 2009. 
Recherchen im Internet 
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